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Vorwort  
Mit dem angestrebten Ausbau von Freiflächensolaranlagen wird eine neue Landnutzungsform unsere gewohnte Kul-

turlandschaft um- und mitgestalten. Freiflächensolaranlagen unterschiedlicher Größenordnung werden auch auf bis-

her landwirtschaftlich als Acker- oder Grünland genutzten Freiflächen errichtet und leisten einen wichtigen Beitrag 

zum Ausbau der Erneuerbaren Energien. Damit dieser nicht zu Lasten der biologischen Vielfalt geht, dürfen Ener-

giewende und Biodiversitätskrise nicht unabhängig voneinander gedacht und gelöst werden (IPBES & IPCC 2021 in 

BIRDLIFE 2023). Auswirkungen von Freiflächensolaranlagen auf die Natur sind standortspezifisch anhand der natur-

haushaltsbezogenen Merkmale sowie der vorkommenden Arten, Habitate und Empfindlichkeiten zu ermitteln und 

naturschutzfachlich zu bewerten. Auf dieser Basis können geeignete Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung der 

Biodiversität unter Beibehaltung ökologischer Zusammenhänge abgeleitet werden (vgl. BMU 2021). 

Die vorliegende Veröffentlichung basiert auf einer umfassenden Analyse deutsch- und englischsprachiger Veröffent-

lichungen bis Februar 2024 zu naturschutzfachlichen Auswirkungen von Freiflächensolaranlagen. Es werden Zu-

sammenhänge zwischen der unterschiedlichen Ausgestaltung von Freiflächensolaranlagen sowie deren Wirkung auf 

die lokale Biodiversität dargestellt und daraus objektive, nachvollziehbare fachliche Handlungsgrundlagen abgeleitet. 

Es wird aufgezeigt, wie die Nutzung solarer Strahlungsenergie (Photovoltaik und Solarthermie) auf Freiflächen mit 

dem Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen durch Erhalt und Förderung der Artenvielfalt möglichst gut ver-

bunden werden kann. 

Dieser Leitfaden soll insbesondere den Naturschutzbehörden in Sachsen eine hilfreiche Handreichung sein sowie 

Kommunen, Vorhabenträger und interessierte Dritte über Gestaltungsmöglichkeiten von Freiflächensolaranlagen 

und deren Auswirkungen auf die Biodiversität informieren. 

Im Fokus des Leitfadens stehen erdgebundene konventionelle Freiflächensolaranlagen. Besondere Solaranlagen 

wie Floating-PV-Anlagen (auf Gewässern schwimmende Solaranlagen) oder Agri-Photovoltaik-Anlagen (Solaranla-

gen, die mit einer landwirtschaftlichen Nutzung kombiniert werden) sind nicht Gegenstand der vorliegenden Veröf-

fentlichung. 

Der Leitfaden gliedert sich in zwei Teile. Als praxisorientierte Handreichung  werden in Teil A folgende Punkte dar-

gelegt: 

 Kurzbeschreibung von Planungs- und Genehmigungsverfahren (Kapitel. 1) für Freiflächensolaranlagen sowie 

rechtliche Regelungen für umweltbezogene Prüfverfahren (Ą Kapitel 2.2) 

 Anforderungen an Untersuchungen zur Biodiversität im Rahmen des Genehmigungsprozesses für eine Freiflä-

chensolaranlage. Hierzu wurden Übersichten zu Wirkfaktoren (Ą Kapitel 2.1) sowie Checklisten zu möglichen 

Beeinträchtigungen auf die Schutzgüter von Natur und Landschaft (Ą Kapitel 2.3) entwickelt 

 Einordnung der Konfliktträchtigkeit von Flächen(typen) bei der Standortwahl von Solarparks (Ą Kapitel. 3.2) 

 Vorschläge für Mindeststandards für naturverträgliche Freiflächensolaranlagen (Ą Kapitel 3.3) sowie darüber 

hinaus gehend die Ausgestaltung von "Biodiversitätsfördernden Freiflächensolaranlagen" Ą Kapitel 3.6) 

 konkrete biodiversitätsfördernde Gestaltungs- und Bewirtschaftungsansätze in Form von Maßnahmesteckbrie-

fen, die detailliert die praktische Ausführung sowie damit verbundene ökologische Aufwertungen beschreiben 

(Ą Kapitel 3.4) 

 Empfehlungen zur Anwendung von Maßnahmen bei besonderen räumlichen Gegebenheiten (Ą Kapitel 2.2) 

 Praxisbeispiele für die Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen in Solarparks (Ą Kapitel 3.8) 

 Hinweise zu Erfolgskontrollen oder Langzeiterhebungen (Ą Kapitel 4) 

Teil B wird als separater Erläuterungsband  veröffentlicht. Er enthält die kompakte Aufarbeitung zu möglichen Be-

einträchtigungen von Solarparks auf die Schutzgüter von Natur und Landschaft in der deutsch- und englischsprachi-

gen Literatur. Darauf aufbauend werden Möglichkeiten und Grenzen einer Aufwertung für die Biodiversität nach aktu-

ellem Wissenstand diskutiert.  
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1 Rechtliche Ausgangslage  
Als bauliche Anlagen bedürfen Solarfreiflächenanlagen einer Baugenehmigung. Hierfür ist im Regelfall ein zweistu-

figes Planungs- und Genehmigungsverfahren zu durchlaufen: 

 Bauplanungsrecht: kommunales Bauleitplanungsverfahren nach Baugesetzbauch (BauGB): Flächennutzungs-

plan (FNP) bzw. Bauleitplan (B-Plan) für nicht privilegierte Vorhaben im Außenbereich; zuständiger Plangeber: 

Kommune (Städte / Gemeinden) 

 Bauordnungsrecht: Baugenehmigungsverfahren nach Sächsischer Bauordnung (SächsBO), zuständig: Bauge-

nehmigungsbehörde beim Landkreis bzw. den kreisfreien Städten 

Darüber hinaus kann ein Zielabweichungsverfahren nach § 6 Abs. 2 ROG erforderlich werden, wenn von Zielen der 

Raumordnung (d. h. Festlegungen im Regionalplan) abgewichen werden soll, z. B. bei Überlagerung der Vorhaben-

fläche mit im Regionalplan ausgewiesenen Vorranggebieten wie Vorranggebiet "Arten- und Biotopschutz", Vorrang-

gebiet "Landwirtschaft" oder Vorranggebiet "Oberflächennaher Rohstoffabbau" (siehe Kapitel 1.4). 

Freiflächensolaranlagen stehen als Anlagen zur Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien im überragenden öf-

fentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Sicherheit (siehe Kapitel 1.5). 

Ausblick: Mit Umsetzung der europäischen RED-III-Richtlinie in deutsches Recht soll zukünftig die Möglichkeit eröff-

net werden, sogenannte Beschleunigungsgebiete für Solarenergie auszuweisen: entweder auf regionaler Ebene (im 

Regionalplan) oder auf kommunaler Ebene (im Flächennutzungsplan). 

1.1 Kommunale Bauleitplanung  

Für nicht privilegierte Vorhaben im Außenbereich ist ein kommunaler Bauleitplan erforderlich. Die Standortkommune 

stellt mit ihrer Entscheidung über einen Flächennutzungsplan und/oder Bebauungsplan die bauplanungsrechtlichen 

Weichen für die Art der Nutzung des Standorts und nimmt so ihre verfassungsrechtlich verankerte kommunale Pla-

nungshoheit nach Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz wahr. Die Städte und Gemeinden können unter Berücksichtigung 

kommunaler Interessen und der Gegebenheiten vor Ort wichtige bauplanerische Festlegungen für den Vorhaben-

standort treffen ï und letztlich auch die konkrete Lage / Größe der Freiflächensolaranlage, deren naturschutzfachli-

che Ausgestaltung etc. mit beeinflussen. Die Kommune hat dabei einen relativ großen planerischen Gestaltungs-

spielraum, ist aber auch an verfassungsrechtliche Grundsätze wie das Verhältnismäßigkeitsgebot und das Rechts-

staatsprinzip gebunden. Kommunen können auch eigene Standortkriterien im demokratischen Entscheidungspro-

zess aufstellen oder vorhabenunabhängig über (Teil)fortschreibungen des Flächennutzungsplans Standorte für So-

larenergienutzung vordenken bzw. über eigene B-Pläne baurechtlich vorbereiten. 

In der Praxis stellt der Vorhabenträger bei der Kommune i. d. R. einen Antrag auf die Einleitung eines vorhabenbe-

zogenen Bauleitplan-Verfahrens. Wenn die Kommune in einem rechtskräftigen Flächennutzungsplan oder Bauleit-

plan bereits Flächen für die Nutzung von Solarenergie ausgewiesen hat, z. B. durch Festlegung eines "Sonderge-

bietes Photovoltaik" und/oder das geplante Vorhaben an diesem Standort mit den sonstigen Vorgaben des FNP 

vereinbar ist, ist eine parallele bzw. vorgeschaltete Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) entbehrlich. Ande-

renfalls ist ein Parallelverfahren zur Änderung des FNP und Aufstellung eines B-Plans erforderlich. Es ist dabei auch 

zu prüfen, ob die Errichtung einer Freiflächensolaranlage mit den Zielen der Raumordnung gem. § 4 ROG vereinbar 

ist (vgl. Kapitel 1.4). 
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Umweltbezogene Instrumente, die bei der Aufstellung des Bebauungsplanes Anwendung finden, werden im Kapi-

tel 2.2 näher erläutert. Im Regelfall ergeben sich daraus je nach Standort-Erfordernis folgende umweltbezogene 

Maßnahmen:  

 Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen im Rahmen des Umweltberichts, der Eingriffsregelung, ggf. des Ar-

tenschutzes und der FFH- bzw. SPA-Verträglichkeitsprüfung, 

 schutzgut- bzw. artbezogene Ermittlung von Ausgleichs- und sonstigen Kompensationsmaßnahmen im Rahmen 

der Eingriffsregelung und ggf. des Artenschutzes und der FFH- bzw. SPA-Verträglichkeitsprüfung,  

 sonstige Gestaltungsmaßnahmen ggf. aus dem Grünordnungsplan oder umweltbezogenen Fachplanungen 

(Waldgesetz, Wassergesetz, etc.). 

Umzusetzende Maßnahmen, die sich aus Gründen der Umweltprüfung, Eingriffsregelung oder der Gestaltung erge-

ben, werden als textliche Festsetzungen im jeweiligen Bebauungsplan verankert. 

1.2 Privilegier te Vorhaben im Außenbereich ( § 35 Abs. 1 

BauGB)  

Kleinere Solaranlagen, die dem land-, forstwirtschaftlichen oder gartenbaulichen Betrieb als untergeordnete Anlage 

dienen, können im Einzelfall als privilegierte Vorhaben gem. § 35 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 BauGB gelten. Die Aufstellung 

eines Bebauungsplans ist dann entbehrlich und lediglich eine Baugenehmigung erforderlich. 

Freiflächensolaranlagen waren darüber hinaus bis Ende 2022 im Außenbereich nicht privilegiert, d. h. sie konnten 

nur im Geltungsbereich eines kommunalen Bebauungsplanes zugelassen werden oder im (seltenen) Einzelfall als 

sonstige Vorhaben nach § 35 Abs. 2 BauGB, wenn ihre Ausführung oder Benutzung öffentliche Belange nicht be-

einträchtigt und die Erschließung gesichert war. 

Seit 1. Januar 2023 hat sich diese Rechtslage erheblich geändert: Bestimmte Freiflächensolaranlagen sind nun bau-

planungsrechtlich im Außenbereich privilegiert, § 35 Abs. 1 Nr. 8 und 9 BauGB (Gesetz zur sofortigen Verbesserung 

der Rahmenbedingungen für die erneuerbaren Energien im Städtebaurecht, BGBl 2023 I Nr. 6): 

 Nr. 8a: Anlagen zur Nutzung solarer Energie an und auf Dach- und Außenwandflächen, wenn die Anlage dem 

Gebäude baulich untergeordnet ist (nicht Gegenstand dieses Leitfadens), 

 Nr. 8b: Freiflächensolaranlagen längs von Autobahnen oder Schienenwegen des übergeordneten Netzes (§ 2b 

Allgemeines Eisenbahngesetz) mit mindestens zwei Hauptgleisen, jeweils in einer Entfernung zu diesen von bis 

zu 200 Metern, gemessen vom äußeren Rand der Fahrbahn, 

 Nr. 9: Agri-PV-Anlagen bis 2,5 ha als besondere Solaranlagen (§ 48 Abs. 1 Nr. 5a, b oder c EEG), wenn diese 

im räumlich-funktionalen Zusammenhang mit einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb oder einem Betrieb 

der gartenbaulichen Erzeugung stehen, maximal eine Anlage pro Betrieb bzw. Hofstelle (nicht Gegenstand die-

ses Leitfadens).  

Für o. g. privilegierte Vorhaben im Außenbereich ist nun keine kommunale Bauleitplanung mehr erforderlich, wenn 

öffentliche Belange nicht entgegenstehen und die ausreichende Erschließung gesichert ist. Es reicht dann ein 

Baugenehmigungsverfahren. Im Zuge dessen prüft die zuständige Baugenehmigungsbehörde das Vorhaben ge-

mäß § 35 Abs. 3 BauGB und ob Ziele der Raumordnung (z. B. Regionalplan) bzw. Festlegungen im jeweiligen 

FNP entgegenstehen. 

Bei Abwägungs- und Ermessensentscheidungen ist das überragende öffentliche Interesse am Ausbau der erneuer-

baren Energien zu berücksichtigen, § 2 EEG 2023. Auf dieser Grundlage ist es inzwischen Praxis, dass das bislang 

geltende Verbot von Bauten in einem Abstand von 40 Metern zur Fahrbahn nicht mehr als generell bindend angese-

hen wird. Es kann nach Prüfung des Einzelfalls entfallen.  
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Die naturschutzrechtlichen Anforderungen sind weiterhin zu prüfen: insbesondere die Eingriffsregelung, der Arten-

schutz und der Gebietsschutz, z.B. die FFH- bzw. SPA-Verträglichkeitsprüfung (Natura-2000-Gebiete). Hieraus er-

geben sich  

 Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sowie 

 schutzgut- und artbezogene Kompensationsmaßnahmen, die mit oder vor Errichtung des Solarparks umzuset-

zen sind.  

Weiterhin kann eine naturschutzrechtliche Befreiung nach § 67 BNatSchG erforderlich werden, wenn z. B. ein Land-

schaftsschutzgebiet überlagert wird. Auch bei dieser Ermessensentscheidung ist das überragende öffentliche Inte-

resse an Freiflächensolaranlagen gem. § 2 EEG 2023 zu berücksichtigen. Die Befreiung kann mit Nebenbestimmun-

gen versehen werden (vgl. § 67 Abs. 3 BNatschG), die sich ebenfalls als spezifische Maßnahmen in der baulichen 

Anpassung oder Bewirtschaftung auswirken.  

1.3 Baugenehmigung  (Sächsische Bauordnung)  

Liegt für den Standort ein rechtswirksamer Bauleitplan vor, der bauplanungsrechtlich eine Nutzung für Solare Ener-

gieerzeugung / Freiflächensolaranlage ermöglicht, folgt das Baugenehmigungsverfahren bei der zuständigen Bau-

behörde (Landkreis / kreisfreie Stadt). Auch für privilegierte Vorhaben im Außenbereich ist eine Baugenehmigung 

erforderlich. Im Regelfall wird ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren nach § 63 SächsBO geführt. Die Träger 

öffentlicher sonstiger Belange werden von der Baubehörde im Genehmigungsverfahren beteiligt. 

Kleinere gebäudeunabhängige Freiflächensolaranlagen mit einer Höhe bis zu 3 m und einer Gesamtlänge bis zu 9 m 

sind verfahrensfrei, § 61 Abs. 1 Nr. 3b SächsBO. Anforderungen aus dem sonstigen Fachrecht (z. B. Naturschutz-, 

Wasser-, Denkmalschutzrecht) sind dennoch zu beachten. 

1.4 Planerische Zielvorgaben der Regionalplanung  

Sowohl im kommunalen Bauleitplanverfahren als auch im Baugenehmigungsverfahren bei bauplanungsrechtlich pri-

vilegierten Vorhaben im Außenbereich ist zu prüfen, ob die Errichtung einer Freiflächensolaranlage mit den Zielen 

und Grundsätzen der Raumordnung vereinbar ist.  

Ziele der Raumordnung (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG) sind den vier Regionalplänen Sachsens zu entnehmen, die u. a. auf 

dem raumordnerischen Gesamtkonzept des Landesentwicklungsplans Sachsen basieren. Verbindliche Vorgaben in 

Form von räumlich und sachlich bestimmten oder bestimmbaren, vom Träger der Raumordnung abschließend ab-

gewogenen textlichen oder zeichnerischen Festlegungen sind von allen öffentlichen Stellen bei raumbedeutsamen 

Planungen und Maßnahmen zu beachten, § 4 Abs. 1 ROG. Die Ziele der Raumordnung können u. a. Ausschluss-

wirkung gegenüber geplanten Freiflächensolaranlagen entfalten, z.B. Vorranggebiete "Regionale Grünzüge" und 

"Grünzäsuren" oder weitere Vorranggebiete, deren Ziele sich nicht mit einer solaren Energienutzung vereinbaren 

lassen (MUKE-BW 2019). Die durch den Regionalplan festgelegten Grundsätze der Raumordnung sind bei raumbe-

deutsamen Planungen, z. B. der Ansiedlung von Solaranlagen in der Abwägung (lediglich) zu berücksichtigen. Hierzu 

gehören beispielsweise Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege. 
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In den vier Planungsregionen des Freistaates sind jeweils die rechtswirksamen Regionalpläne bzw. Gesamt- / Teil-

fortschreibungen zu beachten. Aktuelle Informationen veröffentlichen die Regionalen Planungsverbände für ihre Pla-

nungsregionen auf den nachfolgend genannten Webseiten:  

 Leipzig-Westsachsen: https://www.rpv-westsachsen.de/regionalplan-leipzig-westsachsen/ 

 Chemnitz-Erzgebirge: https://www.pv-rc.de/cms/regionalplan_ce_f_regionalplan.php 

 Regionalplan Oberes Elbtal/Osterzgebirge: https://rpv-elbtalosterz.de/regionalplanung/regionalplan-2020 

 Oberlausitz-Niederschlesien: https://www.rpv-oberlausitz-niederschlesien.de/regionalplanung.html 

Im Zusammenhang mit der erforderlichen Flächenausweisung für Windenergiegebiete nach WindBG (2 % der Lan-

desfläche bis 31.12.2027) werden in allen sächsischen Planungsregionen derzeit Teilfortschreibungen für Windener-

gie bzw. Erneuerbare Energien erarbeitet. 

Die Möglichkeit, Vorranggebiete für die Errichtung von Freiflächensolaranlagen auszuweisen, wurde in den sächsi-

schen Planungsregionen bisher nicht genutzt. Zum Teil enthalten die Regionalpläne Festlegungen, welche Flächen 

auch für die Nutzung von Freiflächensolaranlagen (Photovoltaik oder Solarthermie) geeignet sind bzw. in welchen 

Gebieten eine solche Nutzung als unzulässig angesehen wird (Ausschlussgebiete). Dies können Flächen mit beson-

derem Naturschutzwert, Vorranggebiete "Landwirtschaft" oder rªumliche Charakteristika wie Ălandschaftsprägende 

Hºhenr¿cken, Kuppen und Hanglagenñ sein.  

Soll am Standort eines Solarparks innerhalb definierter regionalplanerischer Ausschlussgebiete festgehalten werden, 

kann in einem Zielabweichungsverfahren durch die Landesdirektion Sachsen als zuständige Raumordnungsbehörde 

geklärt werden, ob eine Zielabweichung gem. § 6 Abs. 2 ROG zugelassen wird: "Die zuständige Raumordnungsbe-

hörde soll einem Antrag auf Abweichung von einem Ziel der Raumordnung stattgeben, wenn die Abweichung unter 

raumordnerischen Gesichtspunkten vertretbar ist und die Grundzüge der Planung nicht berührt werden." Antragsbe-

rechtigt im Zielabweichungsverfahren sind seit der Gesetzesänderung vom 28. September 2023 auch Personen des 

Privatrechts, deren Vorhaben zu beurteilen ist. 

1.5 Besondere Bed eutung der erneuerbaren Energien: 

§ 2 EEG 2023 

Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer Energien liegen im überragenden 

öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Sicherheit, § 2 Satz 1 EEG 2023 (in Kraft seit Ende Juli 2022). Bis 

die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sollen die erneuerbaren Energien als vorran-

giger Belang in die jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwägungen eingebracht werden, § 2 Satz 2 EEG 2023. 

§ 2 EEG enthält eine aus Art. 20a Grundgesetz abgeleitete Gewichtungsvorgabe für die Ausfüllung wertungsoffener 

Beurteilungs- und Ermessensspielräume im Sinne einer widerlegbaren Regelvermutung: In behördlichen Abwä-

gungs- und Ermessensentscheidungen ist eine grundsätzliche Priorisierung zugunsten der erneuerbaren Energien 

zu erreichen, um den Ausbau von Erneuerbaren Energien zu beschleunigen. 

Besonders praxisrelevant für die Anwendung von § 2 EEG im Naturschutzrecht sind Entscheidungen über die Be-

freiung von den Ge- und Verboten des Bundesnaturschutzgesetzes (§ 67 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG), z. B. bei Vorha-

ben für Freiflächensolaranlagen in Landschaftsschutzgebieten (Ausgliederungsverfahren bzw. Befreiungsentschei-

dung). Dies ist jeweils anhand der konkreten Sach- und Rechtslage im konkreten Einzelfall zu prüfen. Hinweise dazu 

werden in Kapitel 3.2 Standortwahl gegeben.  

Bei Entscheidungen im Rahmen der Bauleitplanung können auch Anpassungspotentiale des Vorhabens im Hinblick 

auf Größe, Anordnung und Bauweise der Anlage sowie die naturschutzfachliche Optimierung in der Bau- und Be-

triebsphase sowie Pflege der Anlage bis hin zu einer naturschutzfachlichen Aufwertung mit betrachtet werden. 

https://www.rpv-westsachsen.de/regionalplan-leipzig-westsachsen/
https://www.pv-rc.de/cms/regionalplan_ce_f_regionalplan.php
https://rpv-elbtalosterz.de/regionalplanung/regionalplan-2020
https://www.rpv-oberlausitz-niederschlesien.de/regionalplanung.html
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1.6 Förder möglichkeiten nach EEG  

PV-Freiflächenanlagen bis zu einer bestimmten Anlagengröße (derzeit bis 50 Megawatt peak) können nach dem 

Erneuerbare-Energien-Gesetz gefördert werden (§ 37 Abs. 1 EEG und § 37c EEG). Zu dieser förderfähigen EEG-

Flächenkulisse gehören u.a.:  

 versiegelte Flächen, 

 Konversionsflächen aus wirtschaftlicher, verkehrlicher, wohnungsbaulicher oder militärischer Nutzung, 

 500-m-Seitenrandstreifen längs von Autobahnen oder Schienenwegen (statt bisher 200 m), 

 landwirtschaftlich als Acker- oder Grünland genutzte benachteiligte Gebiete. 

Mit dem sogenannten Solarpaket 1 wurden im Mai 2024 bundesweit naturschutzfachliche Mindestkriterien nach § 37 

Abs. 1a EEG für PV-Freiflächenanlagen eingeführt, damit diese nach EEG förderfähig sind. Von diesen fünf definier-

ten Mindestkriterien müssen mindestens drei nachgewiesen werden. Diese sind unabhängig von den Regelungen 

der Eingriffsregelungen, Artenschutz und weiteren genehmigungsrechtlichen Auflagen. Das Verhältnis der Mindest-

kriterien nach EEG und den in dieser Veröffentlichung vorgeschlagenen Gestaltungsmaßnahmen wird in Kapitel 3.6 

ausführlicher dargelegt.  

Weiterführende aktuelle Informationen zur EEG-Förderung von Freiflächensolaranlagen: https://www.energie.sach-

sen.de/photovoltaik-4193.html. 

  

https://www.energie.sachsen.de/photovoltaik-4193.html
https://www.energie.sachsen.de/photovoltaik-4193.html
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2 Analyse & Bewertung  des Vorhabens  

2.1 Mögliche Wirkfaktoren von Freiflä chensolaranlagen  

2.1.1 Geläufige  Anlagentypen  

Der überwiegende Anteil der derzeit errichteten Freiflächensolaranlagen sind fest auf Gestelle montierte, d. h. unbe-

wegliche Solarmodule, die in einem bestimmten Aufstellwinkel zur Sonne ausgerichtet sind. Es überwiegen fest in-

stallierte Anlagen mit südexponierten Modultischen (vgl. Abbildung 1) sowohl bei der Strom- als auch Wärmeerzeu-

gung. Es besteht auch die Möglichkeit, die Modultische für PV-Anlagen ost-/westexponiert auszurichten (vgl. Abbil-

dung 3). Nachteil der fest installierten Module ist, dass nur bestimmte Einstrahlwinkel der Sonne optimal genutzt 

werden können. Nachgeführte Anlagen verfolgen das Prinzip, dem Sonnenstand zu folgen und damit mehr Energie-

ertrag zu erzielen. Einachsig nachgeführte Anlagen sind auf lange Achsen montierte Modultische, die der Sonne 

entweder horizontal oder vertikal folgen. Zweiachsig nachgeführte PV-Anlagen sind mehrere, wenige m² umfassende 

Modultische, die dem Sonnenstand sowohl in horizontaler als auch vertikaler Richtung folgen können (vgl. Abbil-

dung 4). Solarzäune  sind vertikal aufgeständerte, bifaziale Module, die z. B. in Kombination mit den zuvor genannten 

Anlagetypen auf Freiflächenanlagen angewandt werden können.  

Hoch aufgeständerte PV-Module sowie Solarzäune auf landwirtschaftlich genutztem Grünland bzw. Acker für Agri-

PV-Anlagen sowie Floating-PV-Anlagen werden im folgenden Leitfaden nicht thematisiert.  

 

Abb ildung  1: PV-Anlage mit starrer Reih enaufstellung in Südausrichtung  
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Abb ildung  2: Solarthermieanlage für die Fernwärme versorgung , südausgerichtet, starr verankert  

 

Abb ildung  3: PV-Anlage mit einer starren Reihenaufstellung in Ost -West -Ausrichtung  

 

Abbildung  4: zweiachsig nachgeführte PV -Anlage  
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Tabelle 1 zeigt in einer Gegenüberstellung die wesentlichen, landschaftlich relevanten Merkmale der genannten An-

lagentypen bezüglich des Flächenbedarfs im Verhältnis zur Modulfläche, der Beschattung der Gesamtfläche, den 

durchschnittlichen Versiegelungsgraden und der Fernwirkung. Hierdurch sollen Unterschiede verdeutlicht werden, 

die nachfolgend für die Ableitung von Beeinträchtigungen auf Natur und Landschaft relevant sind. Je nach Abstand 

der Modulreihen bzw. Modultische oder der landschaftlichen Einbettung können sich Abweichungen ergeben.  

Tabelle  1: Gegenüberstellung von Anlagentypen der solaren Energieerzeugung hinsichtlich Flächenbedarf, 

Beschattung, Versiegelung und Fernwirkung  

 

Anlagentypen  

Starre Anlagen 
in Südausrich-

tung  

Starre Anlagen 
in Ost -West - 
Ausrichtung  

Einachsig nach-
geführte  
Anlagen  

Zweiachsig 
nachgeführte 

Anlagen  

Vertikale Anla-
gen (Solar-

zäune)  

Flächenbedarf 
insgesamt im 
Verhältnis zur 
Modulfläche  

mittel 

abhängig vom 
Reihenabstand 

vglw. gering 

aufgrund sehr 
enger Reihen-

abstände 

mittel 

Reihenabstand 
von wenigen 

Metern  
bis ca. 12 m 

hoch 

aufgrund großer 
Abstände 

zwischen den 
Movern 

gering 

aufgrund 
vertikaler 

Errichtung mit 
großen 

Abständen 

Beschattungs-
grad der Gesamt -
fläche  

mittel hoch gering gering sehr gering 

Versiegelungs-
grad  

gering 

Bei 
Verankerungen 

über 
Rammpfähle,  
i.d. R. bis 2 % 

gering 

Bei 
Verankerungen 

über 
Rammpfähle,  
i.d. R. bis 2 % 

gering 

wenn eine 
Verankung über 

Rammprofile 
möglich ist 

höher im 
Vergleich zu 

anderen 
Anlagetypen 

da i. d. R. durch 
Betonfundament
e verankert, bis 

5 % der 
Gesamtfläche 

sehr gering 

Verankerung 
i.d.R. über 

Rammpfähle mit 
großen 

Abständen zu 
benachbarten 

Reihen 

Fernwirkung  mittel bis hoch 

Linienform der 
Modulreihen 
unterbrochen 
durch grüne 

Zwischenräume 

hoch 

flächige Wirkung 
aufgrund kleiner 
Reihenabstände 

mittel bis hoch 

Linienform der 
Modulreihen 
unterbrochen 
durch grüne 

Zwischenräume 

indifferent: 

Tracker mit 
großer 

Aufstellhöhe  
(bis 6 m),  

bei gleichzeitig 
hohem Abstand 
zwischen den 

Movern, einzelne 
Mover heben 
sich weniger 
stark von der 
umgebenden 
Landschaft ab 

gering bis mittel: 

vertikale 
Linienform, die je 

nach 
Ausrichtung am 

Hang und 
Einsehbarkeit 
hervortritt, im 

Vergleich 
geringste 

Fernwirkung 

Bei Solarthermieanlagen ergeben sich etwas höhere Versiegelungsgrade durch die Notwendigkeit von Pumpenhäu-

sern und ggf. Speicheranlagen für Warmwasser, welche i. d. R. im Zuge der Eingriffsregelung zu kompensieren sind. 

Eine detaillierte Beschreibung des Aufbaus, der Teilkomponenten, der gängigen Verankerung, dem Flächenbedarf 

mit Angaben zu Reihenabständen siehe Ą Teil B: Erläuterungen.  
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2.1.2 Checklisten zu Wirkfaktoren von Freiflächensolaranlagen  

Die Wirkfaktoren einer Freiflächensolaranlage müssen einzelfallbezogen erhoben und bewertet werden. Je nach-

dem, welcher Bautyp verwendet werden soll, welche Lage und welche Standorteigenschaften ein Solarpark aufweist, 

ergeben sich andere Schwellen der Erheblichkeit. Eine ausführliche Darstellung möglicher Wirkfaktoren, die beim 

Bau, beim Betrieb und durch die Anlage selbst auftreten können, sind in Ą Teil B: Erläuterungen dargestellt. Im 

Folgenden werden regelmäßig auftretende Wirkfaktoren zusammengefasst, die mit den Planungsunterlagen für den 

Umweltbericht, im B-Plan-Verfahren oder im einfachen Genehmigungsverfahren abzuklären sind. 

Tabelle  2: Checkliste  - Baubedingte Wirkfaktoren  

Wirkfaktor  
Merkmale, die das Kriterium beein-
flussen:  Bemessung  

Teilversiegelung  durch Anlage geschotterter Zu-
fahrtswege bzw. Baustellenstra-
ßen, Lager und Abstellflächen 

 Herstellung einer Rückbaumöglich-
keit durch Auflegen von Platten oder 
Einsatz von Trennvliesen 

 Notwendigkeit von Kranstellplätzen 

Fläche in m² 

Bodenverdichtung  durch den Einsatz schwerer 
Transport- und Baufahrzeuge 

 Auftreten verdichtungsempfindlicher 
Bodenart(en) 

 Bodenfeuchte 
 Notwendigkeit von Kranstellplätzen 
 Größe von Lagerplätzen 

Fläche in m² 

Bodenumlagerung 
und Boden durch-
mischung  

bedingt durch das Verlegen von 
Erdkabeln 

 Vorhandensein von baubehindern-
den Reliefunterschieden 

 Länge und Umfang der Kabelgräben 

Volumen  
in m³ 

Fläche in m² 

Beseitigung von 
Gehölzbestand  

bei Baufeldfreimachung, auf-
grund der Beseitigung beschat-
tender Gehölze 

 vollständige Rodung oder das Erhal-
ten von Teilbereichen, welche den 
Betrieb der Anlage nicht stören 

Stückzahl, 
Umfang 

Verwundung der 
krautigen Vegeta-
tionsdecke  

durch das Befahren mit Baufahr-
zeugen für Verankerung und In-
stallation 

 Vorhandensein von krautigem 
Bewuchs 

Fläche in m² 

Stoffliche  
Emis sionen  

bedingt durch den Einsatz und 
die Wartung von Baufahrzeugen 

anfallende Abfallstoffe z. B. bei 
der Kabelverlegung 

 Beachtung entsprechender  
Qualitätsstandards  

qualitative Ab-
schätzung 

Lärmemissionen  bedingt durch Baustellenverkehr 
und Aufbau der Anlage 

 eingesetzte Baumaschinen 
 Verwendung von Rammen 
 Bauzeiten 

Lärm  
in dB (A) 

Lichtemissionen  durch Arbeiten in den Abend-/ 
Nacht- und frühen Morgenstunden  

 Bauzeiten qualitative Ab-
schätzung 

Quelle: verändert nach Günnewig et al. (2007: 22), ergänzt durch Herden et al. (2009) 
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Tabelle  3: Checkliste - Anlagebedingte Wirkfaktoren  

Wirkfaktor  
Merkmale, die das Kriterium beeinflus-
sen:  Bemessung  

Bodenversiege -
lung  

Fundamente, Betriebsge-
bäude, evtl. Zufahrtswege, 
Stellplätze etc. 

 Art der Verankerung 
 Art der Wege/Stellplatzbefestigung 

Fläche in m² 

Überdeckung von 
Boden und Vege-
tation  

Überdeckung durch Modulflä-
chen mit Reduzierung von 
Licht und direktem Nieder-
schlag  

 Größe und Art der Modulflächen  
(halbdurchlässig für Licht) 

 Zwischenräume zwischen den Modulen 
 Höhe der Aufständerung 
 Reihenabstände  

Fläche in m² 

Nutzungsände-
rung  

Umwandlung von Ackerflä-
chen in Grünland und hier-
durch Verlust von ackerge-
bundenen wertgebenden  
Arten 

 Art des Grünlandaufwuchses 
 Bodenfruchtbarkeit, Wüchsigkeit 

qualitative  
Abschätzung 

Lichteffekte  durch Spiegelungen und Pola-
risation des reflektierten Lich-
tes 

 Art der Oberfläche 
 Spezielle Beschichtungen zur Verringe-

rung von Spiegelungen / Polarisation 

qualitative  
Abschätzung 

Visuelle Wirkung  optische Störung in vegetati-
onsgeprägtem Landschafts-
bild,  
Silhouetteneffekt  

 Höhe der Anlage, Art der umliegenden 
Nutzungen 

 Sichtweite 
 Einbettung durch Gehölz 

Ausdehnung 
des Sichtrau-
mes in 
m²/km²; quali-
tative Ab-
schätzung 

Einzäunung  / Zer-
schneidungswir-
kung  

Verlust von Nahrungsfläche 
und Wanderungskorridoren, 
Barrierewirkung 

 Größe der Anlage 
 Lage im Biotopverbund 
 Durchlässigkeit durch Abstand  

Zaun - Boden 
 Anlage von Wildtierkorridoren 

Fläche in m² 
oder ha,  
Zerschnei-
dungslängen 
in lfdm,  
qualitative Ab-
schätzung 

Quelle: verändert nach Günnewig et al. (2007: 22), ergänzt durch Herden et al. (2009) 

Tabell e 4: Checkliste: Betriebsbedingte Wirkfaktoren  

Wirkfaktor  
Merkmale, die das Kriterium beeinflus-
sen:  Bemessung  

Stoffliche  
Emissionen  

Abgabe von Fremdstoffen (Me-
tallionen) an den Boden durch 
Verankerungstechnik (v.a. Zink)  

Reinigung der Module  

 Verwendung von Rammprofilen 

 Art der eingesetzten Reinigungsmittel 

qualitative 
Abschätzung 

Lärmemissionen  durch Wartungsarbeiten  Abschätzung der Intensität je nach 
Vornutzung: 

 Häufigkeit, Intensität und Art der 

Wartung  

qualitative 
Abschätzung 

Licht emissionen  bei Nachtbeleuchtung der An-
lage oder einzelner Anlagekom-
ponenten z. B. Betriebsgebäu-
den oder Eingangstoren  

 Reichweite der Lichtemissionen 

 Dauerhaftigkeit (z. B. gesteuert über Be-

wegungssensorik) 

qualitative 
Abschätzung 
der betroffenen 
Fläche in m² 

[nur bei Solarther-
mie] 

Wärmeabstrah-
lung von Leitun-
gen und ggf. 
Speicher  

thermische Erhöhung der Um-
gebungstemperatur bzw. Bo-
denschichten um Transportlei-
tungen von Warmwasser 

bei Großspeichern, die in den 
Boden eingelassen sind, kön-
nen sich thermische Wirkungen 
ergeben  

 Größe der Anlage 

 Art der Warmwasserspeicherung 

 Art und Wirksamkeit der Isolierung 

qualitative 
Abschätzung 
bzw. 
entsprechende 
Gutachten 
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Wirkfaktor  
Merkmale, die das Kriterium beeinflus-
sen:  Bemessung  

Flächenb ewirt-
schaftung  

regelmäßige Pflege des krauti-
gen Unterwuchses, ggf. Beseiti-
gung von Gehölzen 

Abschätzung der Intensität je nach  
Vornutzung: 

 Art der Bewirtschaftung (Mulchen, 

Mahd, Beweidung)  

 Häufigkeit der Bewirtschaftung 

qualitative 
Abschätzung 
und Fläche in 
m² 

Pflege von an-
grenzenden Ge-
hölzen  

Einkürzen von Gehölzen (ins-
besondere SO, S und SW der 
Anlage), aufgrund von Beschat-
tung 

 Alter und Art des Gehölzbewuchses Stückzahl, 
qualitative 
Abschätzung 

Quelle: verändert nach Günnewig et al. (2007: 22), ergänzt durch Herden et al. (2009) 
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2.2 Rechtliche Regelungen zu Beeinträchtigungen von 

Natur und Landschaft  

2.2.1 Eingriffsregelung  

Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen sind bauliche Anlagen und stellen damit einen Eingriff in Natur und Landschaft dar 

(CARMEN E.V. 2023, DEMUTH ET AL. 2019). GÜNNEWIG ET AL. (2022b: 30) schreiben in einer Veröffentlichung des Um-

weltbundesamtes: "Solar-Freiflächenanlagen sind aufgrund ihres technischen Charakters, ihrer räumlichen Ausdeh-

nung, ihrer Flächeninanspruchnahme und weiterer Faktoren als Eingriff in Natur und Landschaft zu behandeln." Dies 

ergibt sich aus der Eingriffsdefinition in § 13 BNatSchG, nach der Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von 

Grundflªchen [é] als Eingriff gewertet werden, wenn sie gleichzeitig die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Na-

turhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können. Da sich Freiflächensolaranlagen nicht an 

bestehenden Gebäuden befinden (vlg. § 3 Nummer 22 EEG 2023) und in der Regel auf unbebauten Flächen wie 

Acker- oder Grünland errichtet werden, stellt der Bau eines Solarparks eine vorher nicht da gewesene technische 

Nutzung dar, die zwangsläufig eine Überprägung der Landschaft mit sich bringt (vgl. DEMUTH ET AL. 2019).  

Vorhaben für Solarparks können bei Bebauungsplänen der Innenentwicklung nach § 13a BauGB in Ausnahmefällen 

von der Eingriffsregelung befreit sein. Diese gilt z. B. bei Grundflächen von weniger als 20.000 m² und nur unter den 

weiteren Voraussetzungen des § 13a BauGB, d. h. es muss sich um eine Wiedernutzbarmachung, eine Nachver-

dichtung oder Innenentwicklung handeln. 

Für Eingriffe gilt gemäß § 15 BNatSchG: 

 Vermeidbare Beeinträchtigungen  von Natur und Landschaft sind zu unterlassen. Als vermeidbar gelten auch 

Beeinträchtigungen, "wenn zumutbare Alternativen den mit dem Eingriff verfolgten Zweck am gleichen Ort ohne 

oder mit geringeren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft erreichen." (Vermeidungs- und Minderungs-

maßnahmen)Ą § 15 Abs. 1 BNatSchG  

 Unvermeidbare Beeinträchtigungen  sind durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Ą § 15 Abs. 2 BNatSchG 

 Verantwortlich für die Ermittlung, Umsetzung und Sicherstellung der Vermeidungs-, Verminderungs-, Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen ist der Verursacher des Eingriffs. Ą § 15 Abs. 1 und 2 BNatSchG 

Die möglichen Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind für alle Schutzgüter nach § 1 Abs. 1 BNatSchG 

zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten. Wie erheblich die Beeinträchtigungen durch eine Freiflächensolaran-

lage sind und in welchem Umfang kompensiert werden muss, hängt von der Bauart und Größe, den Standortbedin-

gungen der Flächen sowie von der Einsehbarkeit des Solarparks aus der umgebenden Landschaft ab (KNE 2020). 

Eingriffsregelung nach BauGB  

Ist bei der Aufstellung, Änderung oder Aufhebung von Bauleitplänen oder von Satzungen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 

Nr. 3 BauGB ein Eingriff in Natur und Landschaft zu erwarten, ist über die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz 

nach den Vorschriften des BauGB zu entscheiden, § 18 Abs. 1 BNatSchG. Vermeidungs-, Ausgleichs- und Ersatz-

maßnahmen sind in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. Flächen oder Maßnahmen zur Ver-

meidung und zum Ausgleich sind als geeignete Darstellungen und Festsetzungen in den B-Plan nach § 9 Abs. 1a 

BauGB zu übernehmen, § 1a Abs. 3 BauGB.  
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Eingriffsregelung nach BNatSchG  

Ist ein Solarpark-Vorhaben im Außenbereich bauplanungsrechtlich privilegiert und die Aufstellung eines Bebauungs-

planes entbehrlich, z. B. gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 8 b BauGB im 200 m ï Randstreifen längs von Autobahnen oder den 

dort genannten mehrgleisigen Schienenwegen, heißt dies nicht zwangsläufig, dass damit keine Prüfung der Eingriffs-

regelung notwendig ist. Vielmehr bestimmt sich die Erforderlichkeit der Eingriffsregelung in diesem Fall aus der Ein-

griffsdefinition gemäß § 14 BNatSchG bzw. den sich daran anschließenden Regelungen nach § 15 ff. BNatSchG:  

So ist der Verursacher nach § 15 Abs. 1 BNatSchG verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und 

Landschaft zu unterlassen und nach § 15 Abs. 2 BNatSchG unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatz-

maßnahmen). Ausgeglichen ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Natur-

haushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt 

oder neu gestaltet ist. Ersetzt ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Na-

turhaushalts in dem betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild land-

schaftsgerecht neu gestaltet ist. Je nach konkreter Situation ergeben sich 

 Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sowie 

 schutzgutbezogene Kompensationsmaßnahmen, die mit Errichtung des Solarparks umzusetzen sind.  

2.2.2 Umweltprüfung  

Wenn die Freiflächensolaranlage über einen B-Plan realisiert wird, ist eine Strategische Umweltprüfung Teil des 

Zulassungsverfahrens Ą § 2 Abs. 4 BauGB bzw. Anlage 5, Punkt 1.8 des UVPG. Ausnahmen stellen lediglich Be-

bauungspläne der Innenentwicklung nach § 13a BauGB sowie das vereinfachte Verfahren nach § 13 BauGB unter-

halb von 20.000 m² Grundfläche dar, sofern die FF-PV-Anlage nicht die Schwellenwerte der UVP-Pflicht überschrei-

tet oder eine FFH- und/oder SPA-VP-Pflicht auslöst. Im Bereich von 20.000 m² bis 70.00 m² Grundfläche wird eine 

Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls erforderlich. 

In der Umweltprüfung sind die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen zu ermitteln und in einem Um-

weltbericht zu beschreiben und zu bewerten. Der Umweltbericht ist in der weiteren Planung zu berücksichtigen. 

Freiflächensolaranlagen können in Abhängigkeit der Größe ihrer überspannten Flächen zudem UVP-pflichtig wer-

den. In Anlage 1 der Liste umweltprüfungspflichtiger Vorhaben des Gesetzes zur Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG) werden PV-Anlagen zwar nicht explizit genannt. Sie stellen jedoch städtebauliche Projekte dar und fallen ab 

einer Grundfläche von 2 Hektar nach Nr. 18.7.2 der Anlage 1 UVPG als "sonstige bauliche Anlage" zunächst in die 

Pflicht zur Durchführung einer Allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls, ab 100.000 m² Grundfläche unter die zwin-

gende UVP-Pflicht (Nr. 18.7.1 Anlage 1 zum UVPG). 

Am 3. März 2023 wurden auf Basis der EU-Notfallverordnung weitreichende Gesetzesänderungen im "Gesetz zur 

Änderung des Raumordnungsgesetzes und anderer Vorschriften (ROGÄndG)" verabschiedet. In diesem Gesetzes-

paket wurden auch Änderungen des UVPG beschlossen, die für Solarparks relevant sind. So regelt der neue § 14b 

UVPG, dass bei "Städtebauprojekten für Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie im bisherigen Außenbe-

reich (...) von der Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung abzusehen (ist), wenn die Anlage (...) in einem 

Gebiet liegt, für das in einem Plan Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie vorgesehen sind, und wenn bei 

Aufstellung dieses Plans eine Strategische Umweltprüfung durchgeführt wurde."  

Derzeit setzt kein Regionalplan des Freistaates Sachsen Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete für Freiflächensolaranla-

gen fest (Stand März 2024). Nach mündlicher Information der Regionalen Planungsstellen ist es auch zukünftig nicht 

vorgesehen, Vorbehalts- oder Vorranggebiete für Freiflächensolaranlagen in den vier Planungsregionen auszuwei-

sen. Stattdessen werden regionsspezifische Kriterien in den jeweiligen Regionalplänen benannt, die eine räumliche 

Lenkungswirkung entfalten sollen.  
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2.2.3 Besonderer Artenschutz  

Die Artenschutzrechtliche Prüfung greift immer dann, wenn das Risiko besteht, dass während des Baus, der Anlage 

und des Betriebes einer Freiflächensolaranlage ggf. Habitate von besonders und streng geschützten Arten gestört, 

verändert oder sogar zerstört bzw. wildlebende Arten gestört oder getötet werden würden, vgl. § 44 BNatSchG. Damit 

greift die artenschutzrechtliche Prüfung unabhängig von der Beurteilung einer Freiflächensolaranlage als Eingriff 

oder ob diese mit oder ohne einen B-Plan realisiert wird. 

Um die Erheblichkeit der Beeinträchtigungen festzustellen, muss der Verursacher ein artenschutzrechtliches Gut-

achten im Genehmigungsverfahren vorlegen. Mit der artenschutzrechtlichen Prüfung werden, bezogen auf die fest-

gestellten relevanten Arten, die möglichen Beeinträchtigungen analysiert, beschrieben und bewertet. Beeinträchti-

gungen für besonders geschützte Arten sind zu unterlassen bzw. durch zumutbare Alternativen zu vermeiden. Dazu 

sind auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen heranzuziehen. Weitere Regelungen, z. B. zur Ausnahmeprüfung, 

sind in § 45 BNatSchG beschrieben. 

Aus dem besonderen Artenschutz können sich demnach je nach konkreter Situation insbesondere 

 Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen, 

 vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) sowie 

 Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustands (FCS-Maßnahmen) 

ergeben, die vor oder mit Errichtung des Solarparks umzusetzen sind. 

2.2.4 Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen von Natura 2000 -Gebieten  

Das europäische Schutzgebietssystem NATURA-2000, das sich aus Fauna-Flora-Habitat-Gebieten (FFH-Gebieten) 

und Europäischen Vogelschutzgebieten (SPA) zusammensetzt, formuliert für die jeweiligen Schutzgebiete Erhal-

tungsziele, die der Erhaltung von Arten und Lebensräumen gemeinschaftlichen Interesses (Ą Anhang I und II der 

FFH-Richtlinie) bzw. der europäischen Vogelarten (Vogelschutzrichtlinie) dienen. Mit dem Bau einer Freiflächenso-

laranlage ist zu prüfen, ob sich durch die baubedingten, anlage- und betriebsbedingten Wirkungen Beeinträchtigun-

gen ergeben, die den Erhaltungszielen eines Natura-2000-Schutzgebietes entgegenstehen. Eine solche FFH-bzw. 

SPA-Verträglichkeitsprüfung ist nicht nur vorzunehmen, wenn der geplante Solarpark innerhalb eines FFH- oder 

SPA-Gebietes errichtet werden soll. Es können sich auch Fernwirkungen, z. B. durch den Entzug von Nahrungs- 

oder Rastflächen ergeben, die eine erhebliche Beeinträchtigung der Arten innerhalb des Schutzgebietes nach sich 

ziehen. Die Maßgabe einer FFH- bzw. SPA-Verträglichkeitsprüfung ist es, die Beeinträchtigungen durch entspre-

chende Maßnahmen zu unterlassen, z. B. indem standörtliche Alternativen oder Alternativen in der baulichen Aus-

führung des Solarparks gefunden werden (vgl. hierzu Regelungen zur Prüfung von Alternativlösungen in Artikel 3a 

der Verordnung (EU) 2024/223 des Rates vom 22. Dezember 2023 zur Änderung der Verordnung (EU) 2022/2577). 

Sind erhebliche Beeinträchtigungen auf das Natura-2000-Gebiet nicht auszuschließen, ist das Vorhaben unzulässig 

Ą § 34 Abs. 2 BNatSchG. Die Ausnahmeprüfung erfolgt nach § 34 Absatz 3 bis 5 BNatSchG unter Beachtung des 

neuen § 2 EEG 2023. Demnach liegt die Errichtung und der Betrieb von Freiflächensolaranlagen sowie den dazuge-

hörigen Nebenanlagen im überragenden öffentlichen Interesse und dient der öffentlichen Sicherheit. 

Aus dem FFH- bzw. SPA-Schutzregime können sich je nach konkreter Situation insbesondere  

 Vermeidungs - und Minderungsmaßnahmen  ergeben.  

Sicherungsmaßnahmen zur Absicherung des Zusammenhanges des kohärenten Netzes an Natura-2000-Gebieten 

können im Zuge der Ausnahmeprüfung relevant werden.
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2.3 Abschätzung der Beeinträchtigungen auf Natur und Landschaft  

2.3.1 Checkliste Pflanzen und Biotope  

Die nachfolgende Liste wurde auf Grundlage der in der Literatur angegebenen Effekte von PV-Anlagen auf Pflanzen zusammengestellt, ausführlich siehe Teil B 

Tabelle  5: Checkliste möglicher Beeinträchtigungswirkungen auf Pflanzen und Biotope  

Auftretender  
Wirkfak tor  Mögliche Beeinträchtigung  Trifft zu  m² Fläche + Biotoptyp  Mögliche Minderungsmaßnahmen  Verweis Steckbrief  

Baubedingte Beeinträchtigungen  

Temporäre Inan-
spruchnahme 
von Flächen  

Großflächige, baubedingte Schädigung 
der vorhandenen Vegetationsdecke 
durch Befahren, Verlegen von Leitungen 

   Aufstellung eines Bauplans mit festgeleg-

ten Baustraßen und Lagerplätzen, Inan-

spruchnahme von Bauflächen auf ein Mini-

mum 

 Freihaltung von wertvollen Teilflächen 

 Mind_St_2 

 Mind_St_6 

 Beeinträchtigung von Vegetationsbe-
ständen durch Aufbringen standortunty-
pischer Substrate (z. B. Schottermate-
rial) beim Bau von Baustraßen 

   Alternative temporäre Wegebefestigung z. 

B. durch das Auflegen von Baumatten 

 Einbringen möglichst nährstoffarmer Sub-

strate zur Befestigung 

 Mind_St_2 

 Mind_St_5 

Bodenverdich-
tung  

Nachhaltige Veränderung der abioti-
schen Standortfaktoren (z. B. zuneh-
mende Staunässe) und damit Verände-
rung der Vegetationszusammensetzung 

   Bodenkundliche Baubegleitung n. DIN 

19639 

 Aufstellung eines Bauplans mit festgeleg-

ten Baustraßen und Lagerplätzen, Inan-

spruchnahme von Bauflächen auf ein Mini-

mum 

 Einsatz von Baumatten oder anderen rück-

baufähigen Materialien  

 Freihaltung von empfindlichen Teilflächen 

 siehe auch LABO-Arbeitshilfe (2023) 

 Mind_St_2 

 Mind_St_6 
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Auftretender  
Wirkfak tor  Mögliche Beeinträchtigung  Trifft zu  m² Fläche + Biotoptyp  Mögliche Minderungsmaßnahmen  Verweis Steckbrief  

Baufeldfreima-
chung  

Vollständige Rodung von Gehölzen zur 
Baufeldfreimachung oder zum Verhin-
dern späterer Beschattung der Module 

 [Anzahl & Stammum-
fang der betroff. Ge-
hölze] 

 Erhalt wertvoller Gehölzgruppen  Mind_St_6 

Rückschnitt von Gehölzen zur Baufeld-
freimachung 

   Bauzeitenregelung  Mind_St_2 

Anlagebedingte Beeinträchtigungen  

Vollständige Ver-
siegelung  

Kleinflächiger Verlust von Vegetations-
standorten  

   Reduzierung versiegelter Flächen auf ein 
absolutes Mindestmaß, Verwendung von 
Rammprofilen, keine Versiegelung von 
Fahrwege 

 Mind_St_1  

 Mind_St_5 

Überdeckung 
von Boden und 
Vegetation durch 
PV-Module  

Veränderung des Artenspektrums, Ver-
lust lichtliebender Arten z. B. bei Bean-
spruchung hochwertiger Trocken- oder 
Magerrasenbiotope auf Konversions-
standorten 

   Aufständerungshöhe von mind. 80 cm 
 Freihaltung der wertvollsten Bereiche 
 weite Reihenabstände bzw. Lichtrei-

hen/Lichtfenster 

 Mind_St_1  

 Mind_St_6 

 Fläche_1 

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen  

Flächenbewirt-
schaftung  

Veränderung der Vegetationsdecke ge-
genüber dem Ausgangszustand, kritisch 
bei bestehendem artenreiche(re)n Grün-
land  

   [bei artenreichem Grünland:] optimal ange-
passte Pflege mit Abtransport von Mahd-
gut,  

 kein Einsatz von Fremdstoffen, Reduzie-
rung von Fahrwegen auf ein Mindestmaß 

 Mind_St_4 

 Fläche_3 

Pflege von an-
grenzenden Ge-
hölzen  

Einkürzen von Gehölzen in größeren 
zeitlichen Abständen (insbesondere SO, 
S und SW der Anlage), v.a. bei begin-
nender Beschattung 

 [Anzahl & Stammum-
fang der betroff. Ge-
hölze] 

 Gehölzarbeiten nur in vegetationsfreier Pe-
riode 

 

Wärmeabstrah-
lung  von Leitung 
und Speicher 
[nur bei Solar-
thermie]  

Verstärkte Erwärmung und Austrock-
nung im unmittelbaren Bereich von bo-
dennahen Leitungstrassen oder ggf. 
Speicherbecken 

   Ggf. konfliktarme Standortwahl für Wärme-
speicher, außerhalb wertgebender Berei-
che 

 

Quelle: verändert nach Günnewig et al. 2007: 38 
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2.3.2  Beeinträchtigungen der Fauna  

2.3.2.1 Checkliste Vögel  

Die nachfolgende Liste wurde auf Grundlage der in der Literatur angegebenen Effekte von PV-Anlagen auf Vögel zusammengestellt, ausführlich siehe Teil B 

Tabelle 6: Checkliste möglicher Beeinträchtigungswirkungen auf das Schutzgut Fauna - Vögel  

Auftretender  
Wirkfaktor  Mögliche Beeinträchtigung  Trifft zu  

Betroffene  
Arten  Mögliche Minderungsmaßnahmen  Verweis Steckbrief  

Baubedingte Beeinträchtigungen  

Temporäre  Geräu-
sche / Maschinen-
bewegung  

Störung / Vertreibung von Vögeln durch 
Baulärm 

   Bauzeitenregelung  Mind_St_2 

Temporäre Inan-
spruchnahme von 
Flächen  

Temporärer Habitatverlust im Bereich von 
Baustraßen und Lagerplätzen  

   Schaffung von (temporären) Ausweichflächen 
 Aufstellung eines Bauplans mit festgelegten 

Baustraßen und Lagerplätzen, Inanspruch-
nahme von Bauflächen auf ein Minimum 

 Freihaltung von Teilbereichen 

 Mind_St_2 

 Mind_St_6 

Baufeldfreima-
chung  

Vollständige Rodung von Gehölzen zur 
Baufeldfreimachung und damit dauerhaf-
ter Verlust als Rastplatz oder Bruthabitat 
für Gehölzbrüter  

   Erhalt wertvoller Gehölzgruppen  Mind_St_6 

 

Anlagebedingte Beeinträchtigungen  

Flächeninanspruch-
nahme  

Vollständiger Habitatverlust durch Versie-
gelung oder Überdeckung mit PV-Modu-
len für Offenlandbrüter 

 Ą vgl. Teil B, 
Anhang A 1 

 Aussparung von Teilflächen  Mind_St_6 

Vollständiger Habitatverlust für Gehölz-
brüter bei Rodung von Gehölzen  

 Ą vgl. Teil B, 
Anhang A 1 

 Integration von Gehölzen in den Solarpark  Mind_St_6 

 Zusatz_1 

Habitatminderung durch Reduzierung der 
geeigneten Brutflächen zwischen und am 
Rand der Module  

 Ą vgl. Teil B, 
Anhang A 1 

 Anlegen breiter Randflächen, Lichtreihen, u.U. 
Lichtfenster 

 Fläche_1 

Visuelle Wirkung  Dauerhafte Störwirkung durch Silhouet-
teneffekt auf benachbarte Rastplätze von 
Großvögeln 

 Ą vgl. Teil B, 
Anhang A 1 

 Abstandsregeln 
 u.U. Eingrünung mit Hecken 

 (Fläche_4) 
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Auftretender  
Wirkfaktor  Mögliche Beeinträchtigung  Trifft zu  

Betroffene  
Arten  Mögliche Minderungsmaßnahmen  Verweis Steckbrief  

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen  

Flächenbewirt-
schaftung  

Habitatverlust durch Pflegeschnitte der  
Vegetation in der Brutsaison 

   Entwicklung eines Pflegemanagements, das 
das Vorkommen wertgebender Arten berück-
sichtigt  

 auf Brutverdachtsflächen Aussetzen der Mahd 
bis Mitte Juli 

 Staffelmahd 

 Zusatz_2 

 Fläche_3 

Pflege von angren-
zenden Gehölzen  

Einkürzen von Gehölzen in größeren zeit-
lichen Abständen (insbesondere SO, S 
und SW der Anlage), v.a. bei beginnender 
Beschattung 

   Gehölzarbeiten nur in vegetationsfreier Peri-
ode, weiterhin Beachtung von Artenschutzas-
pekten 

 

Quelle: verändert nach Günnewig et al. 2007: 39 
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2.3.2.2 Checkliste Säugetiere  

Die nachfolgende Liste wurde auf Grundlage der in der Literatur angegebenen Effekte von PV-Anlagen auf die Artengruppe "bodengebundene Säugetiere" zusammen-

gestellt, ausführlich siehe Ą Teil B: Erläuterungen. 

Tabelle 7: Checkliste möglicher Beeinträchtigungswirkungen auf das Schutzgut Fauna - bodengebundene Säugetiere  

Auftretender  
Wirkfaktor  Mögliche Beeinträchtigung  Trifft zu  

Betroffene 
Arten  Mögliche Minderungsmaßnahmen  

Verweis 
Steckbrief  

Baubedingte Beeinträchtigungen  

Temporäre  Geräu-
sche / Maschinen-
bewegung  

Störung / Vertreibung durch Baulärm 

Meidung angestammter Reviere 

   Ggf. Bauzeitenregelung  Mind_St_2 

Temporäre Inan-
spruchnahme von 
Flächen  

temporärer Habitatverlust      

Anlagebedingte Beeinträchtigungen  

Flächeninanspruch-
nahme  

Habitatverlust durch Nutzungsänderung    Aussparung von wertvollen Teilflächen wie Ge-
hölzen, Kleingewässern, Böschungen 

 Mind_St_6 

 Habitatminderung durch technische Über-
prägung von (Teil)habitaten 

   Anlegen breiter Randflächen oder Lichtreihen,  Fläche_1 

Barriereeffekt e Abzäunung von (Teil)habitaten, Unterbre-
chung von traditionell benutzten Wande-
rungskorridoren, ggf. Umleitung auf Straßen  

   Erhöhung der Durchlässigkeit von Zäunen,  
 Anlage von Wildtierkorridoren 

 Mind_St_3 

 Mind_St_7 

 Betriebsbedingte Beeinträchtigungen  

Flächen bewirt-
schaftung  

Temporäre Störungen  

Verletzung und Tötung von Individuen bei 
Pflegemaßnahmen 

   Optimiertes Pflegemanagement durch hohen 
Schnitt oder Beweidung,  

 Staffelmahd  

 Fläche_3 

 Zusatz_2 

Quelle: verändert nach Günnewig et al. 2007: 39 

  



 

29 

2.3.2.3 Checkliste Fledermäuse  

Die nachfolgende Liste wurde auf Grundlage der in der Literatur angegebenen Effekte von PV-Anlagen auf die Artengruppe "Fledermäuse" zusammengestellt, ausführlich 

siehe Teil B. 

Tabelle 8: Checkliste möglicher Beeinträchtigungswirkunge n auf das Schutzgut Fauna - Fledermäuse  

Auftretender  
Wirkfaktor  Mögliche Beeinträchtigung  Trifft zu  

Betroffene 
Arten  Mögliche Minderungsmaßnahmen  

Verweis 
Steckbrief  

Baubedingte Beeinträchtigungen  

Temporäre  Geräu-
sche / Maschinen-
bewegung  

Störung / Vertreibung  

temporäre Meidung von Nahrungsflächen 

   Bauzeitenregelung 

 Vorhandensein von Ausweichflächen 

 Mind_St_2 

Beseitigung von 
Gehölzbestand  

Verlust von Quartieren oder Schlafplätzen 
durch Rodung von besiedelten Gehölzen 

   Bauzeitenregelung 

 Freihaltung wertvoller Bereiche 

 Schaffung von Ausweichquartieren 

 Mind_St_2 

 Mind_St_6 

 Zusatz_1 

 Zusatz_9 

Anlagebedingte Beeinträchtigungen  

Flächeninanspruch-
nahme  

Habitatminderung / -verlust durch Reduzie-
rung geeigneter Nahrungsflächen im Modul-
bereich, insbesondere für nicht siedlungsge-
bundene Arten  

   Breite Randflächen, Lichtreihen in Verbindung 
mit der Ansaat artenreichen Grünlandes oder 
von Säumen 

 Fläche_1 

 Fläche_2 

 Zusatz_3 

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen  

Flächenbewirt-
schaftung  

Ggf. negative Veränderung des Grünlandes 
durch dauerhaftes Mulchen und Vereinheitli-
chung der Vegetationsstruktur mit Rückwir-
kung auf die Insektendichte 

   Anpassung der Bewirtschaftung auf ein- bis 
zweischürige Mahd, Altgrasstreifen, ggf. Staf-
felmahd  

 Fläche_3 

 Zusatz_2 

Quelle: verändert nach Günnewig et al. 2007: 39 
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2.3.2.4 Checkliste Reptilien  

Die nachfolgende Liste wurde auf Grundlage der in der Literatur angegebenen Effekte von PV-Anlagen auf die Artengruppe "Reptilien" erstellt, ausführlich siehe Teil B. 

Tabelle 9: Checkliste möglicher Beeinträchtigungswirkungen auf das Schutzgut Fauna - Reptilien  

Auftretender  Wirk-
faktor  Mögliche Beeinträchtigung  Trifft zu  

Betroffene 
Arten  Mögliche Minderungsmaßnahmen  

Verweis 
Steckbrief  

Baubedingte Beeinträchtigungen  

Temporäre Geräu-
sche / Maschinen-
bewegung  

Störung / Vertreibung durch Baulärm    Bauzeitenregelung  Mind_St_2 

Einrammen von 
Pfählen sowie Be-
fahrung mit schwe-
rem Gerät  

Tötung von Individuen    Bauzeitenregelung 

 Umsiedlung als Artenschutzmaßnahme 

 Mind_St_2 

Beseitigung von 
Strukturen  

Verlust von Ruhe- oder Fortpflanzungsquar-
tieren durch die Angleichung von Böschun-
gen oder das Beseitigen von Kleinstrukturen 
mit Habitatqualitäten für Reptilien 

   Bauzeitenregelung 

 Schaffung von Ausweichquartieren 

 Mind_St_2 

 Zusatz_8 

Anlagebedingte Beeinträchtigungen  

Flächeninanspruch-
nahme  

Vollständiger Habitatverlust durch Versiege-
lung oder Überdeckung relevanter (besonn-
ter) Habitatstrukturen 

   Aussparung von Teilflächen,  

 Neuanlage von relevanten Kleinstrukturen 

 Mind_St_6 

 Zusatz_9 

Habitatminderung durch Reduzierung geeig-
neter Nahrungsflächen zwischen und am 
Rand der Module  

   Breite Randflächen, Lichtreihen in Verbindung 
mit der Ansaat artenreichen Grünlandes oder 
Säumen 

 Fläche_1 

 Fläche_2 

 Zusatz_3 

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen  

Flächenbewirt-
schaftung  

Ggf. negative Veränderung des Grünlandes 
durch Mulchen und Vereinheitlichung der 
Vegetationsstruktur 

   Anpassung der Bewirtschaftung auf ein- bis 
zweischürige Mahd mit Abtransport von 
Mahdgut, Altgrasstreifen, ggf. Staffelmahd  

 Fläche_3 

 Zusatz_2 

Quelle: verändert nach Günnewig et al. 2007: 39 
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2.3.2.5 Checkliste Amphibien  

Die nachfolgende Liste wurde auf Grundlage der in der Literatur angegebenen Effekte von PV-Anlagen auf die Artengruppe "Amphibien" erstellt, ausführlich in Teil B. 

Tabelle 10: Checkliste möglicher Beeinträchtigungswirkungen auf das Sc hutzgut Fauna - Amphibien  

Auftretender  
Wirkfaktor  Mögliche Beeinträchtigung  Trifft zu  

Betroffene 
Arten  Mögliche Minderungsmaßnahmen  

Verweis 
Steckbrief  

Baubedingte Beeinträchtigungen  

Einrammen von 
Pfählen sowie Be-
fahrung mit schwe-
rem Gerät  

Tötung von Individuen    Bauzeitenregelung 

 Umsiedlung 

 Mind_St_2 

Beseitigung von 
Strukturen  

Verlust von Ruhe- oder Fortpflanzungsquar-
tieren durch das Beseitigen von Kleinstruktu-
ren wie Zuschieben von Tümpeln oder 
Nassstellen sowie Gehölzen 

   Bauzeitenregelung,  

 Aussparen von Teilbereichen, 

 Schaffung von Ausweichstrukturen 

 Mind_St_2 

 Mind_St_6 

 Zusatz_6 

Anlagebedingte Beeinträchtigungen  

Barriereeffekt  Undurchlässige Abzäunung von (Teil)habita-
ten z. B. durch Einbringen von Kantenstei-
nen, zu enge Zaun-Maschenweite, Unterbre-
chung von Wanderungsrouten 

   Erhöhung der Durchlässigkeit von Zäunen 

 Wildtierkorridore, wenn als direkte Verbindung 
zwischen Teichen oder Teich und Überwinte-
rungsquartier geeignet 

 Mind_St_3 

 Mind_St_7 

Änderung der Flä-
chennutzung  

Ggf. Habitatminderung durch dauerhafte Be-
seitigung von beschattenden Gehölzen im 
Bereich von Wanderkorridoren, Verände-
rung des Mikroklimas durch stärkere Erhit-
zung bei sehr großen Anlagen 

   Weite Reihen, Lichtreihen, Lichtfenster mit ab-
schnittsweise höherwüchsiger Vegetation bis 
hin zur Anlage von Gebüschgruppen  

 Fläche_1 

 Zusatz_1 

 Zusatz_2 

 Fläche 4 

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen  

Flächenbewirt-
schaftung  

Ggf. negative Veränderung des Grünlandes 
durch ungünstige Pflegeschnitte, Tötung von 
Individuen durch das Mähen in der Wande-
rungszeit  

   Anpassung der Bewirtschaftung auf ein- bis 
zweischürige Mahd mit Abtransport von 
Mahdgut, Altgrasstreifen, ggf. Staffelmahd  

 Fläche_3 

 Zusatz_2 

Quelle: verändert nach Günnewig et al. 2007: 39  
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2.3.2.6 Checkliste Insekten  

Die nachfolgende Liste wurde auf Grundlage der in der Literatur angegebenen Effekte von PV-Anlagen auf die Artengruppe "Insekten" zusammengestellt, ausführlich 

siehe Teil B. 

Tabelle 11: Checkliste möglicher Beeinträchtigungswirkungen auf das Schutzgut Fauna - Insekten  

Auftretender  
Wirkfaktor  Mögliche Beeinträchtigung  

Trifft 
zu 

Be-
troffene 
Arten  Mögliche Minderungsmaßnahmen  

Verweis Steck-
brief  

Baubedingte Beeinträchtigungen  

Verwundung der krauti-
gen Vegetationsdecke, 
Bodenumlagerungen  

temporärer Habitatverlust     Ausweichflächen  

Beseitigung von Gehölz-
bestand  

Dauerhafter Habitatverlust für gehölzgebundene 
Arten oder die Gehölze als Ruhe- und Überwinte-
rungsstätte nutzen 

   Integration von Gehölzen in den 
Solarpark 

 Mind_St_6 

Lichtemissionen wäh-
rend des Baus  

Anlocken von Nachtinsekten mit Minderung von 
Überlebenswahrscheinlichkeit 

   Prüfung der Notwendigkeit einer 
Baubeleuchtung  

 insektenfreundliche Beleuchtung 

 Mind_St_4 

Anlagebedingte Beeinträchtigungen  

Bodenversiegelung und 
vollständige Überde-
ckung mit PV -Modulen  

Vollständiger Habitatverlust durch Versiegelung 
oder Überdeckung durch den Verlust von Sonn-
plätzen und Pflanzen, die zur Nahrung und Ent-
wicklung benötigt werden 

   Aussparung von wertgebenden 
Teilflächen 

 Mind_St_6 

Teilbeschattung von  
Bereichen zwischen den 
Modulflächen  

Veränderung des Pflanzenartenspektrums 

Habitatminderung durch Reduzierung der geeig-
neten Flächen für das Durchlaufen des Entwick-
lungszyklus zwischen und am Rand der Module 
durch den Verlust von Sonnplätzen oder besonn-
ten Boden-Nistplätzen 

   Breite Randflächen, Lichtreihen, 
Lichtfenster, alternativ breite Rei-
hen mit angepasster Bewirtschaf-
tung durch ein- bis zweischürige 
Mahd, Staffelmahd 

 Ggf. Einsaat von artenreichem 
Grünland bis hin zu Säumen 

 Fläche_1 

 Fläche_2 

 Fläche_3 

 Zusatz_2 

 Zusatz_3 

Lichteffekte  Durch Spiegelungen und Polarisation des reflek-
tierten Lichtes Anlocken von empfänglichen, 
i.d.R. wasseraffiner Insekten, ggf. Fehlablabe von 
Eiern durch Verwechslung mit Wasser 

   Abstandsregeln festlegen  
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Auftretender  
Wirkfaktor  Mögliche Beeinträchtigung  

Trifft 
zu 

Be-
troffene 
Arten  Mögliche Minderungsmaßnahmen  

Verweis Steck-
brief  

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen  

Flächenbewirtschaftung  Habitatverlust durch einheitliche Pflege des Un-
terwuchses u. a. durch Mulchen [wenn zuvor 
Grünland bestand] 

Verlust von Individuen durch häufiges Mähen 

Veränderung des Mikroklimas am Boden durch 
Mulchen 

   Anpassung der Bewirtschaftung mit 
ein- bis zweischüriger Mahd mit 
Abtransport des Mahdgutes, Be-
lassen von Altgrasstreifen, Staffel-
mahd 

 Fläche_3 

 Zusatz_2 

Nachtbeleuchtung  Anlocken von Insekten, die infolge dessen an der 
Nahrungsaufnahme gehindert werden 

   Ausschluss einer Nachtbeleuchtung 
der Anlage 

 Mind_St_4 

Wärmeabstrahlung  von 
Leitung und Speicher 
[nur bei Solarthermie]  

Anlockwirkung auf erwärmte Bereiche in unmittel-
barer Nähe zu Leitungstrassen oder ggf. Spei-
cherbecken 

   Platzierung möglicher Insekten-
maßnahmen mit großen Abstän-
den zu mglw. überwärmten Berei-
chen 

 Leitungsführung in größerer Boden-
tiefe, um Anlockwirkung zu vermin-
dern 

 

Quelle: verändert nach Günnewig et al. 2007: 39 
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2.3.3 Checkliste  Boden und Wasser  

Die nachfolgende Liste wurde auf Grundlage der in der Literatur angegebenen Effekte von PV-Anlagen auf das Schutzgut "Boden" und das Schutzgut "Wasser" zusam-

mengestellt  

Tabelle 12: Checkliste möglicher Beeinträchtigungswirkungen auf das Schutzgut Boden und Wasser  

Auftretender  
Wirkfaktor  

Mögliche Beeinträchtigung  Trifft 
zu 

m² betroff. 
Fläche  

Mögliche Minderungsmaßnahmen  Verweis 
Steckbrief  

Baubedingte Beeinträchtigungen  

Bodenverdichtung 
infolge von Bautätig-
keit  

Minderung der natürlichen Bodenfunktionen (Lebens-
raumfunktion, Regelungs- und Speicherfunktion, Puffer- 
und Filterfunktion) 

Minderung des Retentionsvermögens 

   Bodenkundliche Baubegleitung nach 
DIN 19639 

 Auflockerung des Bodens nach Ende 
der Bautätigkeit 

 Schonung besonders empfindlicher Be-
reiche während der Bauphase 

 siehe auch LABO-Arbeitshilfe (2023) 

 Mind_St_2 

 Mind_St_6 

Bodenumlagerung 
und Eintrag von 
Fremdstoffen  

Veränderungen von Bodeneigenschaften durch das 
Verlegen von Leitungen und das Aufbringen standortun-
typischer Substrate (z. B. Schottermaterial) beim Bau 
von Baustraßen 

   Bodenkundliche Baubegleitung nach 
DIN 19639 

 siehe auch LABO-Arbeitshilfe (2023) 

 

Stoffliche Emissio-
nen durch Bautätig-
keit [nur im Einzel-
fall zu erwarten]  

Belastung des Bodens und des Grundwassers durch 
Schadstoffeintrag 

Minderung der Grundwasserqualität bei (sehr) geringer 
Filter- und Pufferleistung des Bodens 

   Beachtung entsprechender Qualitäts-
standards und rechtlicher Anforderun-
gen 

 

 

Anlagebedingte Beeinträchtigungen  

Bodenversiegelung  Verlust und Minderung der natürlichen Bodenfunktionen 
(Lebensraumfunktion, Regelungs- und Speicherfunk-
tion, Puffer- und Filterfunktion) 

Verlust von Flächen mit Retentionsfunktion 

   Reduzierung versiegelter Flächen auf 
Trafostation und unbedingt notwendige 
Fundamentierung von PV-Modulen, Be-
vorzugung Rammprofile, keine Versie-
gelung von Fahrwegen und Stellflächen  

 siehe auch LABO-Arbeitshilfe (2023) 

 Mind_St_1 
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Auftretender  
Wirkfaktor  

Mögliche Beeinträchtigung  Trifft 
zu 

m² betroff. 
Fläche  

Mögliche Minderungsmaßnahmen  Verweis 
Steckbrief  

Anlagebedingte Beeinträchtigungen  

Überdeckung von 
Boden durch Solar - 
module  

Verstärkte Austrocknung des Bodens mit Veränderun-
gen des Bodenlebens sowie der Versickerungsfähigkeit 

   Aufstellhöhe 80 cm, Belassen von Lü-
cken zwischen den PV-Modulen, Be-
schränkung der Breite der PV-Tische 

 Mind_St_1 

Bodenerosion in-
folge des Abtrop-
fens und/ oder offe-
nem Boden unter 
den PV-Tischen  

[nur auf geneigtem 
Gelände zu erwar-
ten]  

Verlust und Minderung der natürlichen Bodenfunktionen 
(Lebensraumfunktion, Regelungs- und Speicherfunk-
tion, Puffer- und Filterfunktion) 

   Erhöhte Anforderungen an die Gestal-
tung der Modultische an hängigem Ge-
lände,  

 Verwendung breiter Reihen,  
um erosionsmindernde Vegetations-
streifen zu etablieren 

 siehe auch LABO-Arbeitshilfe (2023) 

 Mind_St_1 

 Fläche_1 

Eintrag standortun - 
typischer Bodensub-
strate  

Veränderungen von Bodeneigenschaften das Aufbrin-
gen standortuntypischer Substrate bei der Anlage von 
Wartungswegen oder Stellflächen  

   Verwendung möglichst standorttypischer 
Substrate, kein Eintrag nährstoffreicher, 
verunkrauteter Substrate, kein Einsatz 
von Recyclingmaterial, das mit Kunst-
stoffen u. a. Fremdmaterialien belastet 
ist. (vgl. ErsatzbaustoffV) 

 Mind_St_1 

 Mind_St_2 

 Mind_St_5 

Barrierewirkung im 
Hochwasserfall  

Wirkung als abflusshemmende Struktur im Über-
schwemmungsgebiet 

   kein Bau in Überschwemmungsgebieten  

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen  

Stoffliche Emissio-
nen [nur im Einzel-
fall zu erwarten]  

Eintrag von Schadstoffen in den Boden aufgrund der 
Verwendung von selektiven Pflanzenschutzmitteln oder 
Rodentiziden bei Schadunkräutern oder Nagerüberpo-
pulation oder der Verwendung von chemischen Mitteln 
zur Reinigung der PV-Module 

   Ausschluss der Anwendung entspre-
chender Stoffe 

 Mind_St_4 

Quelle: verändert nach Günnewig et al. 2007: 40  
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2.3.4 Checkliste  Klima / Luft  

Die nachfolgende Liste wurde auf Grundlage der in der Literatur angegebenen Effekte von PV-Anlagen auf das Schutzgut "Klima / Luft" zusammengestellt 

Tabelle 13: Checkliste möglicher Beeinträchtigungswirkungen auf das Schutzgut Klima / Luft  

Auftretender  
Wirkfaktor  Mögliche Beeinträchtigung  

Trifft 
zu 

m² be-
troffene 
Fläche  Mögliche Minderungsmaßnahmen  

Verweis 
Steckbrief  

Baubedingte Beeinträchtigungen  

Temporäre 
Lärmemissionen 
durch Bautätigkeit  

Beeinträchtigung angrenzender Siedlun-
gen und Erholungsflächen 

   ggf. Regelungen zu Bauzeiten bei empfindlichen  
Nutzungen im Nahbereich (Kliniken, Altenheime),  
Ą vgl. auch Checkliste Vögel 

 

Temporäre Lichte-
missionen durch 
Bautätigkeit  

Beeinträchtigung angrenzender Siedlun-
gen und Erholungsflächen 

   Prüfung der Notwendigkeit einer Baubeleuchtung   Mind_St_2 

Anlagebedingte Beeinträchtigungen  

Bodenversiegelung  Verlust klimarelevanter Strukturen und 
Veränderung der Strahlungsverhältnisse 

(erhebliche Beeinträchtigungen sind nur 
bei großflächigen Versiegelungen zu er-
warten) 

   Reduzierung versiegelter Flächen auf Trafo-Station 
und unbedingt notwendige Fundamentierung von  
PV-Modulen, Bevorzugung von Rammprofilen, keine 
Versiegelung von Fahrwegen und Stellflächen 

 Mind_St_1 

 Mind_St_5 

Überdeckung von 
Boden und Vegeta-
tion durch PV -Mo-
dule  / Kollektoren  

Verlust der Kaltluftproduktion in Verbin-
dung mit Minderung von Kühleffekten auf 
angrenzende Nutzungen 

   Kein Zubau von Flächen mit klimatischer Ausgleichs-
funktion oder deren Leitbahnen 

 Weite Reihenabstände oder regelmäßige Lichtreihen 
zur Reduzierung negativer Effekte auf das Mikroklima 

 Mind_St_1 

 Fläche_1 
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2.3.5  Checkliste Landschaftsbild  

Die nachfolgende Liste wurde auf Grundlage der in der Literatur angegebenen Effekte von PV-Anlagen auf das Schutzgut "Landschaftsbild" zusammengestellt, ausführ-

licher siehe Teil B. 

Tabelle 14: Checkliste möglicher Beeinträchtigungswirkungen auf das Schutzgut Landschaft / Landschaftsbild  

Auftretender  
Wirkfaktor  Mögliche Beeinträchtigu ng Trifft zu  

m² be-
troffene 
Fläche  Mögliche Minderungsmaßnahmen  

Verweis 
Steckbrief  

Baubedingte Beeinträchtigungen  

Temporäre Licht - 
und Lärmemissio-
nen durch Bautätig-
keit  

Beeinträchtigung von sensiblen Landschafts-
bestandteilen, siehe Schutzgut Fauna und 
Klima  

   ggf. Regelungen zu Bauzeiten bei empfindli-
chen Nutzungen oder Artvorkommen im Nah-
bereich  

 Mind_St_1 

Anlagebedingte Beeinträchtigungen  

Visuelle Wirkung 
durch Flächeninan-
spruchnahme  / 

Technische Überprägung der Landschaftsty-
pik (Maßstabsverlust, Dominanz technischer 
Elemente) und damit Veränderung der qualita-
tiven Ausprägung (Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit) des Landschaftsraums 

Verlust oder Überprägung von Landschafts- 
und Ortsbild prägenden und / oder kulturhisto-
risch bedeutenden Landschaftsausschnitten 
und -elementen 

Verlust typischer Landnutzungsformen 

   Möglichst sensible Einbettung der Modulreihen 
/ Kollektoren in die Landschaft 

 Erhalt von landschaftsprägenden Gehölzen 
oder Strukturen 

 Eingrünung der Anlage 

 Mind_St_6 

 Mind_St_5 

 Fläche_1 

 Fläche_4 

Reflexionen, Licht-
effekte  

Beeinträchtigung der ästhetischen Wahrneh-
mung der Landschaft durch optische Störreize 

Beeinträchtigung durch Reflexionen (Helligkeit 
der Flächen) 

   Verwendung reflexionsarmer Oberflächen 

 Eingrünung der Anlage 

 Mind_St_1 

 Fläche_4 
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2.3.6 Empfehlungen zur Erfassung von schutzgutbezogenen Informationen  

Schutzgut Pflanzen und Biotope  

 Biotoptypenkartierung gemäß der Biotoptypenliste des Landes Sachsen im 
Bereich des geplanten Solarparks sowie von Offenflächen im Umkreis von 
bis zu 350 m (je nach Empfindlichkeit des Standorts und der Möglichkeit 
zur Erfassung von Flächen für biodiversitätsfördernden Maßnahmen),  

 Erfassung wertgebender Pflanzenarten, z.B. Ackerwildkräuter bzw. gefähr-
dete Pflanzengesellschaften 

 Erfassung mögliche Wanderungskorridore zwischen Teichen und / oder 
waldartigen Strukturen mittels Karten-/GIS-Analyse, ggf. Vor-Ort-Überprü-
fungen 

 Erfassung aller gesetzlich geschützten Biotope nach § 30 BNatSchG in 
Verbindung mit § 21 SächsNatSchG bis zu einem Umkreis von 100 m (je 
nach Empfindlichkeit des Standorts und Größe der geplanten Anlage) 

 Erfassung aller Schutzgebiete und Schutzobjekte nach §§ 23 bis 29 und 
§ 32 BNatSchG in Verbindung mit §§ 14 bis 19 und § 22 SächsNatSchG 

 Ermittlung von Kompensationsflächen oder Ökokonten auf dem von Beein-
trächtigungen betroffenen Flächen 

Quellen:  

Daten zur Biotoptypen- und 
Landnutzungskartierung, Bioto-
pen, Lebensraumtypen sowie 
Schutzgebiete über das Daten-
portal IDA und entsprechende 
Exportfunktionen 

Vor-Ort-Kartierung 

 

 Schutzgut Fauna - Vögel  

 ornithologische Erhebung mit mindestens drei Begehungen zur Brutzeit 
am geplanten Standort 

 anzusetzender Untersuchungsraum umfasst die Fläche der geplanten 
Anlage sowie das Umfeld in einem Umkreis von 500 Metern um die Au-
ßengrenze der geplanten Anlage (vgl. EULE I 2020, BirdLife 2023) 

 Erhebung unter Beachtung der regional besonders zu berücksichtigen-
den seltenen und gefährdeten (Halb)-Offenlandarten (Anhang, Liste A) in 
enger Rücksprache mit der UNB  

 Erhebungsmethodik entsprechend der festgelegten planungsrelevanten 
Arten gemäß den Methodenstandards von SÜDBECK ET AL. (2012)  

Quellen :  

Artvorkommen für MTBQ über 
das Datenportal iDA bzw. ZenA-
Abfrage bei der UNB 

Vor-Ort-Kartierung 

 

 Schutzgut Fauna - Säugetiere  

 gutachterliche Einschätzung zur Bedeutung der Solarparkfläche für boden-
gebundene Säugetiere bzw. als Wanderkorridor, ggf. Rücksprache mit 
örtlichen Jagdpächtern 

Quellen :  

Artvorkommen über ZenA-Ab-
frage bei der UNB 

 

 Schutzgut Fauna - Fledermäuse  

 Erfassung von Quartierbäumen auf der beanspruchten Fläche 
 Gutachterliche Abschätzung zur Bedeutung der beanspruchten Fläche als 

Nahrungsraum im Verhältnis zu möglichen Ausweichflächen 

Quellen :  

Artvorkommen für MTBQ über 
das Datenportal iDA bzw. ZenA-
Abfrage bei der UNB 

Vor-Ort-Kartierung in Absprache 
mit der UNB 

 

 Schutzgut Fauna - Reptilien  

 Bei Verdacht auf Reptilienvorkommen, insbesondere Zauneidechse:  

 Ermittlung relevanter Habitatstrukturen wie Sonnen-, Ruhe-, Eiablage- 
und Überwinterungsplätzen sowie Fortpflanzungs- und Jagdhabitaten 

 vier flächendeckende Begehungen für Präsenz-/Absenzerfassung 

Bei Planungen entlang von Bahntrassen ist das Vorkommen von Zaun-
eidechsen als Regelfall anzunehmen 

Quellen :  

Artvorkommen für MTBQ über 
das Datenportal iDA bzw. ZenA-
Abfrage bei der UNB 

Vor-Ort-Kartierung in Absprache 
mit der UNB 

 



 

39 

Schutzgut Fauna - Amphibien  

 Erfassung von Kleingewässern im Umkreis von 500 m bis 1000 m, je nach 
Bedeutung des Landschaftsausschnittes für Amphibien, enge Rückspra-
che mit der UNB 

 falls Gewässer im Planungsgebiet des Solarparks existieren, sind im Vor-
feld des Baus Amphibienkartierungen vorzunehmen: 

 i.d.R. 3 bis 5 Begehungen (Verhören der Rufe, Sichtbeobachtungen und 
Laichplatzkartierungen) in Abstimmung mit der UNB 

Quellen :  

Daten zum Gewässernetz, der 
Gewässergütedaten unter 
https://www.luis.sachsen.de/was-
ser/gewaesser.html 

Artvorkommen für MTBQ über 
das Datenportal iDA bzw. ZenA-
Abfrage bei der UNB 

Vor-Ort-Kartierung in Absprache 
mit der UNB 

 

Schutzgut Fauna - Insekten  

 Gutachterliche Einschätzung der zu bebauenden Fläche als Habitat für 
schutzwürdige Arten aus den Gruppen der Schmetterlinge, Wildbienen, 
Heuschrecken aufgrund der vorhandenen vegetativen Ausstattung und 
Vielfalt (insbesondere relevant für artenreiches Grünland, Magerrasen, 
Feuchtwiese, Bracheé) sowie der Bedeutung vorhandener Kleinstruktu-
ren auf der Fläche (Böschungen, schütter bewachsene und besonnte Flä-
chen etc.) 

 ggf. Festlegung von planungsrelevanten Arten und diesbezügliche Artkar-
tierungen nach anerkannten und mit der UNB abgesprochenen Erfas-
sungsstandards  

 Erfassung von Kleingewässern im Umkreis von 500 m bis 1000 m, je nach 
Bedeutung des Landschaftsausschnittes für wassergebundene Insekten, 
enge Rücksprache mit der UNB 

Quellen :  

Daten zum Gewässernetz, der 
Gewässergütedaten unter 
https://www.luis.sachsen.de/was-
ser/gewaesser.html 

Artvorkommen für MTBQ über 
das Datenportal iDA bzw. ZenA-
Abfrage bei der UNB 

Vor-Ort-Kartierung in Absprache 
mit der UNB 

 

Schutzgut Landschaf t 

 Erfassung aller Schutzgebiete und Schutzobjekte nach §§ 23 bis 29 und 
§ 32 BNatSchG in Verbindung mit §§ 14 bis 19 und § 22 SächsNatSchG 

 Erfassung aller gesetzlich geschützten Biotope nach § 30 BNatSchG in 
Verbindung mit § 21 SächsNatSchG bis zu einem Umkreis von 100 m (je 
nach Empfindlichkeit des Standorts und Größe der geplanten Anlage) 

 Erfassung möglicher Wanderungskorridore zwischen Teichen und / oder 
waldartigen Strukturen mittels Karten-/GIS-Analyse, ggf. Vor-Ort-Überprü-
fungen 

 Ermittlung von Kompensationsflächen oder Ökokonten auf dem von Beein-
trächtigungen betroffenen Flächen 

Quellen :  

Lebensraumtypen sowie Schutz-
gebiete über das Datenportal IDA 
und entsprechende Exportfunktio-
nen 

Kartenanalyse 

Vor-Ort-Kartierung 

 

Schutzgut Boden  

 Darstellung der Bodenart, des Bodentyps und der Bodennutzung im Gel-
tungsbereich 

 Ermittlung von relevanten Bodeneigenschaften und -empfindlichkeiten, 
insbesondere Verdichtung, Erosionsgefährdung gegenüber Wasser, Bio-
topentwicklungspotential aufgrund von Nässe, Nährstoffarmut oder Tro-
ckenheit 

 Feststellung von Bodendenkmalen 

Quellen :  

Daten zum Boden in der Boden-
karte 50 sowie Auswertekarten 
Bodenschutz unter 
https://www.luis.sachsen.de/fach-
bereich-boden.html 

 

https://www.luis.sachsen.de/wasser/gewaesser.html
https://www.luis.sachsen.de/wasser/gewaesser.html
https://www.luis.sachsen.de/wasser/gewaesser.html
https://www.luis.sachsen.de/wasser/gewaesser.html
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Schutzgut Wasser  

 Bestandsaufnahme der Gewässer im Planungsgebiet sowie im Umkreis 
von 500 m 

 Prüfen des Standortes auf Lage in Trinkwasserschutzgebieten 
 Prüfen des Standortes auf Lage in festgesetzten Überschwemmungsge-

bieten 
 Aussage zum Grundwasserflurabstand  
 Aussage zur Grundwasserneubildungsrate der zu überstellenden Fläche 
 Aussage zu wassergefährdenden Stoffen und Materialien, die voraussicht-

lich während der Bauphase und Wartung der Freiflächensolaranlage ver-
wendet werden 

Quellen :  

Daten zum Gewässernetz, der 
Gewässergütedaten unter 
https://www.luis.sachsen.de/was-
ser/gewaesser.html 

Daten zu Überschwemmungsge-
bieten und zum Hochwasserri-
siko unter https://www.luis.sach-
sen.de/wasser/hochwasser.html 

Daten zum Grundwasser unter 
https://www.luis.sachsen.de/was-
ser/grundwasser.html 

Daten zu (Trink)wasserschutzge-
bieten unter 
https://www.luis.sachsen.de/was-
ser/schutzgebiete.html 

 

Schutzgut Klima / Luft  

 Angaben zu geplanten Bauzeiträumen  
 Angaben zur Notwendigkeit des Einsatzes von Licht bei Bau oder während 

des Betriebs der Anlage  
 Aussagen zur Lage im Kaltluftentstehungsgebiet, Kaltluftschneisen, Venti-

lationsbahnen 
 Gutachterliche Berücksichtigung lokalklimatischer Veränderungen 

Quellen :  

 Kaltluftentstehungsgebiet, 
Kaltluftschneisen, Ventilati-
onsbahnen aus übergeordne-
ten Fachplänen Ą kommuna-
ler Flächennutzungsplan bzw. 
Landschaftsplan, Regional-
plan bzw. zugehöriger Land-
schaftsrahmenplan 

 

Schutzgut Landschaftsbild  

 Abgrenzung des potentiellen Wirkraums: Sichtraumanalyse, um differen-
ziert zu prognostizieren von wo aus und in welcher Intensität die geplante 
Anlage künftig zu sehen sein wird Ą auf dieser Basis konkrete Angaben 
zur Größe des zu erwartenden Sichtraumes und zur räumlichen Reich-
weite der Sichtwirkungen  

 sachlich und räumlich differenzierte Bewertung des Landschaftsbildes im 
definierten Wirkraum 

 qualitative Ermittlung und Bewertung der Veränderung der Eigenart der 
Landschaft durch die geplante Freiflächensolaranlage 

 Visualisierung des geplanten Anlagenstandortes von ausgewählten Stand-
orten in Rücksprache mit Gemeindevertretern und u.a. der UNB 

 eine Erfassung potentieller optischer Störreize z. B. durch Reflexionswirkung 
sowie Berücksichtigung der Bandwirkung entlang von Verkehrswegen 

Methodische Vorschläge zur Bewertung Ą SCHMIDT ET AL. (2018B)  
ab S. 73 sowie EULE II (2021) ab S. 34 

Quellen :  

 Angaben zum Landschaftsbild 
aus Landschaftsplänen (Kom-
mune) bzw. Regionalplänen in 
Verbindung mit dem zugehöri-
gen Landschaftsrahmenplan 

  

https://www.luis.sachsen.de/wasser/gewaesser.html
https://www.luis.sachsen.de/wasser/gewaesser.html
https://www.luis.sachsen.de/wasser/hochwasser.html
https://www.luis.sachsen.de/wasser/hochwasser.html
https://www.luis.sachsen.de/wasser/grundwasser.html
https://www.luis.sachsen.de/wasser/grundwasser.html
https://www.luis.sachsen.de/wasser/schutzgebiete.html
https://www.luis.sachsen.de/wasser/schutzgebiete.html
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3 Maßnahmen zum Erhalt und der Förderung 
von Biodiversität  

3.1 Grundlegende  Hinweise  
Biodiversitätsförderung beginnt bereits vor der Neugestaltung von Biotopen innerhalb von Solarparks. Grundsätzlich 

sollen negative Wirkungen, die mit dem Bau und dem Betreiben von Freiflächensolaranlagen auf die bereits vorhan-

dene Artenvielfalt verbunden sind, weitestgehend vermieden werden. Dazu steht an erster Stelle die Wahl eines 

möglichst konfliktarmen Standorts (vgl. TRAUTNER ET AL. 2024). Weiterhin sind Vermeidungs- und Minderungsmaß-

nahmen zu diskutieren, die bereits bei der Gestaltung des geplanten Solarparks ansetzen, z. B. Festlegungen zur 

Aufständerungsart und -höhe der PV-Module bzw. Solar-Kollektoren oder zur Freihaltung bestehender Biotop- bzw. 

Habitatqualitäten. Erst anschließend kann über weitere biodiversitätsfördernde Maßnahmen nachgedacht werden. 

Die Maßnahmen sollen unter Berücksichtigung des konkreten Standorts und der vor Ort vorkommenden Arten ge-

troffen werden.  

Der im Folgenden aufgeführte Maßnahmenkatalog (vgl. Tabelle 15) setzt sich zusammen aus:  

 Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen zur Herstellung einer Naturverträglichkeit (Mindeststandards) sowie 

 Biodiversitätsfördernde Maßnahmen als Gestaltungsmaßnahmen innerhalb eines Solarparks, die über das Ver-

meidungsgebot hinausgehen (Flächen- und Zusatzmaßnahmen). 

Die Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen dienen der gesetzlichen Pflicht zur Eingriffsminimierung nach § 13 

i. V. m. § 15 Abs. 1 BNatSchG. Auch im Hinblick auf den besonderen Artenschutz i. S. des § 44 Abs. 1 i. V. m. § 44 

Abs. 5 BNatSchG gilt es, das Auslösen von Verbotstatbeständen zu vermeiden. Vor diesem gesetzlichen Hintergrund 

werden in Kapitel 3.3 Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen begründet, die im Regelfall bei der Errichtung 

(Bauphase) und dem Betrieb umzusetzen sind. Sie werden im Folgenden als "Mindeststandards " in den Maßnah-

mesteckbriefen gekennzeichnet (Ą Kapitel 3.4.1). 

Biodiversitätsfördernde Maßnahmen, die einer zielgerichteten Aufwertung von Freiflächensolaranlagen dienen, wer-

den in zwei Maßnahmetypen unterteilt: Flächenmaßnahmen und Zusatzmaßnahmen. 

 Flächenmaßnahmen sind Gestaltungsmaßnahmen, die eine große räumliche Wirkung für möglichst viele Arten-

gruppen entfalten. Ihre Umsetzung ist in der Regel bei der Planung der Modulbelegung zu berücksichtigen.  

 Unter Zusatzmaßn ahmen  werden Gestaltungsmaßnahmen verstanden, die in der Regel auf Teilflächen umge-

setzt werden, um zusätzliche Habitatstrukturen für lokal typische Arten mit speziellen Lebensraumansprüchen 

zu schaffen. 

Sowohl Flächenmaßnahmen als auch Zusatzmaßnahmen können einzelfallbezogen als Kompensationsmaßnahmen 

im Rahmen der Eingriffsregelung oder dem Artenschutz dienen. Hierzu sind qualitative und quantitative Erfordernisse 

aus der Betroffenheit des jeweiligen Schutzgutes abzuleiten und ggf. genehmigungsrechtlich festzulegen. Flächen- 

und Zusatzmaßnahmen können jedoch auch im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung oder vom Vorhabenträger 

freiwillig in die Solarparkplanung einbezogen werden, insbesondere um eine landschaftliche Aufwertung zu erreichen 

oder Ziele zur Biodiversitätsförderung unabhängig von genehmigungsrechtlichen Verpflichtungen überobligatorisch 

umzusetzen. Dies kann zur besseren Akzeptanz des Vorhabens beitragen. Letztlich ist es von der Empfindlichkeit 

und Qualität des Planungsstandorts sowie der geplanten Gestaltung der Freiflächensolaranlage abhängig, ob die 

gewählten biodiversitätsfördernden Maßnahmen rechtlich verpflichtende Vermeidungs- oder Kompensationsmaß-

nahmen sind oder auf einer zusätzlichen, freiwilligen Aufwertung beruhen. 



 

42 

3.2 Standortwahl   
Die naturschutzfachlichen Auswirkungen einer Freiflächensolaranlage hängen nicht nur von der Gestaltung der An-

lage ab, sondern ganz wesentlich vom Ausgangszustand und dem gewählten Standort. Grundsätzlich sind bereits 

beeinträchtigte oder erkennbar umweltseitig vorbelastete Standorte als konfliktärmere Räume zu bevorzugen (GÜN-

NEWIG ET AL. 2022b).  

Die Standortbewertung nach Naturschutzrecht ist unabhängig von der energierechtlichen Förderkulisse des EEG 

sowie der baurechtlichen Einordnung (privilegierte Vorhaben im Außenbereich, § 35 Absatz 1, Nummern 1, 2, 8b 

und 9 BauGB). Es kommt für die naturschutzfachliche Betrachtung nicht darauf an, ob eine Freiflächensolaranlage 

mit oder ohne EEG-Förderung genehmigt werden soll. 

Der Gesetzgeber des EEG ist zunächst der Idee gefolgt, primär Standorte mit bereits bestehenden Beeinträchtigun-

gen und anthropogenen Vorbelastungen für eine EEG-Förderung zu öffnen, wie z.B. Konversionsflächen aus vor-

mals industrieller, gewerblicher, militärischer oder verkehrlicher Vornutzung, bereits überplante oder versiegelte Flä-

chen sowie Flächen längs von Autobahnen und Schienenwegen (sog. Seitenrandstreifen, derzeit bis zu einem Ab-

stand von 500 m zum Fahrbahnrand), vgl. § 37 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2023. Seit September 2021 sind in Sachsen auch 

landwirtschaftlich als Acker- oder Grünland genutzte Flächen in benachteiligten Gebieten einer EEG-Förderung zu-

gänglich, § 37c Abs. 2 EEG 2023 in Verbindung mit der Sächsischen Photovoltaik-Freiflächenverordnung (PVFVO). 

Mit dem am 26. April 2024 vom Bundesgesetzgeber verabschiedeten "Solarpaket 1" sind Freiflächensolaranlagen 

auf Acker- und Grünlandflächen in benachteiligten Gebieten nunmehr deutschlandweit einer EEG-Förderung zu-

gänglich. So soll dem Ziel entsprochen werden, Freiflächensolaranlagen energiepolitisch auf Standorte zu lenken, 

die aus landwirtschaftlicher Sicht weniger begünstigt sind. Es ist jedoch zu bedenken, dass gerade auf Standorten 

mit einer geringeren Bodenwertzahl und mit einer extensiven Bewirtschaftung wertvolle oder geschützte Arten (z. B. 

seltene Ackerwildkräuter, Bodenbrüter, Reptilien, Schmetterlinge und anderen Insektenarten) und Biotope (u. a. Ma-

gerrasen, Sandacker, Basenarmer Löss- und Lehmacker) vorkommen können. Auf derartigen Standorten lassen 

sich in der Regel auch wertgebende Biotope erfolgreicher entwickeln und wiederherstellen. 

Aus naturschutzfachlicher Sicht kritisch ist die Errichtung von Freiflächensolaranlagen in Schutzgebieten oder in 

Schutzobjekten gemäß den §§ 23 bis 30 und § 32 BNatSchG. Sie dienen dem gesetzlichen Auftrag, auf mindestens 

10 % der Fläche eines jeden Bundeslandes ein Netz aus wertgebenden, in der Regel störungsarmen Biotopen für 

den Biotopverbund zu schaffen bzw. zu erhalten, um die Vielfalt an Arten, Lebensräumen und die genetische Vielfalt 

zu sichern (§ 20 BNatSchG). GÜNNEWIG ET AL. (2022B) empfehlen Schutzgebiete mit hoher Schutzintensität von Frei-

flächensolaranlagen freizuhalten, z. B. Naturschutzgebiete und Nationalparks. Für Schutzgebiete mit schwächerem 

Schutzstatus ist der konkrete Regelungsgehalt der Schutzgebietsverordnung bzw. die Zonierung für eine natur-

schutzfachliche Bewertung entscheidend.  

Anhand des naturschutzfachlichen Konflikpotentials für Freiflächensolaranlagen können verschiedene Flächentypen 

unterschieden werden. Grundlage für diese Kategorisierung sind unter anderem die vierstufige Einschätzung des 

Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende von 2021 sowie weiteren Veröffentlichungen, die noch nicht in 

die Liste des KNE eingeflossen sind (u. a. TRAUTNER ET AL. 2024, GÜNNEWIG ET AL. 2022B, BIRDLIFE 2023, DNR 2021, 

EULE 2020). Flächen, die aufgrund des Konfliktpotentials kategorisch für Freiflächensolaranlagen ausgeschlossen 

sind, werden als Tabufläche (Kategorie A) eingestuft. Alle anderen Konfliktflächen werden entsprechend ihrer Kon-

fliktträchtigkeit (Kategorie B) differenziert. In Kategorie B sind unterschiedliche räumliche Abgrenzungen zusammen-

gefasst, die vorrangig dem Schutz und der Entwicklung von Natur und Landschaft dienen und für welche als Regel-

vermutung ein Konflikt durch den Bau und Betrieb einer Freiflächensolaranlage entsteht. Dieser Konflikt wiegt umso 

schwerer, je höher die Sensibilität der betroffenen Arten, Biotope und Ökosysteme und je stärker der naturschutz-

rechtliche Schutz ist. In der folgenden Auflistung weist Kategorie B1 die höchste und Kategorie B3 die geringste 

Konfliktträchtigkeit auf.  
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Mit zunehmender Konfliktträchtigkeit nimmt die naturschutzfachliche Prüftiefe im Planungs- und Genehmigungsver-

fahren zu. Damit steigen i. d. R. auch für den Vorhabenträger der zeitliche Aufwand sowie die konkreten Anforde-

rungen an Inhalt und Umfang der einzureichenden Unterlagen zur naturschutzfachlichen Prüfung des geplanten 

Vorhabens. Ggf. ergeben sich besondere Anforderungen an die Gestaltung und Umsetzung der geplanten Freiflä-

chensolaranlage, um negative Auswirkungen von Freiflächensolaranlagen zu vermeiden oder zumindest zu minimie-

ren. Die Genehmigung zur Errichtung und dem Betrieb einer Freiflächensolaranlage kann nach den gesetzlichen 

Maßgaben der Eingriffs-Ausgleichs-Regelung (§§ 15 ff. BNatSchG) aber auch aus der Betroffenheit von Schutzge-

bieten mit naturschutzrechtlichen Nebenbestimmungen verbunden werden. 

Kategorie A: Ausschlussflächen  

 Nationalparks 
 Naturschutzgebiete 
 Nationale Naturmonumente 
 Kern- und Pflegezonen von Biosphärenreservaten 
 Flächennaturdenkmale 

Hierbei handelt es sich um Schutzgebiete, die sich aufgrund der hohen nationalen Priorität zum Schutz der biologi-

schen Vielfalt NICHT mit der Errichtung von Freiflächensolaranlagen vereinbaren lassen. 

Kategorie B1: Flächentypen mit sehr hoher Konfliktträchtigkeit für Freiflächensolaranlagen  

 Fauna-Flora-Habitat-Gebiete (FFH) 
 Europäische Vogelschutzgebiete (SPA) 

Fauna-Flora-Habitat-Gebiete (FFH-Richtlinie 92/43/EWG) und Europäische Vogelschutzgebiete (EG-Vogelschutz-

Richtlinie 2009/147/EG) sind Teil des europäischen Netzes zur Erhaltung gefährdeter oder typischer Lebensräume 

und Arten Europas (Natura 2000). Mit dem Ziel, die biologische Vielfalt in Europa zu erhalten, weisen diese Gebiete 

eine sehr hohe europarechtliche Schutzfunktion auf. Liegt das geplante Solarpark-Vorhaben im Bereich eines FFH- 

oder SPA-Gebietes, ist die zuständige Naturschutzbehörde frühzeitig einzubinden. Das ist der Fall bei vollständiger 

oder teilweiser räumlicher Überlagerung / Überlappung von Solarpark und Natura-2000-Gebiet und wenn infolge 

räumlicher Nähe zum Schutzgebiet eine Beeinträchtigung der konkreten Erhaltungsziele des FFH- oder SPA-Gebie-

tes nicht ausgeschlossen werden kann. Ob eine Freiflächensolaranlage innerhalb oder am Rand eines FFH- oder 

SPA-Gebietes genehmigt werden kann, wird in einem Prüfverfahren nach § 34 BNatSchG (sog. FFH- bzw. SPA-

Verträglichkeitsprüfung) entschieden. Anhand des konkreten Vorhabens wird dann auch unter Beachtung von § 2 

EEG 2023 im Einzelfall geprüft, ob und ggf. mit welchen Nebenbestimmungen eine Ausnahme zugelassen werden 

kann (vgl. vertiefend in Kapitel 2.2.4)  

Informationen zu den FFH- und SPA-Gebieten in Sachsen inkl. Schutzgebietsverordnungen, Geodaten, Karten: 

FFH: https://www.natura2000.sachsen.de/fauna-flora-habitat-gebiete-in-sachsen-30440.html 

SPA: https://www.natura2000.sachsen.de/vogelschutzgebiete-in-sachsen-30442.html 

 Ziele der Raumordnung für die Schutzgüter von Natur-, Arten- und Landschaftsschutz  

Die vier Regionalen Planungsverbände Sachsens haben in den Regionalplänen zum Teil Ziele zum vorrangigen 

Schutz von Natur, Arten und Landschaft festgelegt. Dies können z. B. Vorranggebiete für Arten- und Biotopschutz 

oder andere räumliche Kriterien wie Regionaler Grünzug oder Grünzäsuren sein. Wenn das Solarpark-Vorhaben 

ein Ziel der Raumordnung berührt, ist zu prüfen, ob es mit diesem Ziel vereinbar ist oder anderenfalls eine Ziel-

abweichung im Einzelfall zugelassen werden kann, sog. Zielabweichungsverfahren nach § 6 Abs. 2 Raumord-

nungsgesetz (ROG). Werden raumordnerische Belange berührt, so ist der zuständige Regionale Planungsverband 

sowie die Raumordnungs- und Zielabweichungsbehörde bei der Landesdirektion Sachsen frühzeitig einzubinden. 

https://www.natura2000.sachsen.de/fauna-flora-habitat-gebiete-in-sachsen-30440.html
https://www.natura2000.sachsen.de/vogelschutzgebiete-in-sachsen-30442.html
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Der Vorhabenträger ist seit 28. September 2023 berechtigt, selbst einen Antrag auf Zielabweichung zu stellen, § 6 

Abs. 2 Satz ROG. 

Kategorie B2: Flächentypen mit hoher Konfliktträchtigkeit für Freiflächensolaranlagen   

 Geschützte Landschaftsbestandteile 

 gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG i.V.m. § 21 SächsNatSchG 

 Landschaftsschutzgebiete (LSG) mit definiertem Schutzzweck, die entsprechende Bestimmungen nach § 26 
Abs. 1 BNatSchG enthalten 

Bei erheblicher Beeinträchtigung gesetzlich geschützter Biotope nach § 30 BNatSchG i.V.m. § 21 SächsNatSchG 

wird eine Entscheidung der zuständigen Naturschutzbehörde über eine Ausnahme nach § 30 Abs. 3 BNatSchG oder 

eine Befreiung nach § 67 Abs. 1 BNatSchG erforderlich. Diese Ermessenentscheidung über die Erteilung einer Aus-

nahme oder Befreiung wird anhand des konkreten Vorhabens im Einzelfall unter Beachtung von § 2 EEG 2023 ge-

troffen. 

Bei erheblicher Beeinträchtigung von geschützten Landschaftsbestandteilen sowie Landschaftsschutzgebieten mit 

definiertem Schutzzweck ist regelmäßig eine Befreiung im Sinne des § 67 Abs. 1 BNatSchG von der jeweiligen 

Satzung bzw. Schutzgebietsverordnung bei der Gemeinde bzw. Unteren Naturschutzbehörde zu beantragen. Die 

zuständige Gemeinde bzw. Naturschutzbehörde prüft unter Beachtung von § 2 EEG 2023, ob die Voraussetzungen 

des § 67 Abs. 1 BNatSchG vorliegen. 

Wird eine Befreiung erteilt, ist mit einem höheren Kompensationserfordernis und Maßgaben an die Ausgestaltung 

der Freiflächensolaranlage durch Nebenbestimmungen zu rechnen (§ 67 Abs. 3 BNatSchG). 

 Nahbereiche von naturnahen Still- und Fließgewässern 
 Flussauen mit Renaturierungspotential 

In Nahbereichen von Fließ- und Stillgewässern ist mit einer höheren Dichte schützenswerter Arten bzw. ihrer Habitate 

zu rechnen. Negative Wechselwirkungen der Freiflächensolaranlage mit gewässerbewohnenden Arten müssen vom 

Antragsteller ausgeschlossen werden. Aufgrund der Bestimmungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und des 

Sächsischen Wassergesetzes (SächsWG) kann sich ein erhöhter Abstimmungsbedarf mit der zuständigen Wasser-

behörde ergeben. 

Bei Bundeswasserstraßen, Gewässern erster Ordnung und an stehenden Gewässern mit einer Größe von mehr als 

1 Hektar ist im Außenbereich ggf. ein Abstand der Freiflächensolaranlage von der Uferlinie zu beachten, § 61 

BNatSchG. Über Ausnahmen gem. § 61 Abs. 3 BNatSchG entscheidet die zuständige Naturschutzbehörde im Ein-

zelfall unter Beachtung von § 2 EEG 2023 in Ausübung sachgerechten Ermessens. 

Durch die Errichtung und den Betrieb von Freiflächensolaranlagen in Flussauen mit Renaturierungspotential können 

sich zudem Zielkonflikte im Hinblick auf den Naturschutz ergeben (z.B. Sächsisches Auenprogramm). 

 Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie essenzielle Nahrungsgebiete besonders geschützter Arten, die 
schlechte Erhaltungszustände aufweisen bzw. stark gefährdet oder selten sind (z.B. Kiebitz) 

Im Zuge der Errichtung oder des Betriebs eines Solarparks können Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie essen-

zielle Nahrungsgebiete besonders geschützter Arten betroffen sein. Die Konfliktträchtigkeit ist besonders hoch, 

wenn diese Arten einen schlechten Erhaltungszustand aufweisen bzw. wenn diese stark gefährdet oder selten 

sind. In diesem Fall ist mit einem hohen Aufwand für den Vorhabenträger zu rechnen, um geeignete Ausweichha-

bitate in räumlicher Nähe zu finden und die langfristige Gestaltung von Ersatzhabitaten zu sichern. Der schlechte 

Erhaltungszustand einer Art weist bereits darauf hin, dass es derzeit kaum noch Ausweichhabitate für diese Art 
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gibt und diese nur mit hohem Aufwand bzw. Risiko neu angelegt werden können. Der Erhaltungszustand der 

besonders geschützten Arten ist in den Arbeitshilfen für artenschutzrechtliche Bewertungen zu finden: 

https://www.natur.sachsen.de/arbeitshilfen-artenschutz-20609.html. (Vertiefende Ausführungen zur artenschutz-

rechtlichen Prüfung siehe Kapitel 2.2.3). 

 Kompensationsflächen und Flächen, die der vorgezogenen Sicherung und Bereitstellung von Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen dienen (Flächenpools bzw. Ökokonten) 

Sollen für die Freiflächensolaranlage Flächen in Anspruch genommen werden, auf denen bereits Ausgleichs- oder 

Ersatzmaßnahmen anderer Vorhaben realisiert worden sind, ist mit aufwändigen Abstimmungen und vertraglichen 

Vereinbarungen zwischen dem zur Kompensation aus dem (alten) Vorhaben verpflichteten Vorhabenträger, der Un-

teren Naturschutzbehörde und dem Vorhabenträger des geplanten (neuen) Solarpark-Vorhabens zu rechnen. Nötig 

ist sowohl die Erlaubnis zur Überbauung der Kompensationsfläche, die Suche nach Ersatzflächen für die Kompen-

sation des Altvorhabens sowie die erneute Realisierung der durch das neue Vorhaben (Solarpark) überplanten Kom-

pensationsmaßnahme. Je älter die beanspruchte Kompensationsmaßnahme, desto höher ist das zu erwartende er-

neute Kompensationserfordernis für das Altvorhaben, welches zusätzlich zu den Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

für den eigentlichen Solarpark umzusetzen ist.  

Fazit: Ist die Errichtung einer Freiflächensolaranlage in den unter Kategorie B2 genannten Flächentypen geplant, ist 

das frühzeitige Gespräch mit den fachlich zuständigen Behörden, in der Regel: Untere Naturschutzbehörde, ggf. 

auch Untere Wasserbehörde dringend anzuraten, z. B. inwieweit eine artenschutzrechtliche Prüfung erforderlich ist 

oder über eine Ausnahme oder Befreiung zu entscheiden ist. Auf Grundlage der geplanten flurgenauen Flächenbe-

anspruchung der Freiflächensolaranlage ist zu prüfen, ob in Teilbereichen eine Belegung mit Solarmodulen / Kolle-

ktoren möglich ist und welche erhöhten Gestaltungs- und Kompensationserfordernisse damit ggf. verbunden sind. 

Flächen mit geringer Konfliktträchtigkeit sind zu bevorzugen. 

Kategorie B3: Flächentypen mit Konfliktpotential  

Weiterhin sind Flächentypen zu benennen, die mit einem hohen Abstimmungsbedarf mit den örtlichen Fachbehörden 

einhergehen. Werden diese Flächen für das Solarpark-Vorhaben in Betracht gezogen, ist mit planerischen Anpas-

sungsbedarf (z. B. Abstimmung freizuhaltender Bereiche), einem höheren Kompensationserfordernis oder ander-

weiten Nebenbestimmungen zu rechnen. Als Beispiele sind zu nennen:  

 Landschaftsschutzgebiete ohne definierten Schutzzweck 

 Naturparks  

 Entwicklungszonen von Biosphärenreservaten 

Schutzzone I der Naturparke wird regelmäßig von weiteren ausgewiesenen Schutzgebieten überlagert, die bereits 

den genannten Kategorien A bzw. B1 oder B2 zugeordnet sind. 

In Schutzzone II von Naturparks sowie in Landschaftsschutzgebieten ohne definierten Schutzzweck und innerhalb 

von Entwicklungszonen von Biosphärenreservaten sind in den jeweiligen Schutzgebietsverordnungen vor allem Vor-

gaben zur Freihaltung von Teilflächen oder besondere Gestaltungserfordernisse für den Schutz von seltenen oder 

geschützten Arten bzw. gestalterische Anpassungen zum Schutz des Landschaftsbildes zu erwarten. Auch in diesen 

Fällen kann ggf. eine Befreiung nach § 67 Abs. 1 BNatSchG von der jeweiligen Schutzgebietsverordnung erforderlich 

werden. Bei dieser Ermessensentscheidung ist das überragende öffentliche Interesse an der Errichtung und dem 

Betrieb von Erneuerbaren-Energien-Anlagen zu berücksichtigen, § 2 EEG 2023. 

Informationen zu den Naturparks in Sachsen: https://www.natur.sachsen.de/naturparke-8010.html 

Schutzgebiete in Sachsen: https://luis.sachsen.de/natur/schutzgebiete.html 

https://www.natur.sachsen.de/arbeitshilfen-artenschutz-20609.html
https://www.natur.sachsen.de/naturparke-8010.html
https://luis.sachsen.de/natur/schutzgebiete.html
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 Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie essenzielle Nahrungsgebiete besonders geschützter Arten (insbeson-
dere Vogelarten des Offenlandes, die auf Offenlandverhältnisse und Weiträumigkeit angewiesen sind wie 
z.B. Feldlerchen)  

Auch auf Flächen der Kategorie B3 sind regelmäßig artenschutzrechtliche Belange zu beachten, so dass eine arten-

schutzrechtliche Prüfung mit dem entsprechenden zeitlichen Umfang und Abstimmungsbedarf mit der Unteren Na-

turschutzbehörde erforderlich wird (vertiefend hierzu Kapitel 2.2.3).  

 Flächen, die als Trittstein oder Korridor für einen Biotopverbund wirken, z. B. ehemalige Rohstoffabbauflä-
chen, soweit sie naturschutzfachlich wertvolle Ersatzlebensräume für seltene und gefährdete Arten darstellen 

Die Bedeutung von Trittsteinen oder Verbindungskorridoren für den Biotopverbund für bestimmte Arten ist vor allem 

davon abhängig, wie der Lebensraum der umliegenden Flächen gestaltet ist. So kann ein offen gelassener Kiesta-

gebau in einer ausgeräumten und intensiv genutzten Ackerlandschaft einen wichtigen Rückzugsraum oder Anlauf-

punkt bei Wanderungsbewegungen darstellen. Neben einer Standortverlagerung sollten die wertgebenden Aspekte 

dieser Flächen durch das Freihalten von Teilbereichen oder eine angepasste Pflege unter und neben den Solarmo-

dulen / Kollektoren erhalten werden. 

Darüber hinaus reichende Hinweis e 

Auch außerhalb der oben genannten Schutzgebiete und Flächentypen kann es Abstimmungsbedarf mit der Natur-

schutzbehörde geben, insbesondere, je größer die geplante Fläche des Solarparks ist. So können Wirkungen des 

Vorhabens auch in angrenzende Schutzgebiete hineinreichen, so dass eine Zulässigkeit nur nach der Abstimmung 

räumlicher Anpassungen möglich sein kann. Zudem können auch außerhalb der oben unter A und B1 bis B3 ge-

nannten Flächentypen wertgebende, lokal vorkommende Arten oder Naturhaushaltseigenschaften auftreten, die im 

Einzelfall eine räumliche Anpassung oder spezifische Ausgestaltung des Vorhabens erfordern. Darüber hinaus sind 

kumulative Effekte mit anderen Vorhaben zu bewerten, die gleiche oder ähnliche Wirkungen auslösen und ggf. zum 

Überschreiten der Erheblichkeitsgrenze für ein Schutzgut führen können.  

Standortkonflikte durch Maßnahmen entschärfen  

Die räumliche Konfliktträchtigkeit lässt sich im Einzelfall durch das Ergreifen spezifischer Maßnahmen innerhalb des 

Solarparks verringern, z. B. durch eine räumlich angepasste Verteilung der Module / Kollektoren oder eine ange-

passte Pflege auf Teilflächen, um die Qualität als Lebensraum zu erhalten und zu erhöhen. In Kapitel 3.5 werden 

Maßnahmenvorschläge für einige zu erwartende Konfliktfälle aufgezeigt, die zu einer Verringerung der Konfliktträch-

tigkeit bei der Errichtung und dem Betrieb von Solarparks beitragen können. 

3.3 Vermeidungsmaßnahmen  für eine Naturverträglich-

keit von Freiflächensolaranlagen  
Die Aufstellung von Solarmodulen oder Solar-Kollektoren bringt eine technische Überprägung mit sich. Diese kann 

naturverträglicher gestaltet werden, indem bestimmte bauliche Ausführungen von Beginn an geplant und realisiert 

werden. Dazu zählen sowohl technisch-bauliche Anpassungen als auch der sorgsame Umgang mit dem Boden und 

ggf. vorhandenen Biotoppotentialen. Unter Beachtung nachfolgender Vorgaben sollen Errichtung und Betrieb einer 

Freiflächensolaranlage naturverträglicher gestaltet werden, indem mit Solarparks einhergehende Beeinträchtigun-

gen von Beginn an vermieden bzw. gemindert werden. Anhand der recherchierten grundlegenden Anforderungen 

an Solaranlagen in aktuellen Veröffentlichungen werden nachfolgende Aspekte als Mindeststandards für Freiflächen-

solaranlagen formuliert. Eine ausführliche Erläuterung zur Ausführung findet sich in den Maßnahmesteckbriefen ab 

Kapitel 3.4. 
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Geringstmögliche Versiegelung  des Bodens  

An erster Stelle soll der Boden so wenig wie möglich versiegelt werden - d. h. nur, wenn es unumgänglich ist, z. B. 

im Bereich des Trafogebäudes. Bevorzugt sollen Rammprofile oder Schraubanker verwendet werden, wobei es Ein-

schränkungen bei hohen Grundwasserständen oder im Bereich von Deponien oder Bodendenkmalen gibt. Eine Al-

ternative zu tiefgründigen Verankerungen sind Streifenfundamente aus Ortbeton, die vorzugsweise auf die Boden-

oberfläche aufgesetzt werden. Varianten, bei denen die CO2-intensive Betonherstellung vermieden wird, sind bal-

lastierte Wannenfundamente oder Gabionen, in denen die Stützen der Modultische befestigt werden. Vertiefende 

Hinweise dazu im Steckbrief Ą Mind_St_1 - Biodiversitätsschonende technische Planung der Modulkonstruktion. 

Die Gestaltung von naturverträglichen Fahrwegen ohne eine dauerhafte Versiegelung schont den Boden und soll 

einen Teillebensraum schaffen. Vertiefende Hinweise dazu im Steckbrief Ą Mind_St_5 - Gestaltung von naturver-

träglichen Fahrwegen. 

Vegetationsschluss unter den PV -Modulen  / Sonnenkollektoren: Erosionsschutz und hohe 

Versickerungsfähigkeit  

Zur Schonung des Bodens und der Förderung von Vegetation unter den Modultischen / Kollektoren ist deren erhöhte 

Aufstellung günstig, um den Lichteinfall und die Versickerungsfähigkeit zu verbessern (vgl. Teil B). In der Literatur 

wird eine Aufstellhöhe von 80cm (Abstand Unterkante der Modultische zum Boden) als naturverträglich eingestuft. 

Zudem ermöglichen Lücken zwischen den einzelnen PV-Modulen, dass Niederschlag auch unter die Modultische 

abtropfen kann. Vertiefende Hinweise dazu im Steckbrief Ą Mind_St_1 - Biodiversitätsschonende technische Pla-

nung der Modulkonstruktion. 

Minderung von Störeinflüssen während der Errichtung der Freiflächensolaranlage  

Zu den grundlegenden Standards zählt, dass bei der Errichtung des Solarparks auf Empfindlichkeiten der umgeben-

den Landschaft und des vorgefundenen Standorts eingegangen wird. Scheucheffekte auf die Fauna können durch 

Regelungen der Bauzeiten minimiert werden, ebenso wie der Rückschnitt oder nötigenfalls die Rodung von Gehöl-

zen. Aber auch Vorkehrungen, die einer schädlichen Verdichtung von Böden durch Baumaschinen vorbeugen, sind 

Teil einer naturverträglichen Errichtung von Freiflächensolaranlagen. Vertiefende Hinweise dazu im Steckbrief Ą 

Mind_St_2 - Biodiversitätsschonende Errichtung von Solarparks. 

Minderung der Barrierewirkung durch angepasste Einzäunu ng 

Im Regelfall wird aus versicherungsrechtlichen Gründen eine Einzäunung der Freiflächensolaranlage erforderlich. 

Um Kleintieren wie Feldhase oder Igel eine Passage zu ermöglichen, soll ein Abstand zwischen Zaununterkante und 

Boden von 15 cm eingehalten werden. Eine dauerhafte bodenschließende Einzäunung ist mit erheblichen Beein-

trächtigungen auf das Schutzgut Arten verbunden. Bei einer Schafbeweidung wird eine zusätzliche temporäre Ein-

zäunung mit mobilen Elektrozäunen gemäß der Sächsischen Wolfsmanagementverordnung empfohlen, um Nutz-

tierschäden durch den Wolf und den Durchschlupf von Lämmern zu verhindern. Vertiefende Hinweise dazu im Steck-

brief Ą Mind_St_3- Durchlässige Einzäunung. 

Schonung der Biodiversität bei Betrieb und Bewirtschaftung von Freiflächensolaranlagen  

Ein Solarpark hebt sich in seinem Pflegemanagement von der umgebendenen intensiven Landwirtschaft ab, wenn 

auf den Einsatz von Fremdstoffen verzichtet wird und eine geringere Nutzungsintensität erreicht wird. Der Einsatz 

von Düngemitteln innerhalb von Solarparks ist unnötig. Darüber hinaus ist der Verzicht auf Pflanzenschutzmittel und 

Biozide, insbesondere chemische Mittel zur Bekämpfung von Unkräutern (Herbizide) oder Insekten (Insektizide) un-

nötig und wie der Verzicht auf chemische Reinigungmittel eine wirksame Vermeidungsmaßnahme. Eine Nachtbe-

leuchtung der Anlage ist auszuschließen, um eine optische Störung nachtaktiver Lebewesen zu verhindern. Größere 

Reparaturarbeiten sollen ï soweit möglich ï in den Herbst- und Wintermonaten durchgeführt werden, damit Arten, 

die den Solarpark als Rückzugsraum nutzen, in ihrer Fortpflanzungszeit möglichst wenig gestört werden. Vertiefende 

Hinweise dazu im Steckbrief Ą Mind_St_4 - Naturverträglicher Betrieb von Solarparks. 
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Größtmögliche Schonung vo rhandener Biotopqualitäten  

Vorhandene wertvolle Biotopstrukturen sollen bei der Umnutzung der Fläche als Solarpark erhalten werden. Kleinere 

Biotope wie Kleingewässer, Höhlenbäume, Gehölzgruppen, Böschungskanten u. a. sind von einer Überbauung mit 

Modulen / Kollektoren auszusparen. Flächig ausgeprägte gesetzlich geschützte Biotope sollen von der umgebenden 

Landschaft nicht durch Zäune abgeschnitten werden und nicht vollständig mit PV-Modulen / Kollektoren umbaut 

werden. Vertiefende Hinweise dazu im Steckbrief Ą Mind_St_6 - Erhalt der gesetzlich geschützten Biotope. 

Erhaltung von ökologischen Verbundbeziehungen  

Je größer eine Freiflächensolaranlage ist, desto stärker wirkt sie als Barriere in der freien Landschaft. Um den gene-

tischen Austausch zwischen bodengebundenen Säugetieren und ein ökologisches Netz für alle Lebewesen zu er-

halten, sind Wildtierkorridore zwischen größeren Modulfeldern einzurichten. Diese sollen v.a. wertvollere Biotop-

strukturen verbinden. Auch in wenig strukturierten Agrarräumen sind Wildtierkorridore von Relevanz und können, 

wenn sinnvoll mit Leitstrukturen angereichert, die ökologischen Beziehungen in der Offenlandschaft stärken. Vertie-

fende Hinweise dazu im Steckbrief Ą Mind_St_7 - Erhalt des Biotopverbundes durch Wildtierkorridore. 

Vol lständiger Rückbau aller technischen Komponenten nach Betriebsende der Freiflächen solar anlage  

Der Vorteil von Solaranlagen liegt in ihrer vergleichsweise unkomplizierten Rückbaufähigkeit. Hierzu sollen entspre-

chende Festlegungen im Genehmigungsverfahren getroffen werden. Zudem kann nur von einem vollständigen Rück-

bau gesprochen werden, wenn eine fachgerechte Entfernung und Entsorgung aller technischen Anlagenbestandteile 

wie Trafogebäude, im Boden befindlichen Kabel, Anschlüsse sowie der Zaunanlagen mit ihrer Bodenverankerung 

vollzogen wird. Vertiefende Hinweise dazu im Steckbrief Ą Mind_St_8 - Anforderungen an den Rückbau von Frei-

flächensolaranlagen. 

Zusätzliche Vermeidungsmaßnahmen können notwendig werden, wenn der Solarpark in Bereichen mit hoher Emp-

findlichkeit des Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes errichtet wird. 

Bei einer hohen anthropogenen Vorbelastung, z. B. am Stadtrand oder auf Gewerbe- oder Industriebrachen ist es 

wiederum möglich, dass sich einzelne der dargelegten Anforderungen erübrigen. Diese Ausnahmen sind einzelfall-

bezogen mit den unteren Naturschutzbehörden abzustimmen. 

3.4 Gestaltungsmaßnahmen von Freiflächensolaranla-

gen ï Maßnahmesteckbriefe  

Im folgenden Kapitel sind fachlich geeignete und aufeinander aufbauende Maßnahmen im Format von Steckbrie-

fen beschrieben. Mindeststandards  dienen der naturverträglicheren Einpassung und damit der gesetzlichen 

Pflicht zur Vermeidung und Minderung von Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft. Flächenmaßnahmen  

dienen zur gezielten Biodiversitätsförderung innerhalb des Solarparks mit einer großen räumlichen Wirkung für 

möglichst viele Artengruppen. Mit Hilfe von Zusatzmaßnahmen  werden zusätzliche Habitatstrukturen auf Teilflä-

chen für lokal typische Arten mit speziellen Lebensraumansprüchen geschaffen. Tabelle 15 führt alle Maßnahme-

steckbriefe im Überblick auf.  
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Tabelle 15: Maßnahmenkatalog zum Erhalt und der Förderung von Biodiversität in Freiflächensolaranlagen  

 Kürzel  Maßnahmentitel  

Mindest-
standard 

Mind_St_1 Biodiversitätsschonende technische Planung der Modulkonstruktion 

Mindest-
standard 

Mind_St_2 Biodiversitätsschonende Errichtung von Solarparks 

Mindest-
standard 

Mind_St_3 Durchlässige Einzäunung***Nr. 3 

Mindest-
standard 

Mind_St_4 Naturverträglicher Betrieb von Solarparks***Nr. 5 

Mindest-
standard 

Mind_St_5 Gestaltung von naturverträglichen Fahrwegen 

Mindest-
standard 

Mind_St_6 Erhalt der gesetzlichen geschützten Biotope 

Mindest-
standard 

Mind_St_7 Erhalt des Biotopverbundes über Wildtierkorridore***Nr. 3 

Mindest-
standard 

Mind_St_8 Anforderungen an den Rückbau der Freiflächensolaranlage 

 

Flächen-
maßnahme  

Fläche_1 Räumliche Gestaltung von Solarparks (Randflächen, Lichtreihen, Reihenabstände u. a.)***Nr.1
 

Flächen-
maßnahme 

Fläche_2 Anlage eines artenreichen Grünland-Unterwuchses***Nr. 4 

Flächen-
maßnahme 

Fläche_3 Naturverträgliche Bewirtschaftung von Grünlandaufwuchs***Nr. 2 

Flächen-
maßnahme 

Fläche_4 Anlage von sichtabgrenzenden Gebüschstrukturen***Nr. 4  

 

Zusatzmaß-
nahme 

Zusatz_1 Naturnahe Pflanzung von Gebüschen und Großgehölzen***Nr. 4 

Zusatzmaß-
nahme 

Zusatz_2  
Biodiversitätsfördernde Bewirtschaftung des Bewuchses durch STAFFELMAHD und  
BRACHESTREIFEN 

Zusatzmaß-
nahme 

Zusatz_3 Anlage von blühreichen Saumstreifen***Nr. 4 

Zusatzmaß-
nahme 

Zusatz_4 Vegetationsförderung unter den Modultischen / Kollektoren***Nr. 4 

Zusatzmaß-
nahme 

Zusatz_5 Naturschutzgerechter Ackerwildkrautstreifen innerhalb des Solarparks***Nr. 4 

Zusatzmaß-
nahme 

Zusatz_6 Förderung von Sonderhabitaten - KLEINGEWÄSSER & FEUCHTFLÄCHEN***Nr. 4 

Zusatzmaß-
nahme 

Zusatz_7 
Förderung von Sonderhabitaten - BRUTPLÄTZE FÜR BODENNISTENDE  

WILDBIENEN***Nr. 4 

Zusatzmaß-
nahme 

Zusatz_8 Förderung von Sonderhabitaten - TOTHOLZ- oder STEINHAUFEN***Nr. 4 

Zusatzmaß-
nahme 

Zusatz_9 Förderung von Sonderhabitaten - NISTKÄSTEN für VÖGEL & FLEDERMÄUSE***Nr. 4 

*** Maßnahmen, die als Mindestkriterium nach EEG angerechnet werden können, Nummerierung gemäß der Auflis-

tung in § 37 Abs. 1a EEG.  
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3.4.1 Mindeststandards von Solaranlagen  

Mind_St_1  Biodiversitätsschonende technische Planung der Modulkonstruktion  

Ziel : Schonung des Bodens, u. a. mit den Funktionen Retentionsfähigkeit und Bodenfruchtbarkeit, Ermöglichen 
einer geschlossenen Vegetationsdecke bis unter die Modultische / Kollektoren. 

 

Diese Maßnahme  ist ein Mindeststandard von  Freiflächensolaranlagen in Sachsen  

 
Abbildung 5: Rammprofile, 
hochaufgeständert 

 
Abbildung 6: Verankerung über 
schwimmende Streifenfundamente 

 
Abbildung 7: Lücken zwischen den PV-
Modulen 

Beschreibung : Grundlegend soll der Boden für eine Solaranlage in der freien Landschaft nur dort versiegelt 
werden, wo es unumgänglich ist, so im Bereich des Trafogebäudes. Rammprofile und Schraubanker stellen die 
bodenschonendste und eine einfach rückzubauende Verankerungsart dar, wobei es Einschränkungen bei hohen 
Grundwasserständen, im Bereich von Bodendenkmalen oder auf Deponien gibt (siehe Hinweis unten). Wenn 
Betonfundamente zur Verankerung der Modultische verwendet werden müssen, dann sollen diese vorzugsweise 
als Streifenfundamente auf der Oberfläche aufgelegt werden, um die gewachsene Bodenschichtung möglichst 
nicht zu verändern. Das Aufstellen von Gabionen oder ballastierten Wannenfundamenten zur Aufnahme von 
Windlasten sind betonlose Alternativen (vgl. MKULNV NRW 2014).  

Bei zweiachsig nachgeführten Anlagen ist eine Verankerung der beweglichen Modultische i.d.R. nur mittels groß-
flächiger Betonfundamente möglich. Sogenannte Tracker haben jedoch aufgrund der geringeren Überspannung 
des Bodens andere Vorteile für den Boden und Wasserhaushalt. 

Die dauerhafte Versiegelung von Wegen, Stellflächen oder Lagerflächen in Freiflächensolaranlagen wird als nicht 
naturverträglich eingestuft.  

Folgende Schwellenwerte einer naturverträglichen Versiegelung sind der Literatur zu entnehmen: 

 Versiegelung < 2 % bei starren Anlagen  
 Versiegelung < 5 % bei zweiachsig nachgeführten Anlagen  

Zur Schonung des Bodens und der Vegetation unter den Modultischen ist eine erhöhte Aufständerung der Mo-
dultische günstig, um den Lichteinfall und die Versickerungsfähigkeit zu verbessern. In der Literatur wird eine 
Aufstellhöhe von 80 cm (Abstand Unterkante der Modultische zum Boden) als naturverträglich eingestuft. 

Lücken zwischen den PV-Modulen von mindestens 2 cm ermöglichen ein Abtropfen von Niederschlagswasser 
auf den Boden unter den Modultischen und damit eine gleichmäßigere Versickerung auf der Fläche. Gleichzeitig 
sammelt sich weniger Niederschlagswasser an der Unterkante der Modultische, so dass Erosionsprozesse nicht 
in jedem Fall verhindert, aber zumindest gemindert werden können. Die Tiefe der Modultische sollte maximal 
5 m aufweisen (Abstand Vorder- zur Hinterkante). 

Um eine Pflege des Unterwuchses unter den Modulen kostenschonend, z. B. mit Raupentechnik zu ermöglichen, 
wird eine passierbare Unterkonstruktion ohne tiefe Querstreben empfohlen. Anderenfalls ist lediglich eine kos-
tenintensive Handmahd (Freischneider) möglich. Eine Überdeckung des Bodens mit Flies oder Folie unter den 
Tischen ist aus Gründen des Wasser- und Bodenschutzes nicht zulässig. 

Hinweis!  Ragen verzinkte Rammprofile in den Grundwasserspiegel mit pH < 7 kommt es zu Korrosionsprozes-
sen, die zur Lösung von Schwermetallen in das Grundwasser führt. Gleichzeitig könnte die Standfestigkeit lang-
fristig gefährdet sein. Auf Deponien sowie im Bereich von Bodendenkmalen können Rammprofile zu Zerstörun-
gen der Deponiehaut oder des Kulturgutes führen und sind daher im Regelfall unzulässig. Alternativlösungen zur 
Verankerung sind in Absprache mit der zuständigen Behörde zu finden. 
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Mind_St_1  Biodiversitätsschonende technische Planung der Modulkonstruktion  

Umsetzungshinweise Bau:  

  Wahl einer bodenschonenden Verankerungstechnik  

 Aufstellung der Modultische mit 80 cm Abstand der Unterkante zum Boden 

  Belassen von Lücken zwischen den einzelnen PV-Modulen 

  Breite der Modultische max. 5 m 

  Errichtung einer Unterkonstruktion, die eine maschinelle Mahd ermöglicht 

Beachtung der Hinweise zur biodiversitätsschonenden Errichtung Ą Steckbrief Mind_St_2 

Umsetzungshinweise Pflege  / Unterhaltung:  

 Hinweise zur naturverträglichen Pflege und Wartung Ą Steckbrief Mind_St_4 bzw. Fläche_3 

Schutzgut nach BNatSchG:  Pflanz  Vögel  Säug Fled Rept  Lurch  Insekt  Bod.  Wass Klima  La-Bi  

anrechenbar als Vermeidungs-
maßnahme für: 

X       X X   

anrechenbar als Ausgleichs-/Er-
satzmaßnahme für: 

           

 

Quellen: LfU (2014), Birdlife (2023), MKULNV NRW (2014), DNR (2021), Hietel et al. (2021b) 
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Mind_St_2  Biodiversitätsschonende Errichtung von Solarparks  

Ziel : Schutz der Bodenfunktionen, Schutz der vorhandenen Vegetation und geringstmögliche Störung lokaler 
Populationen von Wildtieren; Schonung und Vorbereitung von Flächen für spätere Naturschutzmaßnahmen 

 

Diese Maßnahme ist ein Mindeststandard von Freiflächensolaranlagen in Sachsen  

Beschreibung : 

Während der Bauphase können zahlreiche negative Wirkungen auf Natur und Landschaft entstehen Ą Teil B, 
die durch eine umsichtige Planung verhindert oder zumindest minimiert werden können. An erster Stelle steht 
eine zeitliche und räumliche Planung des Bauablaufs. Darin sollen auch Naturschutzmaßnahmen eingeschlos-
sen sein, die während und nach der Errichtung der Solarmodule umgesetzt werden. So sind Bereiche, die auf-
grund ihres ökologischen Wertes erhalten werden sollen (z. B. Gebüschstrukturen, Magerrasenbereiche, Klein-
gewässer o. ä. Ą Mind_St_6) zu kennzeichnen und im Gelände zu markieren. Weiterhin sind später umzuset-
zende Maßnahmen für Baum- oder Gebüschpflanzungen vorzudenken und ebenfalls im Gelände zu markieren, 
um versehentliches Befahren oder die Lagerung von schwerem Material auszuschließen. Deshalb ist ein 
Baustraßenplan vorzusehen, der auch konfliktfreie Lagerplätze abgrenzt. Ist zur Sicherstellung der Befahrbarkeit 
der Einbau von Substrat notwendig, sollen die Fahrwege mit unbelastetem, autochthonem Material angelegt 
werden (Ą Mind_St_5). Alternativ ist die Auflage von Schutzmatten entlang der Baustraßen zu erwägen, um 
nachhaltige Bodenschädigungen zu vermeiden. Kommt es dennoch zu erheblichen Verdichtungen, insbesondere 
in Bereichen, die für Ansaaten oder Pflanzungen vorgesehen sind, ist eine Wiederauflockerung des Bodens nach 
Bauende durchzuführen.  

Die Bauzeiträume  sollen vorzugsweise außerhalb der Vegetationsperiode liegen. Falls dies nicht möglich ist, 
sind ggf. erforderliche Baumfällungen, Gehölzrückschnitte oder andere in Biotope eingreifende Maßnahmen in 
den Zeitraum Oktober bis Februar vorzuziehen. Artenschutzrechtliche Vorgaben sowie Vorgaben aus der jeweils 
gültigen Baumschutzsatzung sind zwingend einzuhalten! 

Umsetzungshinweise:  

 Sicherstellen, dass keine Bodendenkmäler vorliegen oder diese bei der Baumaßnahme nicht beschädigt 
werden 

 Festlegung von Baustraßen und Lagerflächen auf einem Baustelleneinrichtungsplan, Begrenzung auf ein 
Minimum und Freihalten von kleinräumigen Flächen mit Biotoppotential (z. B. feuchte Senken) 

 bei nasser Witterung Einsatz von Bodenmatten oder unbelastetem Schottermaterial auf Fahrwegen zum 
Schutz vor Bodenverdichtungen 

 dringende Empfehlung für eine Ökologische Baubegleitung, um folgende Punkte im Blick zu behalten: 
 Markierung von Strukturen und Biotopen, die erhalten werden sollen, z. B. Altbäume, Einzelgebüsche oder 

Gehölzgruppen, Kleingewässer, schutzwürdige Pflanzenstandorte 
 Abgrenzung und Markierung geplanter Maßnahmenflächen, die nicht befahren oder versehentlich als Lager-

fläche genutzt werden dürfen 
 enge Absprache mit der UNB bei Artenschutzbelangen (§ 44 BNatSchG) und anderen Konfliktpunkten 
 besondere Achtung auf bodenschonende Errichtung in Hanglagen, um keine Erosionsprozesse auszulösen 
 Rückbau von Baustraßen und Entfernung aller nicht mehr benötigten Reststoffe nach Beendigung der Bau-

maßnahmen auf dem Solarpark-Gelände 

Schutzgut nach BNatS chG:  Pflanz  Vögel  Säug Fled Rept  Lurch  Insekt  Bod.  Wass Klima  La-Bi  

anrechenbar als Vermeidungs-
maßnahme für: 

X X   X   X X   

anrechenbar als Ausgleichs-/Er-
satzmaßnahme für: 

           

 

Weitere biodiversitätsför-
dernde Aspekte : 

Sollen Klein(st)gewässer oder vernässte Senken innerhalb des Solarparks 
angelegt werden, können Geländemodellierungen im Zuge der Errichtung der 
Anlage mit vorhandenem Gerät durchgeführt werden (Ą Zusatz_6). Auf den 
entsprechenden Zielflächen (Markierung!) ist das bewusste Herbeiführen von 
verdichteten Böden durch intensives Befahren ausnahmsweise zu erwägen. 
Eine Abstimmung mit der UNB ist unbedingt anzuraten.  

 

Quellen: HIET   HIETEL et al. (2021a), BirdLife (2023), LfU (2014),  
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Mind_St_3  Durchlässige Einzäunung von Freiflächensolaranlagen  

Ziel : Durchlässigkeit für bodengebundene Tiere wie Feldhasen, Braunbrustigel, Rotfüchse, Amphibien schaffen, 
Verletzungsgefahr verhindern 

 

Diese Maßnahme ist ein Mindeststandard von Freiflächensolaranlagen in Sachsen  

 
Abbildung 8: Unterkante Zaun mit Abstand 
zum Boden  

 
Abbildung 9: Durchlässigkeit für Kleintiere 
wird gewährt 

 
Abbildung 10: Zaun ohne Durchlässigkeit für 
Kleintiere 

Beschreibung : 

Bei der Planung ist zu prüfen, ob auf die Errichtung eines Zauns verzichtet werden kann. Falls eine Einzäunung 
notwendig wird, ist im Regelfall eine Bodenfreiheit von 15 bis 20 cm bis zur Zaununterkante einzuhalten, um 
Kleinsäugern und anderen bodengebundenen Tieren eine Passage zu ermöglichen.  

Wird für die nachfolgende Bewirtschaftung eine Beweidung mit Schafen vorgesehen, soll ein separater Wei-
dezaun innerhalb des Zauns gesetzt werden, welcher gemäß der Sächsischen Wolfsmanagementverordnung 
zur Vermeidung von Nutztierschäden durch den Wolf geeignet ist. 

Hinweis : Betonierte Sockel oder das Setzen von aus dem Boden ragenden Bordsteinen bilden unüberwindliche 
Passagen für Kleintiere wie Amphibien oder Reptilien sowie bodengebundene Insekten und sind für alle Freiflä-
chensolaranlagen zu unterlassen.  

Umsetzungshinweise Bau:  

  Zaunpfähle sollen in einer rückbaufähigen Bauart errichtet werden. Rammprofile sind zu bevorzugen, auf 
massive Betonfundamente ist möglichst zu verzichten.  

  Offene Drahtenden an den Zaununterkanten und Zaunoberkanten können zu Verletzungen bei passieren-
den Tieren oder beim Ansitzen durch Vögel führen und sind unbedingt zu vermeiden. 

Schutzgut nach BNatSchG:  Pflanz  Vögel  Säug Fled Rept  Lurch  Insekt  Bod.  Wass Klima  La-Bi  

anrechenbar als Vermeidungs-
maßnahme für: 

  X   X      

anrechenbar als Ausgleichs-/Er-
satzmaßnahme für: 

           

 

Quellen: Eule (2021), Birdlife (2023), DNR (2021) 
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Mind_St_4  Naturverträglicher Betrieb von Solarparks  

Ziel : Technische Erfordernisse zur Pflege und Wartung ohne eine Schädigung des Bodens, des Wassers und 
ohne störende Einflüsse auf die angrenzende Vegetation sowie störungsempfindliche Arten 

 

Diese Maßnahme ist ein Mindeststandard von Freiflächensolaranlagen in Sachsen  

Beschreibung : 

Da Freiflächensolaranlagen häufig in der freien Landschaft fern von Straßen oder Siedlungen errichtet werden, 
sollen Wartungs- und Pflegearbeiten möglichst wenig Störungen auf die Umgebung entfalten und nicht zum Ein-
trag von Fremdstoffen führen. Insbesondere wenn innerhalb des Solarparks gezielt Habitate angelegt wurden, 
sollen störungsfreie Zeiträume außerhalb der Brutzeiten und der Hauptaktivitätsphase vieler Artengruppen für 
zeitlich flexible, technische Wartungsarbeiten genutzt werden. Günstig ist das Zeitfenster ab Mitte September bis 
Ende Februar (in höheren Lagen bis Mitte März, ggf. wetterbedingte Verschiebung). Hierzu zählen u. a. die In-
standhaltung von Zäunen, die Reinigung der Module / Kollektoren, der Rückschnitt von Gehölzen, die z. B. unter 
den Modultischen / Kollektoren aufgrund einer reduzierten Pflege aufwachsen etc. 

Auf den Einsatz von Chemikalien - z. B. zur Reinigung der Solarmodule / Kollektoren oder um "Problempflanzen" 
wie aufwachsende Kiefern oder Ackerkratzdisteln an den Standfüßen oder unter den Modultischen in den Griff 
zu bekommen - ist generell zu verzichten. Hier sind ggf. andere Mahdtechniken oder Mahdzeiträume zu erwägen. 
Auch beim Auftreten großer Nagerpopulationen unter den Modultischen ist zu überlegen, ob / welche Schäden 
damit tatsächlich verbunden sind. Das zusätzliche Aufstellen von Ansitzstangen für Greifvögel könnte eine nach-
haltigere Lösung darstellen als der Einsatz von chemischen Mitteln zur Bekämpfung von Nagetieren (Rodenti-
zide). 

Vor allem eine geringere Nutzungsintensität als auf vorangegangener Nutzung als Acker- oder Intensivgrünland 
ermöglicht eine hohe Naturverträglichkeit von Solarparks.  

Umsetzungshinweise:  

  Reinigungsarbeiten sowie Wartungsarbeiten, die eines größeren maschinellen Einsatzes bedürfen, vorzugs-
weise im Zeitraum vom 15.09. bis 15.03. durchführen (z. B. Anliefern oder Austausch von Modulreihen, Ka-
belarbeiten etc.) 

  Verzicht auf den Einsatz von Chemikalien bei der Reinigung von Modulen und Aufständerungen 
  kein Einsatz von Rodentiziden zur Verdrängung von Nagerpopulationen 
  keine Beleuchtung der Freiflächensolaranlage 
  Einsatz von lärmarmen Transformatoren 

Schutzgut nach BNatSchG:  Pflanz  Vögel  Säug Fled Rept  Lurch  Insekt  Bod.  Wass Klima  La-Bi  

anrechenbar als Vermeidungs-
maßnahme für: 

X (X)      X X   

anrechenbar als Ausgleichs-/Er-
satzmaßnahme für: 

           

  

Weitere biodiversitätsför-
dernde Aspekte : 

 Naturverträgliche Bewirtschaftung des Grünlandaufwuchses  
(Ą Fläche_4) 

 

Quellen: Birdlife (2023), Hietel et al. (2021a), LfU (2014); DNR (2021) 
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Mind_St_5  Gestaltung von naturverträglichen Fahrwegen  

Ziel : Anlage von Wartungswegen, die wasserdurchlässig sind und von Insekten und Kleintieren genutzt werden 
können 

 

Diese Maßnahme ist ein Mindeststandard von Freiflächensolaranlagen in Sachsen  

 
Abbildung 11: Unbefestigter Weg auf 
standfestem Untergrund 

 
Abbildung 12 Weg aus ortstypischem 
Gesteinsmaterial 

 
Abbildung 13: Weg aus Basaltschotter zur 
Erhöhung der Tragfähigkeit 

Beschreibung : 

Wartungswege sind in Freiflächensolaranlagen notwendig, um die Modultische / Kollektoren für Reparatur- und 
Reinigungsarbeiten zu erreichen. Eine damit verbundene dauerhafte Versiegelung in der freien Landschaft ist 
nicht nur aus Gründen des Ressourcenschutzes für Boden und Wasser sehr kritisch einzuschätzen. Jedoch ist 
der anstehende Boden nicht immer tragfähig genug, um z. B. in Nässeperioden befahrbar zu bleiben. In diesem 
Fall ist der Einbau von Substraten notwendig, um wasserdurchlässige Wege anzulegen. Die Verwendung von 
ortstypischem, gebrochenen Gestein wäre eine Ideallösung, ist aber nicht immer möglich. Alternativ sind unbe-
lastete Gesteinsarten zu verwenden, die keinen zusätzlichen Nährstoffeintrag auf die Fläche bringen. Auf Re-
cyclingmaterial, das mit Fremdstoffen aus Abrissvorhaben durchsetzt ist, soll unbedingt verzichtet werden, denn 
der Solarpark soll später wieder in eine unbelastete Freifläche zurückgebaut werden können. 

Derartig angelegte Fahrwege, die nicht breiter als die Fahrspur der Wartungsfahrzeuge angelegt sind, können 
ebenfalls zur Nischenvielfalt innerhalb des Solarparks beitragen. Konkurrenzschwache, niederwüchsige Pflan-
zen finden hier einen Lebensraum und sind nicht selten mit spezialisierten Insekten vergesellschaftet. Auch Lauf-
käfer nutzen schütteren Bewuchs für das Fortkommen und die Nahrungssuche. Aus diesem Grund profitieren 
nahrungssuchende Vögel ebenfalls von un- und teilbefestigten Fahrwegen.  

Umsetzungshinweise Bau:  

  Entwicklung eines effizienten Wegesystems mit möglichst kurzen Verbindungen 
  Wegeführung am Rand von größeren Freiflächen, um möglichst große störungsfreie Habitate zu schaffen 

bzw. zu erhalten 
  Rücksprache mit der UNB zu geeignetem Befestigungsmaterial 

Umsetzungshinweise Pflege  / Unterhaltung:  

Solange eine Befahrbarkeit der Wege gegeben ist, sind Pflegemaßnahmen auf eine ein- bis maximal zweimalige 
Mahd zu beschränken. Falls sich keine höhere Grasdecke einstellt, kann von Pflegemaßnahmen abgesehen 
werden. Dies fördert die Blüten- und damit die Insektenvielfalt (und spart nebenbei Kosten!) 

Schutzgut nach BNatSchG:  Pflanz  Vögel  Säug Fled Rept  Lurch  Insekt  Bod.  Wass Klima  La-Bi  

anrechenbar als Vermeidungs-
maßnahme für: 

       X* X*  X* 

anrechenbar als Ausgleichs-/Er-
satzmaßnahme für: 

           

 * nur, wenn das zwingende Erfordernis einer Wegebefestigung besteht 

Weitere biodiversitätsför-
dernde Aspekte : 

 Langsames Fahren ist eine Grundvoraussetzung, um Verletzungen oder die 
Tötung von Tieren zu verhindern, da Fahrwege von wechselwarmen Arten 
(Amphibien, Reptilien, Insekten) gerne als Aufwärmplatz genutzt werden.  

 Schotterrasenmischungen im Bereich der Fahrwege können bestimmte in-
sektenfördernde Blütenpflanzen und damit vergesellschaftete Insekten för-
dern, wenn es sich um gebietseigenes Saatgut handelt 

Quellen: BirdLife (2023), Hietel et al. (2021a) 
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Mind_St_6  Erhalt der gesetzlich geschützten Biotope  

Ziel : Erhalt vorhandener Lebensraumstrukturen, z. B. wertvolle Einzelgehölze, Gehölzgruppen oder Gebüsche, 
Kleingewässer, Magerrasenbereiche u. a. nach § 30 BNatSchG in Verbindung mit § 21 SächsNatSchG ge-
schützte Biotope 

 

Diese Maßnahme ist ein Mindeststanda rd von  Freiflächensolaranlagen in Sachsen  

 
Abbildung 14: Solarpark in Coswig (Sachsen) 
© Landesamt für Geobasisinformation Sachsen (GeoSN) 

 
Abbildung 15: Solarpark bei Neuhausen/Spree   

© GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0 

Beschreibung : 

Bestehende Biotopstrukturen zu erhalten zählt zu den wichtigsten Anliegen, um einen Solarpark naturverträglich 
zu gestalten. Zu nennen sind: Gehölzstrukturen mit besonderem Wert, Steinrücken, Höhlenbäume, Hecken, 
Kleingewässer, Nassstellen und andere landschaftstypische Strukturen, die unter ein gesetzlich geschütztes Bi-
otop nach § 30 BNatSchG in Verbindung mit § 21 SächsNatSchG fallen. Durch eine Aussparung entsprechender 
Bereiche können wertvolle Lebensräume erhalten werden, die meist über Jahrzehnte oder länger gewachsen 
sind. Pflanzen und Tiere finden weiterhin ï auch während der Bauphase ï Schutz in ihren gewohnten Strukturen. 
Zudem gelingt eine bessere Einbettung in das Landschaftsbild. Der Kompensationsbedarf sinkt aufgrund der 
Freihaltung wertgebener Biotopstrukturen deutlich. 

Damit die schutzwürdigen Biotope durch den Bau und Betrieb des Solarparks nicht beeinträchtigt werden, sind 
Abstände zu wahren. Deren Breite bemisst sich u.a. daran, ob störungsempfindliche Arten in der Biotopstruktur 
vorkommen oder ob eine Zugänglichkeit z. B. für Pflegearbeiten am Biotop erforderlich sind (z. B. Auslichtungs-
arbeiten in Gehölzstrukturen, Mahd von Gewässerrändern u. a.). Beschattungen des Biotops durch Solarmodule 
sind zu vermeiden. 

Schutzwürdige Biotope sind möglichst aus der Umzäunung herauszunehmen (Wildtierkorridor Ą Mind_St_7) 
oder über Lichtreihen bzw. breite Randflächen mit der freien Landschaft zu verbinden (Ą Fläche_1). 

Umsetzungshinweise Bau:  

 Biotopstrukturen sind während der Bauphase zu markieren und vor einer Inanspruchnahme wie z. B. dem 
Überfahren oder der Ablagerung von Materialien zu schützen  

Umsetzungshinweise Pflege / Unterhaltung:  

Einbettung der Biotopstruktur in das Pflegemanagement, je nach Struktur und Zustand vor dem Bau:  

 bei Gehölzstrukturen und gut entwickelten Kleinbiotopen kann eine angepasste Mahdhäufigkeit im Umkreis von 
2 bis 5 Metern förderlich sein (Ą Fläche_3) 

 an brachgefallenen Wegeböschungen oder Magerrasen kann die Aufnahme einer zweischürigen Mahd mit Ab-
transport von Mahdgut zu deren Sanierung beitragen (Ą Fläche_3) 

Schutzgut nach BNatSchG:  Pflanz  Vögel  Säug Fled Rept  Lurch  Insekt  Bod.  Wass Klima  La-Bi  

anrechenbar als Vermeidungs-
maßnahme für: 

X X  X X X X (X) (X)  X 
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Mind_St_6  Erhalt der gesetzlich geschützten Biotope  

Weitere biodiversitätsför-
dernde Aspekte : 

 Verknüpfung mit weiteren biotopfördernden Maßnahmen wie der vorgelager-
ten Anlage von blühreichen Säumen (Ą Zusatz 2) u. a.  

 Kombination mit Wildtierkorridoren, wenn das Biotop innerhalb des geplan-
ten Solarparks liegt (Ą Mind_St_7) 

 Förderung von bestehenden Biotopen z. B. Nassstellen und Kleingewäs-
sern, indem das gesammelte Wasser der umliegenden Modultische gezielt 
zugeleitet wird (Ą Zusatz 5) 

 

Quellen:  Trautner et al. (2024), Hietel et al. (2021a), LfU (2014) 
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Mind_St_7  Erhalt des Biotopverbundes über Wildtierkorridore  

Ziel : Passage für Großsäuger wie Rehwild, Rotwild, Schwarzwild ermöglichen und den Wirkfaktor der Zer-
schneidung durch eingezäunte Freiflächensolaranlagen vermindern 

 

Diese Maßnahme ist ein Mind eststandard von Freiflächensolaranlagen in Sachsen  

Anlage eines Wildtierkorridors ab einer Größe von 25 Hektar eingezäunter Fläche oder einer 
Kantenlänge von 500 m  

 
Abbildung 16: Solarpark bei Brunsdorf (Bayern) mit einem Wildkorridor zum 
Anschluss von Gehölzbeständen. Der angelegte Korridor liegt außerhalb der 
Zäunung. Bayerische Vermessungsverwaltung ï www.geodaten.bayern.de 

 
Abbildung 17: Solarpark in Südbrandenburg. Die mittige 
Unterbrechung eignet sich als Wildtierkorridor bei 
zusätzlicher Strukturierung mit Gehölzen. 

Beschreibung : Je größer ein Solarpark ist, desto wahrscheinlicher sind Barrierewirkungen, insbesondere für 
Großsäuger wie Rehe, Hirsche, Dachse, Wildschweine, die einen eingezäunten Solarpark nicht auf anderem 
Wege passieren können (vgl. Teil B). Für Anlagen, die eine Größe von 25 ha oder deren Kanten eine Länge von 
500 m überschreiten, sind Wildtierkorridore vorzusehen. Hierzu ist der Zaun der Freiflächensolaranlage zu un-
terbrechen, so dass mehrere Solar-Teilfelder entstehen. Die Korridore sind mindestens 20 Meter breit zu gestal-
ten und als Sichtschutz gegenüber den technischen Anlagen mit (niedrigen) Gehölzen zu bepflanzen. Wildtier-
korridore sollen vorzugsweise hochwertigere Biotoptypen wie Wälder, Feldgehölze, Kuppen, feuchte Senken 
oder artenreiche Wiesen verbinden. Wenn möglich, sollen die Korridore nicht auf eine Straße oder in andere 
Gefährdungen münden, z. B. indem sie in einen breiten Randbereich zur Gefahrenquelle auslaufen. Wenn be-
stehende Grünbrücken z. B. entlang von Autobahnen an einem geplanten Solarpark enden, sind diese über 
Wildtierkorridore an die freie Landschaft anzubinden (vertiefend siehe PETER ET AL. 2023). 

Der Wildtierkorridor ist unbedingt von Wartungs- oder Wanderwegen oder anderen Infrastrukturen freizuhalten, 
die eine Passage von Wildtieren konterkarieren. Hierzu können dornenreiche, aufgelockerte Gehölzpflanzungen 
entlang der Einmündungen eingesetzt werden oder gezielt eine extensive Ackerbewirtschaftung in den Korridor 
gelegt werden. 

Innerhalb der Wildtierkorridore können, bei entsprechender Breite, weitere Kompensationsmaßnahmen wie die 
Anlage von Säumen oder bestimmter Grünlandtypen oder Gehölzpflanzungen vorgesehen werden. 

Umsetzungshinweise Bau:  

  Vermeidung von übermäßiger Befahrung des vorgesehenen Wildtierkorridors während der Errichtung des 
Solarparks 

Umsetzungshinweise Pflege  / Unterhaltung:  

 keine Anlage von Wartungswegen oder technischen Gebäuden im Bereich des Wildtierkorridors 
 Pflegekonzept des Wildtierkorridors abgestimmt auf naturschutzfachliche Ziele aus dem Kompensationskon-

zept oder zur Förderung der anvisierten Zielarten  
 Erfahrungen aus dem Straßenbau zu Grünbrücken sind zu berücksichtigen 

Schutzgut nach BNatSchG:  Pflanz  Vögel  Säug Fled Rept  Lurch  Insekt  Bod.  Wass Klima  La-Bi  

anrechenbar als Vermeidungs-
maßnahme für: 

(X)* X* X X       X 

anrechenbar als Ausgleichs-/ Er-
satzmaßnahme für: 

X** X** (X)** (X)** (X)** (X)** (X)** (X)** (X)** (X)** (X)** 

 * bei gezieltem Erhalt von schutzwürdigen Biotopen / Habitaten im Bereich der Wildtierkorridore 
** bei Umsetzung von entsprechenden Maßnahmen im Bereich des Korridors  
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Mind_St_7  Erhalt des Biotopverbundes über Wildtierkorridore  

Weitere  biodiversitätsför-
dernde Aspekte  

 gezielte Anlage eines heterogenen Mosaiks aus unterschiedlichen Vege-
tationstypen (Gehölz, Wiese, Saum) oder extensiven Bewirtschaftungs-
formen (Brache, ein- und zweischürige Mahd, Ackerbewirtschaftung) in-
nerhalb des Wildtierkorridors 

 Einbringen weiterer Sonderbiotope Ą Zusatz_6 bis Zusatz_9 

 

Quellen: Trautner et al. (2024), Peter et al. (2023), Hietel et al. (2021a), Eule (2021), 
Birdlife (2023) 
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Mind_St_8  Anforderungen an den Rückbau von Freiflächensolaranlagen  

Ziel : Rückführung des Solarparks in eine Fläche frei von jeglicher Bebauung oder naturfremden Materialien, an 
der Oberfläche und im Untergrund 

 

Diese Maßnahme ist ein Mindeststandard von Freiflächensolaranlagen in Sachsen  

Beschreibung : 

Im Zusammenhang mit der Naturverträglichkeit von Freiflächensolaranlagen wird auf deren unkomplizierte Rück-
baufähigkeit verwiesen. Regelungen zum Rückbau durch den Anlagenbetreiber sollten schon im Genehmigungs-
verfahren festgelegt werden, da sie nachträglich nicht eingefordert werden können. Dazu ist ein Rückbauziel zu 
formulieren, in dem nicht nur die Solarmodule samt ihrer Verankerung entfernt und fachgerecht entsorgt werden, 
sondern auch alle zugehörigen technischen Anlagenbestandteile wie Trafogebäude, alle Kabel im Boden und 
die Zaunanlagen mit ihrer Bodenverankerung. Der Eintrag oder Verbleib von Stoffen im Boden nach dem Rück-
bau ist unbedingt zu vermeiden.  

Aussagen zu einem Zielzustand der zurückgebauten Fläche, z. B. zur Wiederherstellung von landwirtschaftlich 
nutzbaren Böden in Form von Ackerflächen sind derzeit noch ungeklärt, da langjähriges, u. U. artenreiches Grün-
land de facto einem Umbruchsverbot unterliegt. Nicht mehr als Kompensation für den Solarpark benötigte Bio-
topflächen können ggf. als Ökokonto anerkannt und für andere Bauvorhaben verwendet werden, um deren Erhalt 
zu sichern.  

Umsetzungshinweise:  

 Vereinbarungen zu Rückbau und Renaturierung sollen z. B. in einem städtebaulichen Vertrag im Rahmen des 
B-Planverfahrens oder in anderer Form bei privilegierten Vorhaben verankert werden, vgl. Maßgaben zur Rück-
bauverpflichtung nach § 35 Abs. 5 Satz 2 BauGB für die dort genannten, im Außenbereich privilegierten Solar-
park-Vorhaben und den Ausführungen in LABO (2023) "Bodenschutz bei Standortauswahl, Bau, Betrieb und 
R¿ckbau von Freiflªchenanlagen f¿r Photovoltaik und Solarthermieñ S. 58 ff 

 

Quellen: LABO (2023), BSW & NABU 2021, DNR (2021), Hietel et al. (2021a), LfU 
(2014), Nabu (2021)  
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3.4.2 Flächen maßnahmen als großräumige Förderung von Biodiversität  

Fläche_1  Räumliche Gestaltung von Solarparks (Randflächen, Lichtreihen, Reihenabstände u. a.) 

Ziel : Flächen für Habitate von Brutvögeln, Reptilien und Insekten neben und zwischen den Modultischen / Kolle-
ktoren, Bodenschonung und Erhöhung der Versickerungsleistung 

 

Diese Maßnahme ist eine Flächenmaßnahme mit großer räumlicher Wirkung für zahlreiche 
Artengruppen  

Umsetzung mindestens einer der dargestellten Varianten in Absprache mit der UNB 

Beschreibung : Um die positiven Effekte von Freiflächensolaranlagen in einer intensiv genutzten Agrarlandschaft 
zur Wirkung zu bringen (Pestizidfreiheit, Grünlandumwandlung, Nutzungsvielfalt), sind außerhalb der  mit Mo-
dulen / Kollektoren überspannten Flächen besonnte, vegetationsbestandene Zwischen- und Randbereiche zu 
schaffen. Erfahrungsgemäß sind die technisch bedingten Zwischen- und Abstandsflächen dazu nicht ausreichend 
(vgl. Teil B). Es ergeben sich verschiedene Ansätze, wie Biodiversität neben und zwischen den Solarmodulen 
wirksam entwickelt werden kann. Die Entscheidung für eine bestimmte Variante ist abhängig von der anvisierten 
Zielart, dem Vorzustand der Fläche (Aussparen wertvoller Bereiche), technischen Erfordernissen oder nicht zu-
letzt dem Ziel, dem Solarpark ein individuelles Erscheinungsbild zu geben. Folgende Varianten sind aus der Pra-
xis und Literatur bekannt:  

 
Abbildung 18:  PV-FFA nördlich von Königsbrück 
© Landesamt für Geobasisinformation Sachsen 
(GeoSN) 

Breite Randflächen  

Zur Entwicklung von Extensivgrünland, Saumgesellschaften oder 
anderen wertgebenden Vegetationsformen sind vorzugsweise 
breite Randflächen einzuplanen. Je breiter der von Modulen / Kolle-
ktoren freigehaltene Bereich, desto störungsarmer ist er einzustu-
fen, so dass selbst Wiesenbrütern potentielle Habitate geboten wer-
den. Grauammer, Rebhuhn, Braunkehlchen u. a. Arten der offenen 
Feldflur meiden höhere Strukturen, zu denen auch PV-Module und 
Kollektoren zählen. Die für den Naturschutz vorgesehenen Randbe-
reiche sind daher möglichst von technischen Gebäuden und War-
tungswegen frei zu halten. Ist dies unumgänglich, sollen diese nicht 
mittig in der Fläche angeordnet werden. Weitere Zielarten: Feldler-
che, Heuschrecken, Zauneidechsen, Blindschleichen, Schmetter-
linge, Nahrungsfläche für Fledermäuse 

Breite der Randflächen im Verhältnis zur überbauten F läche: 
15 m bei e iner Modulfläche bis 20  ha | 25 m bei einer Modulflä-
che bis 50  ha | 35 m bei einer Modulfläche bis 75  ha  

 
Abbildung 19: Solarpark bei Rodewisch  
© Landesamt für Geobasisinformation 
SachsenGeoSN) 

Lichtreihen  

Statt alle Reihenabstände geringfügig zu verbreitern, können zwi-
schen eng gestellten Modulblöcken wenige breite Korridore ange-
legt werden. Diese sollten eine Breit e von mind. 15  Metern  aufwei-
sen, um ein hohes Maß an Besonnung zuzulassen und Randeffekte 
der Modulreihen abzumildern.  

Zielarten: Heuschrecken, Zauneidechse, Blindschleiche, Schmetter-
linge, wenig anspruchsvolle Bodenbrüter wie die Feldlerche, Nah-
rungsfläche für Fledermäuse 

Je 20 ha überbauter Modulfl äche ist eine Lichtreihe von 15  Me-
tern vorzuseh en. 
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Fläche_1  Räumliche Gestaltung von Solarparks (Randflächen, Lichtreihen, Reihenabstände u. a.)  

 
Abbildung 20: Solarpark westlich von Perleberg 

© GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0 

Lichtfenster  

Lichtfenster sind inselartige Unterbrechungen der Module / 
Kollektoren, um unbeschattete Bereiche innerhalb des So-
larparks zu schaffen. Sie sollten mindestens 200 m² (bes-
ser: größer) sein, um eine gewisse Störungsfreiheit zu er-
reichen und damit als Habitat für dauerhafte Insektenpo-
pulationen oder Reptilienvorkommen angenommen zu 
werden. 

Zielarten: Heuschrecken, Schmetterlinge, Zauneidechsen, 
Blindschleichen 

Je 3 ha überstellter Modulfläche ist ein Lichtfenster 
vorzu sehen . 

Eine Verbindung der Lichtfenster über Lichtreihen ist 
günstig, um biotopvernetzende Aspekte zu fördern. 

 
Abbildung 21: Solarpark bei Horka (Niesky) 

© Landesamt für Geobasisinformation Sachsen 
(GeoSN) 

Breite Reihenabstände  

Als Mittel der Biodiversitätsförderung wird häufig über grö-
ßere Abstände der Modulreihen diskutiert. Ziel ist es, dau-
erhaft besonnte Bereiche zu schaffen, die so breit sind, um 
die Störungseffekte der benachbarten Modultische abzu-
mildern. Um tatsächlich einen Effekt für den temporären 
Besuch von Schmetterlingen oder Heuschrecken zu erwir-
ken, soll ein besonnter Streifen zwischen den Reihen in 
einer Breite von 2,50  m in der Vegetationsperiode nicht 
unterschritten werden. Sollen dauerhaft positive Effekte 
auf die Biodiversität über breite Reihenabstände er-
reicht werden, si nd Breiten von 6 m zwischen den Mo-
dulreihen einzuplanen.  

Zielarten: Heuschrecken, Zauneidechse, Blindschleiche, 
Schmetterlinge 

Die Ansiedlung von Wiesenbrütern zwischen den Modul-
reihen ist mit hoher Unsicherheit behaftet. 

 
Abbildung 22: Breite Randflächen mit hohem 
Biotopwert 

 
Abbildung 23: Lichtreihe zwischen zwei 
Modulfeldern, einheitlich kurze Mahd 
verhindert die Ausbildung von 
Habitatqualitäten 

 
Abbildung 24: Breiter Reihenabstand. Eine 
Habitatqualität besteht nur, wenn 
ganzjährig ein besonnter Streifen  
im Zwischenraum verbleibt 

Hinweis!  Freigehaltene Bereiche sollen wertvolle Biotope umschließen bzw. anbinden. Eine Rücksprache mit der 
UNB ist unbedingt zu empfehlen 
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Fläche_1  Räumliche Gestaltung von Solarparks (Randflächen, Lichtreihen, Reihenabstände u. a.)  

Umsetzungshinweise Bau:  

In Randbereichen, Lichtfenstern oder Lichtreihen, die vorrangig naturschutzfachlichen Gründen dienen, sind das 
Lagern von Baumaterialien oder breite Überfahrten zu vermeiden , um Bodenverdichtungen und eine Schä-
digung der späteren Vegetation zu verhindern. Lediglich gezielte Maßnahmen, wie das Anlegen von Nassstellen, 
Bienenburgen u. a. Sonderbiotope bedürfen eines größeren Baueinsatzes.  

Ist das Befahren von geplanten extensiven Grünlandflächen in Randbereichen oder Lichtreihen auszuschließen, 
können Maßnahmen zur Mahdgutübertragung oder der Einsaat passender Grünlandmischungen bereits vor der 
Aufstellung der Solarmodule umgesetzt werden, vgl. Ą Fläche_2 

Umsetzungshinweise Pf lege / Unterhaltung:  

Randbereiche oder Lichtreihen, die aus naturschutzfachlichen Gründen angelegt wurden, sollen nicht für War-
tungswege genutzt werden. Ist dies unumgänglich, sind diese möglichst schmal und nah an den Modulen entlang 
zu führen.  

Nahrungs- und Bruthabitate auf Randflächen und Zwischenräumen entstehen nur, wenn eine entsprechende 
Pflege erfolgt, die auf das anvisierte Naturschutzziel abgestimmt ist. Siehe dazu Ą Fläche 3 

Schutzgut nach BNatSchG:  Pflanz  Vögel  Säug Fled Rept  Lurch  Insekt  Bod.  Wass Klima  La-Bi  

anrechenbar als Vermeidungs-
maßnahme für: 

(X)*    (X)       

anrechenbar als Ausgleichs-
/Ersatzmaßnahme für: 

(X)* (X)*  X X (X) X X X  X 

 * zur Kompensation in Anspruch genommener Habitate von Pflanzen und Wiesenbrütern sind 
Maßnahmen mit einer hohen Erfolgs-Wahrscheinlichkeit zu wählen. Zwischen den Modulreihen ist 

eine Wiederansiedelung sehr umstritten. Eine Anrechenbarkeit als Kompensationsmaßnahme 
oder als Minderungsmaßnahme ist mit der UNB abzuklären. 

Weitere biodiversit ätsför-
dernde Aspekte : 

 Kombination mit Ą Zusatzmaßnahmen 
 unterschiedliche Vegetationstypen auf den Flächen mischen, z. B. Ge-

hölz(reihen) oder Gruppen mit wiesenartigen Strukturen  
 unterschiedliche Bewirtschaftungsarten anwenden, z. B. einschürige Mahd, 

mehrschürige Mahd oder Bracheflächen zur Entwicklung von Saum- und 
Wiesenbereichen Ą vgl. Varianten in Fläche 3 

 

Quellen: Birdlife (2023), Hietel et al. (2021a), Hietel et al. (2021b), LfU (2014), DNR 
(2021) 
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Fläche_2  Anlage eines artenreichen Grünland -Unterwuchses  

Ziel : Entwicklung einer artenreichen Wiese mit hohem Kräuteranteil mit mannigfaltiger Wirkung als Nahrungs-
habitat für Schmetterlinge, Heuschrecken, Käfer, Wildbienen, Vögel, Kleinsäuger sowie Fortpflanzungs-, Ruhe- 
und Überwinterungsstätte für Insekten u. a. 

 

Diese Maßnahme ist eine Flächenmaßnahme mit großer räumlicher Wirkung für zahlreiche 
Artengruppen  

Umsetzung einer der räumlich zutreffenden Ansaatmischungen 

Beschreibung : Artenreiches Grünland ist eine wesentliche Säule zur Erhaltung der Biodiversität in Mitteleuropa, 
da es eine hohe Anzahl an Gräsern und Kräutern und davon abhängigen Insekten sowie weiteren Arten Lebens-
raum bietet. Wird die Wiese nicht oder wenig gedüngt, können sich standortspezifische Ausprägungen auf tro-
ckenen, nassen, basenarmen oder basenreichen Standorten entwickeln. Flagship-Arten des artenreichen Grün-
landes sind beispielsweise:  

 Vögel: Rebhuhn, Heidelerche, Schwarzkehlchen, Goldammer, Grauammer, Wachtel, Feldsperling 
 Schmetterlinge: Bläulinge, Perlmuttfalter, Feuerfalter, Schwalbenschwanz 
 Heuschrecken: Warzenbeißer, Bunter Grashüpfer, Blauflügelige Ödlandschrecke 
 diverse Arten der Wildbienen, Schwebfliegen, Wanzen, Zikaden, Käfer, Wespen 

Auf den Randflächen, in Lichtreihen und Lichtfenstern sowie eingeschränkt zwischen den Modultischen eines 
Solarparks kann artenreiches Grünland gezielt entwickelt werden, wenn zuvor geringwertigere Biotoptypen zu 
finden waren. Dazu zählen z. B. Äcker und intensiv genutztes Grünland. Auf bereits ausgeprägten höherwertige-
ren Vegetationstypen ist mit äußerster Vorsicht zu bauen, um die vorhandene Qualität zu erhalten und nachfol-
gend eine optimale Pflege der bestehenden Bestände zu etablieren. 

Bei der Planung von artenreichem Grünland sind folgende Punkte zu beachten:  

 Wo im Solarpark soll die Maßnahme angewendet werden (Randflächen, zwischen den Modulreihen, ausge-
wählte Teilbereiche etc.)? 

 Welcher Wiesentyp ist standörtlich geeignet? 
 Welches Ansaatverfahren wird gewählt? 
 Wie und durch wen erfolgt die Folgepflege? 

Die Entscheidung, wo artenreiches Grünland zu entwickeln ist, soll bereits mit der technischen Planung des 
Solarparks erfolgen, um Konflikte mit vorgesehenen Wartungswegen, Lagerflächen u.a. anlagebezogenen Rah-
mensetzungen zu vermeiden. Gegen eine Ansaat vor der Aufstellung der Module / Kollektoren spricht, dass 
durch die spätere Bautätigkeit eine starke Schädigung von kostenintensiven Saatgutflächen möglich ist. Daher 
ist dieses Vorgehen nur auf breiten Rand- oder in Lichtreihen zu empfehlen, die von Baufahrzeugen nicht befah-
ren werden. Risikoärmer für die erfolgreiche Ansaat ist eine Einsaat nach Aufstellung der Module / Kollektoren.  

Eine standörtliche Analyse durch fachlich ausgebildetes Personal bzw. die Rücksprache mit der UNB ist unab-
dingbar, um den richtigen Wiesentyp zu bestimmen, der erzielt werden soll. Die natürliche Bodenfrucht-barkeit 
(mager / mesotroph / fett), die Bodenfeuchte (trocken / frisch / nass) und die Lage in Sachsen geben den Aus-
schlag, welcher Wiesentyp aus ökologischer Sicht in die Landschaft passt und zudem die höchste Ansiedlungs-
wahrscheinlichkeit aufweist. Geeignete Wiesentypen für Sachsen sind im nächsten Abschnitt benannt. Darüber 
hinaus sind auf aufgedüngten ehemaligen Acker- und Intensivgrünlandflächen Aushagerungsmaßnahmen vor 
Anlage des Grünlandes zu empfehlen. 

Die Umsetzung der Maßnahme ist von der Verfügbarkeit notwendiger Maschinen, z. B. für eine Mahdgutübertra-
gung abhängig. Deren Arbeitsbreite gibt zudem den Rahmen vor, welche Mindestgröße oder -breite eine Ansaat-
fläche aufweisen soll und ob eine entsprechende Begrünung zwischen den Modulreihen nach deren Errichtung 
realistisch ist. Die Voraussetzung für eine gelungene Ansaat ist dabei eine optimale Saatbettbereitung, gerade 
in bestehendem Grünland! Als ökologisch optimale Ansaat-Variante eignet sich der Auftrag von Mahdgut oder 
Heu aus Spenderflächen der Umgebung (Absprache mit und Genehmigung durch die UNB erforderlich). Sollte 
dies nicht möglich sein, kann zertifiziertes Saatgut von Händlern erworben werden. Auf eine möglichst hohe 
Passgenauigkeit zum Standort ist zu achten.  

Nach der Anlage von artenreichen Grünlandbeständen ist deren Pflege festzulegen Ą Fläche_3. Die günstigste 
Variante ist, einen lokalen Landwirt zu gewinnen, der die Mahd und Nutzung des Aufwuchses übernimmt. Ent-
sprechende Kontakte sollten bereits während der Anlagenplanung hergestellt werden, um z. B. Zufahrten und 
notwendige Arbeitsbreiten (Wendekreise, Mindestbreiten von Gassen) in die Gestaltung des Solarparks aufzu-
nehmen.  

Hinweis : Grünlandaufwuchs aus gebietseigenem Saatgut der passenden Herkunftsregion kann nach einigen 
Jahren selbst als Spenderfläche vermarktet werden. 
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Fläche_2  Anlage eines artenreichen Grünland -Unterwuchses  

 
Abbildung 25: Grobe räumliche Differenzierung zur Umsetzung der Maßnahme in Sachsen 

 

Abbildung 26: Flachlandmähwiese bei 
Schönfeld 

 Flachlandmähwiese : 

Artenreiche, extensiv genutzte (gemähte), magere Wiesen frischer 
Standorte, mit der typischen Ausbildung der Frischwiesen als Glatthafer-
wiese (Arrhenatheretum elatioris) im Tiefland und im submontanen Be-
reich der Frauenmantel-Glatthaferwiese und der RotschwingelRotstrauß-
gras-Frischwiese  

Typische Arten sind : Arrhenatherum elatior, Galium album, Campanula 
patula, Crepis biennis, Pastinaca sativa, Geranium pratense, Achillea 
millefolium, Ranunculus acris, Daucus carota mit den Magerkeitszeigern: 
Hypochoeris radicata, Campanula rotundifolia, Rumex acetosella, Luzula 
campestris, Anthoxanthum odoratum, Festuca rubra agg., Agrostis capil-
laris, Saxifraga granulata, Leucanthemum vulgare, Centaurea jacea, 
Knautia arvensis, Salvia pratensis, Briza media, Leontodon hispidus, Lo-
tus corniculatus 

 
Abbildung 27: Magerrasen bei Frauenhain 

 Sandmagerrasen:   

Niedrigwüchsige, oft lückige Grasfluren auf trockenen, basenarmen bis 
schwach basenreichen Sand- und Silikatstandorten (Corynephoretalia); 
meist artenarme Gesellschaften, insbesondere Silbergras-, Kleinschmie-
len-, Grasnelken- und Schafschwingelrasen.  

Typische Arten sind: Corynephorus canescens, Carex arenaria, Jasione 
montana, Potentilla argentea, Festuca ovina agg., Ornithopus perpusil-
lus, Helichrysum arenarium, Artemisia campestris, Dianthus carthusiano-
rum, Sedum spp., Polytrichum piliferum, Cladonia spp.,  

Geeigne ter Grünlandtyp:  
 
 
Flachlandmähwiese 
 
 
Sandmagerrasen 
 
 
Bergwiese 
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Fläche_2  Anlage eines artenreichen Grünland -Unterwuchses  

 
Abbildung 28: Bergwiese bei Oelsen 

 Bergwiese:  

Artenreiche, extensiv genutzte Wiesen frischer bis mäßig feuchter Stand-
orte des Berglandes etwa ab einer Höhelage von 500 m ü. NN. Neben 
der Goldhaferwiese ist die Bärwurz-Rotschwingel-Wiese die charakteris-
tische Gesellschaft der sächsischen Mittelgebirge. Magere Ausprägun-
gen weisen Übergänge zu Borstgrasrasen und feuchte Ausprägungen 
Übergänge zu Nasswiesen auf. 

Typische Vertreter sind: Trisetum flavescens, Geranium sylvaticum, 
Meum athamanticum, Centaurea pseudophrygia, Poa chaixii, Hypericum 
maculatum, Cirsium heterophyllum, Briza media, Lathyrus linifolius, Ar-
nica montana, Leontodon hispidus, Crepis mollis, Phyteuma nigrum, 
Festuca rubra agg., Anthoxantum odoratum, Agrostis capillaris; feuchte 
Standorte: Bistorta officinalis, Chaerophyllum hirsutum u. a.; magere 
Standorte: Nardus stricta, Potentilla erecta 

Umsetzung shinweise zur Anlage (kurz):  

 mindestens 5 m breite Fläche, optimale Breite ist abhängig von der Maschinenbreite zur Saatbettbereitung 
und -ansaat (Breite der Drillmaschine etc.) und liegt in der Regel bei 6 bis 20 m 

 Herstellung eines feinkrümeligen, unkrautfreien Saatbetts mit Hilfe von Egge oder Kreiselegge; eine vorhan-
dene Grasnarbe muss durch mehrmaliges Fräsen, im Abstand von 4Wochen, aufgebrochen werden  

Auftrag des Saatgutes in zwei Varianten möglich:  

  optimal ist eine Ansaat aus frischem Mahdgut von benachbarten Spenderflächen (Absprache UNB!, Maxi-
malabstand 30km) 

  Ansaatstärke 1-2g/m², je kräuterreicher, desto geringer die Saatstärke 
  alternativ erfolgt eine Bestellung von gebietseigenen Saatgut, das zum Standort passt,  
  Verwendung von zertifizierten Wildpflanzensaatgut, z.B. VWW Regiosaaten®, Regiozert 
  Einsaat vorzugsweise im Spätsommer (Ende August/ Anfang September) nach Aufstellung der Solar-Mo-

dule / Kollektoren, Frühjahressaaten bergen v.a. im Tiefland große Unsicherheiten für das erfolgreiche Kei-
men 

  Ansaat nur oberflächig (!) aufgrund der hohen Zahl an Lichtkeimern, anschließendes Anwalzen 
  Ansaatstärke je nach Herstellerangaben  

Fundierte Darstellungen zu Ansaatverfahren und Etablierungspflege z.B. auf den Seiten der Fachhochschule 
Anhalt: https://www.spenderflaechenkataster.de/informationssystem/ 

Umsetzungshinweise Pflege / Unterhaltung:  

 Schröpfschnitte in den ersten zwei Jahren, wenn starkwüchsige Ackerkräuter wie Melde, Gänsefuß, Acker-
Kratzdistel, Geruchlose Kamille auf ehemaligen Ackerstandorten dominieren: Mulchen in Höhe von 10 ï 15 cm 
vor der Blüte (meist Mai / Juni und ggf. nochmal Juli / August) 

 Varianten für eine reguläre Folgenutzung: Ą siehe Fläche_3 

Schutzgut nach BNatSchG:  Pflanz  Vögel  Säug Fled Rept  Lurch  Insekt  Bod.  Wass Klima  La-Bi  

anrechenbar als Vermeidungs-
maßnahme für: 

           

anrechenbar als Ausgleichs-/Er-
satzmaßnahme für: 

X (X) (X) (X) X* (X) X X (X) (X) X 

 * auf mageren besonnten Bereichen 

Weitere  biodiversitätsför-
dernde Aspekte  

 abschnittsweises Mähen Ą Fläche 3 
 Belassen von schmalen Streifen, die nur im Abstand von zwei Jahren ge-

mäht werden zur Förderung von Altgräsern oder Stängeln, die als Nist-
standort und Überwinterungshabitat dienen (bei Gehölzaufwuchs ist 
Mahd erforderlich)  

 Anlage in Verbindung mit Gehölzen bei gehölzarmer Umgebung, um Sy-
nergien mit Gebüschbrütern zu schaffen Ą Zusatz_1 

 Anlage von Störstellen (offene Bodenstellen) im oder am Rand der Wiese, 
um Niststandorte für Insekten neben der Nahrungsfläche zu schaffen Ą 
vgl. Zusatz 6 

 

Quellen: BirdLife (2023), Eule (2021), Hietel et al. (2021a), Kirmer et al. (2012), DNR 
(2021) https://www.spenderflaechenkataster.de/informationssystem/ 
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Fläche_3  Naturverträgliche Bewirtschaftung von Grünlandaufwuchs  

Ziel : Bewirtschaftung des Grünlandaufwuchses im Solarpark, zur optimalen Entwicklung eines artenreichen Un-
terwuchses sowie zum Schutz von Wiesenbrütern, Feldhasen, Insekten wie Heuschrecken, Schmetterlingen, 
Laufkäfern sowie Spinnen u.a. Arthropoden  

 

Diese Maßnahme ist eine Flächenmaßnahme mit großer räumlicher Wirkung für zahlreiche 
Artengruppen  

Umsetzung einer der unten beschriebenen Bewirtschaftungsvarianten  

Beschreibung : Unter und zwischen den Modulreihen sowie auf den Randflächen des Solarparks muss der 
Grünlandaufwuchs zwischen den Modulen / Kollektoren und den Rand- und Zwischenräumen regelmäßig ge-
pflegt werden, um spontanen Gehölzaufwuchs und damit die Beschattung der Solarmodule zu verhindern.  

Die Art der Grünlandbewirtschaftung gibt den Ausschlag, ob sich artenreiche Wiesenbestände zu entwickeln 
vermögen bzw. vorhandener Artenreichtum erhalten werden kann. Typische Blühkräuter des Grünlandes wie 
Glockenblumen, Margeriten, Flocken- und Witwenblumen und viele andere können in häufig gedüngtem und 
gemähtem Grünland nicht überleben. Auch Wiesenbrüter wie die Grauammer, das Rebhuhn, die Wachtel u. a. 
brauchen Ruhezeiten zwischen der Eiablage und dem Ausfliegen der Jungen. Nicht zuletzt für die Überlebens-
fähigkeit von Insekten sind der Zeitpunkt, die Häufigkeit und die Art der Pflegemaßnahmen entscheidend.  

Konflikte mit dem Ziel der solaren Energieerzeugung gibt es vor allem dann, wenn die Vegetation über die Un-
terkante der Modultische / Kollektoren wächst und zu Beschattungen führt. Um dies zu verhindern, sollen die 
Solarmodule höher aufgestellt werden. Eine Höhe von 80 cm hat sich bewährt (Ą Mind_St_1) und ggf. ist ein 
häufigerer Schnitt des Streifens direkt vor den Modultischen vorzunehmen. Eine naturschutzverträgliche Pflege 
der übrigen Flächen kann hingegen in geringerer Häufigkeit genutzt werden. Der damit verbundene Aufwand für 
spezielle Mahdtechnik und ggf. die Entsorgung des Aufwuchses, ist mit den üblicherweise anzusetzenden Pfle-
gekosten vergleichbar und liegt ggf. sogar darunter.  

Grundlegend ist die Entscheidung, ob der Solarpark ausschließlich gemäht oder auch beweidet werden soll. 
Mischformen sind möglich. Ein gutes Pflegekonzept, das auf einer Karte räumlich festgelegt wird, ist entschei-
dend und soll bereits mit der Planung des Solarparks bedacht werden ï nicht nur, um die Kosten abzuwägen, 
sondern auch um ggf. Landnutzer zu finden, die die Pflege mit ihrer eigenen Technik übernehmen können.  

Zweischürige Mahd  

Der Schnittzeitpunkt ist abhängig von der Höhenlage und der Wüchsigkeit der Fläche, aber auch von dem Na-
turschutzziel: Bei der zweischürigen Mahd wird ein erster Schnitt i. d. R. Anfang oder Mitte Juni durchgeführt. 
Auf produktiven Standorten oder in gräserreichen Beständen ist der erste Pflegeschnitt im Mai anzusetzen. Für 
den Schutz von Wiesenbrütern sind andere Termine notwendig als für die Förderung der Diversität an Kräutern. 
Eine Schnitthöhe von 10 cm gibt Bodenbrütern die Chance sich abzuducken. Ein optimaler 1. Schnitttermin ist 
für den jeweiligen Solarpark durch einen erfahrenen Fachplaner und in Abstimmung mit der UNB festzulegen. 

Der zweite Schnitt ist nach einer Nutzungspause von mindestens 8 Wochen anzusetzen. Entscheidend ist wieder 
die Wüchsigkeit des Aufwuchses, die sich je nach Nährstoffgehalt des Bodens und der Regenmenge im Sommer 
unterscheidet. Der zweite Schnitt soll vor allem auf ehemaligen Acker- oder Intensivgrünlandstandorten durch-
geführt werden, um zu dichte und hohe Bestände zu vermeiden. 

In sehr feuchten Jahren kann ggf. ein dritter Schnitt notwendig werden. 

Einschürige Mahd  

Auf nährstoffarmen Standorten, die nur eine geringe Wüchsigkeit aufweisen oder auf Flächen, die von Wiesen-
brütern genutzt werden (sollen), ist eine späte einschürige Mahd am besten geeignet. Diese liegt, je nach Natur-
schutzziel, in der zweiten Julihälfte bis August.  

Sind in der Umgebung Vorkommen von Neophyten wie dem Jakobs-Kreuzkraut oder Ambrosia bekannt, ist die 
einschürige Mahd nicht geeignet. Eine Rücksprache mit der UNB ist zu empfehlen. 

Beweidung  

Eine Beweidung mit Schafen hat mehrere Vorteile: Der Grünlandaufwuchs wird nach und nach abgefressen, so 
dass Kräuter zum Ausreifen ihrer Samen kommen und Wiesenbrüter ggf. ausweichen können (bei geringer Be-
satzdichte). Auch die Exkremente der Tiere und der Schafstritt tragen zur Schaffung von Mikrohabitaten bei.  

Eine Beweidung sollte stets in Teilflächen differenziert werden, damit Ruheflächen für Grünlandarten verbleiben 
und Insekten ihren Lebenszyklus durchlaufen können. Mit Hilfe von mobilen Zäunen können Solarparks in be-
währter Weise untergliedert werden. Die Beweidungsgänge können, angepasst an den Aufwuchs einmal oder 
zweimal jährlich durchgeführt werden. Auch eine Vorweide im April hat auf wüchsigen Flächen Vorteile, indem 
konkurrenzkräftige Gräser zurückgedrängt und Kräuter gefördert werden. Eine Kombination von Mahd und Be-
weidung ist in der Regel die optimale Lösung, um allen Naturschutzzielen gerecht zu werden. 
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Fläche_3  Naturverträgliche Bewirtschaftung von Grünlandaufwuchs  

Problem Mulchen  

Das Mulchen ist das Abschlagen der Vegetation, ohne dass das (zerhäckselte) Schnittgut entsorgt wird. Aus 
naturschutzfachlicher Sicht ist diese Bewirtschaftungsform in der Regel problematisch und mit vielen Zielen des 
Naturschutzes (Vielfalt an Pflanzenarten, Nischen für Bodenbrüter, Förderung von Insekten) nicht vereinbar. 
Beim Mulchen werden auf den besser versorgten Standorten keine Nährstoffe entzogen und auf ärmeren Stand-
orten Nährstoffe angereichert. Es entsteht eine dichte Streudecke, die Kräuter unterdrückt und ein feucht-fauliges 
Milieu schafft, das auch für Bodenbrüter schädlich ist. Langfristig entsteht eine artenarme Vegetation aus weni-
gen mulchtoleranten Grasarten, die keine Biodiversität aufweist. 

Das Entfernen von Mahdgut erfordert zusätzliche Technik und wirft Fragen der Nutzung bzw. Entsorgung auf. 
Idealerweise findet sich ein örtlicher Landwirt, der den Aufwuchs für den eigenen Tierbestand oder für den Ver-
kauf nutzen bzw. selbst entsorgen kann. Alternativ sind Kompostieranlagen in der Umgebung anzufragen, wobei 
der Abtransport selbst organisiert werden muss und die Entsorgung mit Kosten verbunden ist. Eine weitere Mög-
lichkeit ist das Kompostieren auf der Solarparkfläche, was jedoch mit der UNB und der Wasserbehörde abge-
stimmt werden muss. Aus dem verrottenden Gras entweicht Stickstoff und Phosphor in den Boden und die an-
grenzenden Bereiche, so dass gewährleistet sein muss, dass keine Gewässer beeinträchtigt werden und den 
Naturschutzzielen auf der Fläche zuwider gehandelt wird. 

Umsetzungshinweise Pflege / Unterhaltung:  

  Entwicklung eines Pflegeplans, in dem häufig gemähte Bereiche zur Wartung oder Verhinderung von Be-
schattung von Naturschutzflächen abgegrenzt werden, Festlegung von Mahd- und Beweidungs-terminen, 
Anfragen bei und vertragliche Vereinbarungen mit Landwirten oder Pflegefirmen mit angepasster Technik 

 kein Mulchen, keine Verwendung von Mulchsaugern, Schnitthöhe 10 cm 
 kein Einsatz von Düngemitteln 
  kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, Herbiziden zur Bekämpfung von Problemunkräutern oder Rodentizi-

den ohne vorherige Absprache und das Einvernehmen mit der UNB 
  Ausloten von Möglichkeiten zur Entsorgung oder Lagerung von Schnittgut 
 bei Schafbeweidung entsprechende Gestaltung des Zauns in Rücksprache mit dem Schäfer Ą Steckbrief 

Mind_St_3  

Schutzgut n ach BNatSchG:  Pflanz  Vögel  Säug Fled Rept  Lurch  Insekt  Bod.  Wass Klima  La-Bi  

Teil einer Vermeidungsmaß-
nahme für: 

X* X*     X*    X* 

Teil einer Ausgleichs-/ Ersatz-
maßnahme für: 

X** X***   X*** X*** X***    X* 

 * zur Sicherstellung der Maßnahme "Erhalt der vorhandenen Wiesenqualität" 
** zur Sicherstellung der Maßnahme "Entwicklung von artenreichem Grünland" 
*** zur Sicherstellung des Vorkommens von schutzwürdigen Arten 

Weitere biodiversitätsför-
dernde Aspekte : 

 Mahd von größeren Flächen ausgehend von einer Seite zur anderen, um 
die Flucht flugunfähiger Jungvögel und Insekten zu ermöglichen. 

 Mahd mit einem Balkenmähwerk, das die höchste Überlebenswahrschein-
lichkeit für Insekten sichert 

 Staffelmahd zum Schutz von Wiesenbrütern und Insekten Ą Zusatz_2 
 Brachestreifen zur Förderung von Insekten Ą Zusatz_2 

 

Quellen: BirdLife (2023), Eule (2021), Hietel et al. (2021a), Kirmer et al. (2012), DNR 
(2021), https://www.spenderflaechenkataster.de/informationssystem/ 
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Fläche_4  Anlage von sichtabgrenzenden Gebüschstrukturen  

Ziel : Bessere landschaftliche Einbettung des Solarparks durch Gehölze, Minderung des optischen Einflusses im 
Nahbereich, ökologische Bedeutung der linearen Gehölzstruktur als Rückzugsort, Brutstandort, Überwinterungs-
habitat und Biotopvernetzung für zahlreiche Tierarten 

 

Diese Maßnahme ist eine Flächenmaßnahme mit großer räumlicher Wirkung für zahlreiche 
Artengruppen  

Pflanzung einer Sichtabgrenzung um den Solarpark  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Abbildung 29: Solarpark durch dichtes Gebüsch tlw. abgeschirmt, 
die Anpflanzung im Vordergrund hat noch keinen Bestandesschluss 
erreicht 

Beschreibung : Entlang der Ränder eines eingezäunten Solarparks wirken geschlossene Heckenpflanzungen 
als Sichtschutz für Anwohner und Erholungssuchende. Insbesondere im Nahbereich werden die technisch wir-
kenden Module in der freien Landschaft überdeckt. Im Mittel- und Fernbereich kann ein Solarpark besser in die 
umgebende Landschaft eingebunden werden. 

Gleichzeitig sind Hecken Lebensraum und Nahrung für zahlreiche Artengruppen. Zahlreiche Gebüschbrüter wie 
die Grasmückenarten oder der Neuntöter nehmen Hecken als Brutplatz an. Je nach Landschaftsraum bieten sich 
Wildrosen, Pfaffenhütchen, Weißdorn, Holunder u. a. mittelhohe Arten an. Dornenreiche Sträucher fördern Brut-
vogelarten wie den Neuntöter oder die Dorngrasmücke. Blütenreiche Sträucher begünstigen verschiedene In-
sektenarten, ihre Früchte dienen als Nahrung für überwinternde Vögel. Die Sträucher sind Rückzugsort / Über-
winterungsstandort für zahlreiche Artengruppen und können als Trittstein für flugfähige Arten fungieren, um grö-
ßere Solarparks zu passieren.  

Die Hecke soll eine Mindestbreite 5 m (besser: 10 m) aufweisen. Die Gehölzwahl soll sich am Standort (trocken 
/ frisch / feucht bzw. nährstoffarm / nährstoffreich) orientieren. Es sollen gebietseigene Gehölz-Arten gewählt und 
in geeigneter Weise am Standort gemischt werden.  

Hinweis : Sichtschutzhecken aus gebietseigenem Saatgut können nach einigen Jahren selbst als Vermehrungs-
gut vermarktet werden. 

Umsetzungshinweise Bau:  

 gebietseigenes Pflanzgut mit entsprechender Zertifizierung verwenden 
 eine Pflanzung sollte im Herbst stattfinden, um die Winterfeuchtigkeit zum Anwachsen zu nutzen 
 die Ausführung durch eine Fachfirma aus dem Garten- und Landschaftsbau bzw. der Landschaftspflege wird 

dringend empfohlen 

Umsetzungshinweise Pflege  / Unterhaltung:  

 Pflege der Gehölzpflanzung durch Freimähen und Wässern in den ersten drei Jahren nach Pflanzung 
 Verjüngung überalterter Gebüschstrukturen durch Auf-den-Stock-Setzen von Einzelgehölzen oder ganzen 

Heckenabschnitten, max. auf ein Drittel der Heckenlänge, Zeitpunkt: Anfang Oktober bis Ende Februar 
 ggf. Entfernen von aufkommenden Großgehölzen, Zeitpunkt: Anfang Oktober bis Ende Februar 

Schutzgut nach BNatSchG:  Pflanz  Vögel  Säug Fled Rept  Lurch  Insekt  Bod.  Wass Klima  La-Bi  

anrechenbar als Vermeidungs-
maßnahme für: 

          (X) 

anrechenbar als Ausgleichs-/Er-
satzmaßnahme für: 

X X     X (X) (X)  X 

Weitere  biodiversitätsför-
dernde Aspekte  

 bevorzugte Verwendung von Beerensträuchern (z. B. Weißdorn, Pfaffen-
hütchen) und spätblühenden Gehölze, die für Insekten von besonderer 
Bedeutung sind (z. B. Liguster)  

 

Quellen: Hietel BIRDLIFE et al. (2021a), LfU (2014), Eule (2021), DNR (2021) 
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3.4.3 Zusatz maßnahmen zur Förderung der Biodiversität  

Zusatz_1  Naturnahe Pflanzungen von Gebüschen und Großgehölzen  

Ziel : Gebüsche und Großgehölze bieten wichtige Lebensräume auf dem Gelände des Solarparks für Insekten, 
Brutvögel und sonstige Nahrungsgäste. Sie unterstützen eine bessere ästhetische Eingliederung des Solar-
parks in die Landschaft 

 

Dies ist eine Zusatzmaßnahme, um zusätzliche Habitatstrukturen für lokal typische Arten 
mit speziellen Lebensrauman sprüchen zu schaffen  

Anzahl und Art der Bäume oder Gehölze / je Hektar überstellte Fläche in Rücksprache mit der UNB 

Beschreibung :  

Mit der Pflanzung von Gebüschstrukturen und Bäumen in einer sonst offenen Landschaft können vielfältige Wir-
kungen erreicht werden: Für flugfähige Arten sind es Ruhe- und Rastplätze beim Überflug zwischen weit entfernt 
liegenden Gehölzgruppen oder Wäldern. Gebüsche und junge Bäume können als Nahrungspflanzen für zahlrei-
che Insekten dienen -vor allem Blüten- und Nektargehölze wie Schlehen, Schneeball, Obstbäume, Linden oder 
beispielsweise Ebereschen. In Verbindung mit dem umliegenden extensiv genutzten Wiesenbewuchs oder an-
deren Maßnahmen wie dem Anlegen von Säumen wird die Vernetzung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten mit 
Nahrungsflächen gestärkt, und weitere Arten lassen sich nieder. Mit Hilfe von Gehölzgruppen, Baumreihen oder 
Baumgruppen werden die harten Kanten der Modulreihen / Kollektoren besser in die Landschaft eingebunden 
und verlieren etwas von ihrer technischen Dominanz. Aus dem Fernbereich lassen sich sogar Auf- und Ansichten 
aus einer Blickrichtung / Sichtachse optisch aufwerten. 

Die Auswahl der möglichen Gehölzarten ist breit. Wichtig ist es, an den Standort angepasste, heimische Baum-
arten zu pflanzen, die gut anwachsen und langfristig stabil sind. Eine Beratung von Experten aus Forst- oder 
Gartenbaumschulen ist dringend zu empfehlen.  

 
Abbildung 30: Solarpark mit randlicher 
Baumpflanzung 

Pflanzung von Obstgehölzen oder standort gerechten Bäumen  

Aufgrund ihrer beschattenden Wirkung stehen (Groß)bäume im Be-
reich von Solaranlagen dem Ziel der solaren Energieerzeugung entge-
gen. Jedoch gibt es Teilflächen, auf denen Gehölzpflanzungen ohne 
Einschränkungen für die Solarmodule gepflanzt werden können. Dazu 
zählen insbesondere die nordseitigen Randflächen sowie breite Rand-
streifen oder Wildtierkorridore. Wichtig ist, dass der Baumschatten 
auch bei tief stehender Sonne im Winter oder den Morgen- und 
Abendstunden die Modultische / Kollektoren nicht erreicht. 

Die höchstmögliche ökologische Wirkung entfalten ältere Großbäume. 
In der dichten Krone können Brutvögel nisten, in Baumspalten und -
Höhlungen finden Fledermäuse ein Sommerquartier, die Krone und 
der Stamm werden von zahllosen Käfer- und Spinnenarten, baumge-
bundenen Heuschrecken, Nachtfaltern, Wanzen u. a. besiedelt. Mit 
der Pflanzung von Großbäumen innerhalb von Solarparks wird das 
Initial für diese wichtigen Biotope gesetzt. 

Es sollen Hochstämme oder Heister gepflanzt werden. 
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Zusatz_1  Naturnahe Pflanzungen von Gebüschen und Großgehölzen  

 
Abbildung 31: Gebüschpflanzung innerhalb eines 
Solarparks 

Anlage von Gebüschgruppen  

Zur Strukturierung von Lichtreihen, breiten Randflächen, Licht-
fenstern (Ą Fläche_1) oder Wildtierkorridoren (Ą Mind_St_7) 
sind Pflanzungen von Gebüschgruppen möglich und sinnvoll. 
Je nach Landschaftsraum bieten sich Wildrosen, Pfaffenhüt-
chen, Weißdorn, Holunder u. a. mittelhohe Arten an. Dornenrei-
che Sträucher fördern Brutvogelarten wie den Neuntöter oder 
Dorngrasmücke. Die Sträucher dienen zugleich als Rückzugs-
ort / Überwinterungsstandort für zahlreiche Artengruppen und 
können als Trittstein für flugfähige Arten fungieren, um größere 
Solarparks zu passieren. 

Umsetzungshinweise Bau:  

  Gehölzauswahl in Absprache mit einem Fachbetrieb für Landschaftspflege oder einschlägigen Baumschu-
len, auch eine Abstimmung mit der UNB ist zu empfehlen 

 keine Lagerung von Baumaterialien oder Befahren mit Baumaschinen im Bereich späterer Pflanzflächen Ą 
Bodenverdichtungen erschweren das Anwachsen junger Bäume erheblich 

 gebietseigenes Pflanzgut mit entsprechender Zertifizierung verwenden 
  Pflanzung vorzugsweise im Herbst 
  Ausführung durch eine Fachfirma aus dem Garten- und Landschaftsbau 
  Aushub einer ausreichend großen Pflanzgrube, Einbau eines unverzinkten Drahtnetzes, um den Wurzelbal-

len vor Wühlmäusen zu schützen 
  ggf. Bewässerungssystem einplanen (z. B. eingebautes Drainagerohr zur gezielten Bewässerung o. ä.) 
  ggf. Verbissschutz gegen Wild oder Verdunstungsschutz (weißer Stammanstrich) 

Umsetzungshinweise Pflege / Unterhaltung:  

 eine Unterhaltungspflege ist in den ersten drei bis fünf Jahren als feste Kostenposition einzuplanen. Hierzu 
zählen:  

 regelmäßige und intensive Bewässerung in den trockenen Frühjahres- und Sommermonaten während der 
Anwuchsphase 

 ggf. Erziehungs-/Pflegeschnitt von Obstgehölzen 

Schutzgut nach BNatSchG:  Pflanz  Vögel  Säug Fled Rept  Lurch  Insekt  Bod.  Wass Klima  La-Bi  

anrechenbar als Vermeidungs-
maßnahme für: 

          (X)* 

anrechenbar als Ausgleichs-/ Er-
satzmaßnahme für: 

X X  X   X (X)  X X 

 * nur bei ausgewachsenen Bäumen aus einer bestimmten Himmelsrichtung 

Weitere  biodiversitätsför-
dernde Aspekte  

 Umsetzung in Verbindung mit weiteren Naturschutzmaßnahmen wie der An-
lage von Säumen oder Sonderhabitaten (Zusatz_2, Zusatz 4 bis 8) 

 

Quellen: Eule (2021), BirdLife (2023), LfU (2014) 
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Zusatz_2  Biodiversitätsfördernde Pflege des Bewuchses durch Staffelmahd und Brachestreifen  

Ziel : Schutz von Wiesenbrütern, Feldhase sowie von Insekten wie Heuschrecken, Schmetterlingen, Laufkäfern 
sowie Spinnen u.a. Arthropoden, indem Teile der Gesamtfläche in zeitlichem Abstand gemäht werden und 
Rückzugsräume geschaffen werden. 

 

Dies ist eine Zusatzmaßnahme, um zusätzliche Habitatstrukturen für lokal typische Arten 
mit speziellen Lebensraumansprüchen zu schaffen  

 

Abbildung 32: Teilflächenmahd: nur der beschattungsrelevante 
Streifen vor der Modultischkante wurde gemäht  

 
Abbildung 33: Belassen eines Brachstreifens ohne 
betriebseinschränkende Wirkung 

Beschreibung :  

Die Staffelmahd empfiehlt sich zur Gewährleistung einer insektenfreundlicheren Bewirtschaftung oder um die 
Konflikte der Wiesenmahd mit den Bodenbrütervorkommen zu lösen. Hierbei werden nur ca. 50  % bis 70 % 
der Fläche auf einmal gemäht. Nach 8 bis 10 Wochen erfolgt die Mahd der restlichen Fläche. Bei zusammen-
hängenden Grünlandbereichen größer 500 m² sollen sich die gemähten und nicht-gemähten Bereiche abwech-
seln, um Fluchtmöglichkeiten zu erlauben. Eine Mahd mit Abtransport des Mähgutes ist dem Mulchen vorzu-
ziehen. Zahlreiche Arten profitieren von dieser Anpassung der Grünlandbewirtschaftung: Für Brutvögel wie 
Feldlerche, Schwarzkehlchen, Grauammer, Wachtel oder Rebhuhn erhöht sich durch die Staffelmahd die 
Wahrscheinlichkeit, dass die im Bodennest sitzenden Jungen überleben, ebenso wie bei Feldhasen und Reh-
kitzen. Nicht zuletzt sind mitunter zwei Wochen entscheidend, damit Kräuter wie die Glockenblume oder Mar-
gerite zur Aussamung gelangen. 

Im Gegensatz zu landwirtschaftlichen Flächen dient die Pflege eines Solarparks nicht dem Ziel, Grünertrag zu 
erwirtschaften. Daher ist es unproblematisch, kleinere Teilflächen eines Solarparks für ein Jahr von einer Bewirt-
schaftung auszusparen. Als Brachestreifen oder -inseln in Ecken und Teilbereichen von Randflächen, Lichtreihen 
oder bei breiten Reihenabständen kann Altgras in Mischung mit Ruderalarten wie Disteln, Königskerzen, Licht-
nelken oder auf feuchten Standorten Mädesüß entstehen. Diese einjährigen Brachflächen dienen zahlreichen 
Insekten und anderen Arthropoden als Unterschlupf, Überwinterung und ermöglichen das erfolgreiche Durchlau-
fen ihres Lebenszyklus vom Ei über die Larve zum Imago. Gleichzeitig bleiben Nahrungsflächen für Finkenvögel 
wie Girlitz, Bluthänfling, Goldammer und Stieglitz v.a. im Winter erhalten. Bei Gehölzaufwuchs und einer zu star-
ken Ruderalisierung sollen die Standorte für Brachestreifen rotieren, d. h. alle zwei bis drei Jahre auf eine andere 
Teilfläche verlegt werden.  

Hinweis!  Diese Maßnahme ist auch losgelöst von Flächenmaßnahmen wirksam und kann in Solarparks, die nur 
die Mindeststandards erfüllen, eine nennenswerte Wirkung zur Förderung der Insektenvielfalt und Nahrungsfin-
dung für andere Artengruppen bewirken. 
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Zusatz_2  Biodiversitätsfördernde Bewirtschaftung des Bewuchses durch Staffelmahd und Brache-
streifen  

Umsetzungshinweise Pflege  / Unterhaltung STAFFELMAHD: 

 abschnittsweise Mahd der Gesamtfläche. 
 kein Mulchen, keine Verwendung von Mulchsaugern, Schnitthöhe 10cm 
 Die gemähten und noch nicht gemähten Flächen sollen sich möglichst kleinteilig über den Solarpark vertei-

len, z. B. auch mit einer differenzierten Bewirtschaftung der Reihen, z. B. Mahd jeder 2. Reihe oder Wechsel 
vor und hinter den Modulen / Kollektoren. 

 Die erste Mahd der ausgesparten Teilflächen soll mit einem Abstand von mindestens 4 Wochen, besser 8 
bis 10 Wochen erfolgen (abhängig von der Wüchsigkeit der Fläche), 

 die zweite Mahd wieder als Staffelmahd. 
 Eine jährliche Veränderung des Mahdrhythmus für die Teilflächen ist sehr zu empfehlen, so dass stets unter-

schiedliche Bereiche eine frühere oder spätere Mahd erfahren. 

Umsetzungshinweise Pflege  / Unterhaltung BRACHESTREIFEN / -INSEL 

 Beim ersten Mahddurchgang: Belassen von mehreren über die gesamte Solarparkfläche verteilten Brachein-
seln oder -streifen.  

 Mahd des Brachebereiches zeitig im Folgejahr, z. B. mit dem ersten regulären Schnitt, gleichzeitig sind an 
anderer Stelle neue Streifen oder Inseln ungemäht zu belassen.  

 Die Bracheflächen sollen 20 % der Gesamtfläche nicht überschreiten. Kleine Flächen sind dabei ebenso in-
teressant wie Streifen von 5 bis 10 m Breite. 

Schutzgut nach BNat SchG:  Pflanz  Vögel  Säug Fled Rept  Lurch  Insekt  Bod.  Wass Klima  La-Bi  

Förderung der Artengruppen:  X X X X X X X    X 

  

Weitere biodiversitätsför-
dernde Aspekte : 

 Umsetzung auch innerhalb eines Mosaiks aus Gehölz(gruppen) oder Son-
derbiotopen 

 Mahd von größeren Flächen ausgehend von einer Seite zur anderen, um 
die Flucht flugunfähiger Jungvögel und Insekten zu ermöglichen. 

 Mahd mit einem Balkenmähwerk, das die höchste Überlebenswahrschein-
lichkeit für Insekten sichert  

 

Quellen: BirdLife (2023), Eule (2021); 
https://www.smekul.sachsen.de/foerderung/download/Steckbrief_GL_7.pdf 
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Zusatz_3  Anlage von blühreichen Saumstreifen  

Ziel : Entwicklung blütenreicher, krautiger Vegetationsstrukturen mit mannigfaltiger Wirkung als Nahrungshabi-
tat für Insekten, Vögel, Kleinsäuger sowie Fortpflanzungs-, Ruhe- und Überwinterungsstätte für Insekten, Repti-
lien u. a. 

 

Dies ist eine Zusatzmaßnahme, um zusätzlic he Habitatstrukturen für lokal typische Arten 
mit speziellen Lebensraumansprüchen zu schaffen  

Beschreibung : Säume und Hochstaudenfluren bilden einen Übergang in der Entwicklung von gemähtem Grün-
land zu bracheähnlichen Strukturen. Häufig entstehen Säume an Nutzungsgrenzen und leisten einen wichtigen 
Beitrag als Nahrungs-, Überwinterungs- und Fortpflanzungshabitat: Zahlreiche Insekten entwickeln sich in hoch-
wüchsigen, blütenreichen Säumen, u. a. Heuschrecken wie Roesels Beißschrecke oder das Grüne Heupferd, 
Schmetterlinge wie das Schachbrett oder der Distelfalter, zahllose Wildbienen, Schwebfliegen, Spinnen, Feld-
wespen und Zikaden. Davon profitieren wiederum andere Artengruppen, indem Stieglitze, Schwarzkehlchen so-
wie Braunkehlchen entweder die Samen und Blüten fressen oder Insekten fangen, die vom Blütenreichtum an-
gelockt werden. Im Herbst und Winter lassen sich sogenannte Finkenschwärme auf diesen Flächen nieder und 
finden Nahrung. Blindschleiche und Zauneidechse fangen sich Heuschrecken; verschiedene Mausarten oder 
auch der Feldhase finden ein vielseitiges pflanzliches Nahrungsangebot.  

Mit der Anlage blühreicher Saumstreifen zwischen und neben den PV-Modulen / Kollektoren kann eine ökologi-
sche Aufwertung erreicht werden, wenn der Standort zuvor intensiv landwirtschaftlich genutzt wurde. Überdies 
können landschaftsgestalterische Effekte erzielt werden: Eine entsprechend angesäte Blütenmischung vor oder 
direkt hinter dem Zaun einer Freiflächensolaranlage mildert deren technischen Charakter ab.  

An erster Stelle der Planung eines naturschutzverträglichen Solarparks soll überlegt werden, wo und welche Art 
von Saum sich für eine Umsetzung eignet. Als Saum sind Bereiche geeignet, die nur wenig genutzt oder befahren 
werden und mindestens drei Meter (besser: sechs bis 10 Meter) breit sind: 

 Randbereiche der Freiflächensolaranlage 
 in breiten Reihen, in Lichtreihen oder Lichtfenstern 
 an standörtlichen Gegebenheiten, die eine regelmäßige Mahd erschweren ï z. B. Geländekanten sind prä-

destinierte Standorte für Saumstreifen.  

Blühsäume müssen aus gebietseigenem Saatgut zusammengesetzt werden. Ziel ist eine naturnahe und mög-
lichst artenreiche sowie längerfristig stabile Pflanzenmischung. Dazu ist eine Einschätzung des vorliegenden 
Standorts durch Fachpersonal aus der Landschaftspflege oder dem Garten- und Landschaftsbau wichtig. Unter-
lässt man eine Einsaat und reduziert lediglich die Mahdhäufigkeit, ergeben sich in der Regel stark vergraste, 
wenig artenreiche hochwüchsige Bereiche, in denen schnell Gehölze Fuß fassen. Dies hat zwar ebenfalls Vor-
teile für die Natur, schöpft aber nicht das Potential eines angesäten Saums aus. Die nachfolgende Auflistung 
ergibt eine erste Übersicht zu Saumtypen/Einsaatmischungen.  

Langfristig können Saumstreifen mit einer Reduzierung von Pflegekosten einhergehen, indem die Mahdhäufig-
keit nach ca. zwei bis drei Jahren sinkt. In der Anlage ist für die Einsaat und Anwuchspflege mit höheren Kosten 
zu rechnen.  

Säume auf (basischem) Löß  und Lehm, sonnig  

 typische Vertreter*: Gewöhnlicher Dost, Kleiner Odermennig, Tüpfel-Hartheu, Weißes Labkraut, Echtes Lab-
kraut, Acker-Witwenblume, Gewöhnliche Schafgarbe, Wiesen-Flockenblume, Wiesen-Margerite, Wiesen-
Bocksbart, Großblütige Königskerze 

Säume auf trockenen Sandböden, sonnig  

 typische Vertreter*: Kleine Pimpinelle, Kleiner Wiesenknopf, Gewöhnliches Leinkraut, Moschus-Malve, 
Weiße Lichtnelke, Wegwarte, Natternkopf, Heide-Nelke, Gewöhnliches Ferkelkraut, Wilde Möhre, Berg-
Sandglöckchen, Knöllchen-Steinbrech, Feld-Thymian, Schwarze Königskerze, Rispen-Flockenblume 

Säume der Gebirgsstandorte  

 typische Vertreter*: Kanten-Hartheu, Wiesen-Glockenblume, Rundblättrige Glockenblume, Kleiner Sauer-
ampfer, Gewöhnliches Ferkelkraut, Rauer Löwenzahn, Herbst-Löwenzahn, Wiesen-Pippau, Acker-Witwen-
blume, Kuckucks-Lichtnelke 

Säume halbschattig  

 typische Vertreter*: Weißes Labkraut, Spitz-Wegerich, Gewöhnliche Braunelle, Rote Lichtnelke, Weiße Licht-
nelke, Gewöhnliches Leimkraut, Gras-Sternmiere 

* es handelt sich um beispielhafte Angaben, die aufgrund des konkreten Standorts ergänzt und mit dem Angebot der Saatguthersteller in 
Rücksprache mit der UNB abgestimmt werden sollten  
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Zusatz_3  Anlage von blühreichen Saumstreifen  

Umsetzungshinweise Bau:  

 mindestens 3 m breiter Saumstreifen; dessen optimale Breite ist abhängig vom Herstellungsgerät (Breite der 
Drillmaschine etc.) - in der Regel 6 bis 20 m 

 Herstellung eines feinkrümeligen, unkrautfreien Saatbetts mit Hilfe von Egge oder Kreiselegge / eine vorhan-
dene Grasnarbe muss durch Fräsen, Grubbern oder Pflügen aufgebrochen werden 
Einsaat vorzugsweise im Spätsommer (Ende August/ Anfang September), Frühjahressaaten bergen v. a. im 
Tiefland große Unsicherheiten für das erfolgreiche Keimen 

  Ansaat nur oberflächig (!) aufgrund der hohen Zahl an Lichtkeimern, anschließendes Anwalzen 
 Ansaatstärke je nach Herstellerangaben 

Umsetzungshinweise Pflege / Unterhaltung:  

Schröpfschnitte in den ersten zwei Jahren, wenn starkwüchsige Ackerkräuter wie Melde, Gänsefuß, Acker-Kratz-
distel, Geruchlose Kamille in Massen auftreten: Schnitt in Höhe von 10 ï 15 cm vor der Blüte (meist Mai / Juni 
und ggf. nochmals Juli / August) 

Regul äre Folgenutzung:  

  auf mäßig bis wenig nährstoffversorgten Standorten Mahd im Spätsommer, ggf. nur auf 50 % der Fläche, 
hohe Schnitthöhe 

  auf nährstoffreichen Standorten Mahd im Frühsommer empfohlen (Mitte Mai bis Mitte Juni), ggf. nur auf 
50 % der Fläche, wenn eine Folgemahd einige Wochen später ermöglicht werden kann 

  Schnitthöhe in 10 cm Höhe 
  Abtransport des Mahdgutes bei starkem Aufwuchs, um Verfilzung zu verhindern und das Keimen von Kräu-

tern zu ermöglichen 
  Belassen von ungenutzten Streifen auf 10 % bis 20 % des Saums, Mahd nach Überwinterung 

Ą ausführliche Beschreibung zur Anlage bei KIRMER ET AL. (2022) 

Schutzgut nach BNatSchG:  Pflanz  Vögel  Säug Fled Rept  Lurch  Insekt  Bod.  Wass Klima  La-Bi  

anrechenbar als Vermeidungs-
maßnahme für: 

           

anrechenbar als Ausgleichs-/Er-
satzmaßnahme für: 

X (X)   X*  X X (X)  X 

 Anrechenbarkeit erst ab bestimmter Größe und Breite, nicht zwischen den Modulreihen 
* auf mageren besonnten Bereichen 

Weitere  biodiversitätsför-
dernde Aspekte  

 abschnittsweises Mähen Ą Staffelmahd Zusatz_2 
 Belassen von schmalen Streifen, die nur im Abstand von zwei bis fünf 

Jahren gemäht werden zur Förderung von Altgräsern oder Stängeln, die 
als Niststandort und Überwinterungshabitat dienen Ą Zusatz 8, Achtung! 
bei Gehölzaufwuchs ist Mahd erforderlich  

 Anlage in Verbindung mit Gehölzen, um Synergien mit Gebüschbrütern zu 
schaffen Ą Zusatz 1 (Achtung bei Vorkommen gehölz-sensibler Offen-
landarten 

 Anlage von Störstellen (offene Bodenstellen) im oder am Rand des 
Saums, um Niststandorte für Insekten neben der Nahrungsfläche zu 
schaffen Ą vgl. Zusatz 6 

 

Quellen: Eule (2021), Hietel et al. (2021a), Kirmer et al. (2022), LfU (2014), 
https://www.offenlandinfo.de/themen/saeume-feldraine-und-bluehstreifen 
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Zusatz_4  Vegetationsförderung unter den  Modultischen / Kollektoren  

Ziel : Etablierung von standortangepasster, halbschattiger Vegetation unter den Modultischen / Kollektoren zur 
Förderung von Insekten sowie standortgerechter Vegetationselemente der Waldränder 

 

Dies ist eine Zusatzmaßnahme, um zusätzliche Habitatstrukturen für lokal typische Arten 
mit speziellen Lebensraumansprüchen zu schaffen  

 

Abbildung 34: Heidekraut unter 
Modultischen in einem 
brandenburgischen Solarpark bei 
Lieberose 

Beschreibung : Im Regelfall stellt sich unter den Modultischen / Kollektoren eine wenig artenreiche Vegetation 
aus Ruderalarten ein, wie z. B. Calamagrostis, anspruchlosen Wiesengräsern, Brennnessel oder Kratzbeeren. 
Sie reagieren auf die teilweise extremen Bedingungen bezüglich Trockenheit in Verbindung mit Beschattung und 
das Fehlen einer regelmäßigen Mahd. Aus Solarparks von Truppenübungsplätzen ist jedoch bekannt, dass sich 
auch wertvollere Vegetationsbestände unter den Modulen entwickeln bzw. halten können, z. B. Heidekrautbe-
stände auf stark sandhaltigen Böden. In diesen Fällen war die Vegetation bereits vorhanden und wurde lediglich 
überstellt.  

Einer gezielten Vegetationsentwicklung unter den Modulen / Kollektoren kann Vorschub geleistet werden, indem 
naturschutzfachlich höherwertigere Pflanzen nach Errichtung der Solaranlage angesät bzw. angepflanzt werden. 
Dazu bietet sich v.a. die Pflanzung von Arten aus trockenen, (halb)schattigen Säumen an, die jedoch abhängig 
vom Nährstoffgehalt des geplanten Standorts variieren: 

 auf nährstoffarmen Substraten des Tief- und Berglandes: Gemeine Besenheide (Calluna vulgaris) unter Beimi-
schung von Rotstraußgras (Agrostis capillaris) oder Hain-Rispengras (Poa nemoralis) 

 auf gut mit Nährstoffen versorgten Standorten: Echte Nelkenwurz (Geum urbanum), Stinkender Storchschnabel 
(Geranium robertianum) unter Beimischung von Wald-Zwenke (Brachypodium sylvaticum) 

Hinweis : Da es sich um eine Maßnahme handelt, für die noch keine Umsetzungsbeispiele bekannt sind, bietet 
sich zunächst die entsprechende probeweise Pflanzung unter wenigen Modulreihen / Kollektoren an, um das 
Ergebnis zu dokumentieren und die Maßnahme in der Folge ggf. anzupassen.  

Schutzgut nach BNatSchG:  Pflanz  Vögel  Säug Fled Rept  Lurch  Insekt  Bod.  Wass Klima  La-Bi  

Förderung der Artengruppen / 
Schutzgüter: 

X    (X)  X    X 

  

Weitere biodiversitätsför-
dernde Aspekte  

 sinnvolle Ergänzung im Umkreis des Sonderbiotops "BRUTPLÄTZE FÜR 
BODENNISTENDE WILDBIENEN" Ą Zusatz_7, da Callunabestände als 
Nahrung genutzt werden und im Bereich der lückigen Vegetation ggf. 
Ausweichnistplätze angenommen werden 

  


























































